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Vorwort

Nach dem uberaus erfolgreichen Start 2013 mit Gber 200 Teilnehmern geht die
gemeinsam von BVS Sachsen und EIPOS GmbH veranstaltete Tagung
+SACHVERSTAND AM BAU" am 27. Juni 2014 in die zweite Runde.

Das von BVS Sachsen und EIPOS GmbH initiierte Anliegen hat sich bewahrt.

Zwei etablierte Branchentreffen wurden vereint und damit ein gemeinsamer
Veranstaltungsrahmen geschaffen. Er erlaubt die Biindelung der Kompetenzen im
Bereich des Bausachverstandigenwesens und bietet den Teilnehmern einen groRen
Freiraum fur Fachdiskussionen.

Den Leitgedanken ,Sachverstand am Bau — Vom Scheitel bis zur Sohle” werden wir
kiinftig beibehalten, aber um thematische Schwerpunkte erganzen. Das diesjahrige
Schwerpunktthema ,Gefalle” wird an unterschiedlichen Baukonstruktionen betrachtet.
Richtige Gefalleausfuhrung sollte zu schadensfreien Bauten fuhren.

Doch die Praxis sieht anders aus. Laut Regelwerk vorgegebene Mindestgefélle werden
nicht eingehalten, Folgen sind Pfutzenbildungen auf Flachdach- oder Pflasterflachen und
Wassereinwirkungen unter hydrostatischem Druck auf WDVS-Anschlisse.
Problematisch wird es bei gefliesten Fulbdéden. Selbstverstandlich wurden glattere
Fliesenoberflachen in Verbindung mit einem groReren Gefalle die Hygiene und die
Méglichkeiten der Reinigung verbessern. Doch hatten diese MaRnahmen auf der
anderen Seite méglicherweise verstarkt Stolper-, Rutsch- und Sturzunfalle zur Folge.
Unfallschutz und Bauausfiihrung — (k)ein sich ausschlieRendes Thema?

Der 26. Juni 2014 steht ganz im Zeichen der Immobilienbewertung.

Sachverstandige fur Immobilienbewertung mussten in den vergangenen Jahren

mit zahlreichen Veréanderungen umgehen und werden sich auch zukunftig auf weitere
Neuerungen einstellen mussen. Unter anderem léste im Jahr 2010 die Immobilien-
wertermittlungsverordnung (ImmoWertV) die seit 1988 bestehende WertV ab und 2012
wurde die Sachwertrichtlinie eingefiihrt. Vor wenigen Monaten wurde die Vergleichswert-
richtlinie veroffentlicht, welche bei dem diesjahrigen Sachverstandigentag thematisiert
wird. Die Einflihrung der Ertragswertrichtlinie ist nur noch eine Frage der Zeit.

Wie sich die Veranderungen auf die Praxis auswirken, wird die Zukunft zeigen.
Doch eines ist gewiss: Die Anforderungen an Sachverstandige werden immer
umfangreicher. Mit unserer Tagung wollen wir zur Losung von moglichen Problemen
beitragen und einen intensiven Gedankenaustausch unterstitzen.

Der vorliegende Tagungsband dokumentiert die Referate der Tagungen Sachverstand
am Bau / Bauschadensbewertung und Immobilienbewertung des Jahrganges 2014.

Wir danken an dieser Stelle sehr herzlich unseren Referenten und Dozenten, welche
durch ihren Einsatz den Erfolg unserer Weiterbildungen Gberhaupt erst mdglich machen.
Ebenso bedanken wir uns bei unseren Teilnehmern und Absolventen fiir das langjahrig
entgegengebrachte Vertrauen. Es wird weiterhin unser Ziel sein, Sie in lhrer beruflichen
Tatigkeit durch entsprechende Weiterbildungsangebote zu unterstiitzen und den
Wissenszuwachs in der Bau- und Immobilienbranche zu erweitern.

Dipl.-Ing. Tobias Irmscher Dr. Uwe Reese
Fachbereichsleiter Bau+Holz im BVS Sachsen Geschéftsfiihrer EIPOS GmbH
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Uber das Wohl und Weh des Gutachters: Honorar und Haftung'

Brigitte Adam, MRICS

1 Einleitung

Die nachfolgenden Ausfiihrungen erheben nicht den Anspruch einer wissenschaftli-
chen Ausarbeitung, auch sind die Literaturangaben zurtckhaltend, da sie sich im
Wesentlichen auf das Biirgerliche Gesetzbuch (BGB) reduzieren. Mein Impuls, Gber
dieses Thema zu referieren ist die Vermutung, dass dem Thema Haftung im Tages-
geschéft des Sachverstandigen nicht genug Aufmerksamkeit gewidmet wird. So ist
erkennbar, dass die Veranderungen von Gesetzen, Richtlinien und Verordnungen,
siehe z. B. das neue Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB), zu gréoReren Haftungsrisiken
fihren; eine intensive Beschaftigung mit den moglichen Auswirkungen ist jeder Kol-
legin und jedem Kollegen anzuraten. Ebenfalls ist zu vernehmen, dass die Versiche-
rungsgesellschaften auch zukunftig eher Zuriickhaltung bei der Deckung von Vermo-
gensschaden Uben werden. Betrachten Sie das Folgende als Anregung an die
Sensibilitaét dem Thema gegenuber.

Wie verkaufe ich meine Leistung gegeniiber dem Kunden und finde ein fiir alle Sei-
ten ausgeglichenes Honorar? Die Sens bilitaten der Teilnehmer auf der Auftragge-
berseite erscheinen mir personlich sehr volatil. Allerdings haben Honorarangebote
unserer Mitbewerber durchaus einen vergleichbaren Charakter. Versuche, dies zu-
mindest etwas zu harmonisieren, wurden veréffentlicht und dienen praxisnah und be-
reits erprobt als Orientierung. Dies wird hier in gebotener Kiirze aufgezeigt.

2 Haftung

Einleitend ist zu sagen, dass zunachst fir den Begriff der Haftung keine gesetzliche
Definition bekannt ist. Es bedeutet im Allgemeinen das Einstehen flr einen Schaden
an gesetzlich geschutzten Rechtsgutern, z. B.: Leben, Kérper, Gesundheit, Freiheit,
Eigentum, Vermdgen. Es setzt eine Schuld voraus — im Sinne von schuldig sein =
jemandem etwas schulden.?

,Verschulden® ist der Oberbegriff flr

— Vorsatz,
— Fahrlassigkeit.

1 Dieses Skript sowie die mindlichen Erlauterungen stellen keine Rechtsberatung dar, da die refe-
rierende Sachverstandige keine Juristin ist und lediglich allgemeine, jedem Sachverstandigen
zugangliche Sachverhalte erdrtert.

2 Quelle: Praxishandbuch Sachverstandigenrecht.

EIPOS-Tagungsband Immobilienbewertung und Sachverstand am Bau 2014 7

216.73.216.36, am 21.01.2026, 21:31:46. © Urhebermechtiich geschatzter Inhak 2
tersagt, m mit, flir oder in Ki-Syster



https://doi.org/10.51202/9783816792284

Vorsatz:
Aus der Rechtsprechung hat sich die nachfolgende Definition entwickelt:

Wissen und Wollen eines rechtswidrigen (pflichtwidrigen) Erfolges. Unter Erfolg ist
nicht das erwartete Ergebnis zu verstehen, sondern die Verletzung des geschlitzten
Rechtsgutes.

Fahrlassigkeit:
§ 276 (2) BGB: Fahrlassig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt aul3er
Acht I&sst.

Die erforderliche Sorgfalt wird daran gemessen, wie sich ein ordentlicher, normal
veranlagter, gewissenhafter Mensch in der betreffenden Situation verhalten musste.
Dabei ist zu beachten, dass ,leichte* oder ,einfache* Fahrlassigkeit keinen Unter-
schied im Begriff der Fahrlassigkeit darstellt. Lediglich fiir die grobe Fahrldssigkeit
konnte eine gesonderte Ausformulierung gefunden werden:

Grobe Fahrlassigkeit ...

... liegt dann vor, wenn ,die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in objektiv hohem und
subjektiv nicht entschuldbarem Mal3e verletzt wird;, es muss das unbeachtet geblie-
ben sein, was im gegebenen Fall jedem vernlinftig denkenden Menschen hétte ein-
leuchten miissen.*

2.1 Unterscheidung zwischen der Haftung eines Gerichtsgutachters
oder eines durch privaten Auftrag tatigen Sachverstéandigen

Die Anspruchsgrundlage flr einen Schadensersatz gegenlber eines von Gericht
bestelltem Sachverstandigen ergibt sich aus den Vorschriften Uber die unerlaubte
Handlung (§§ 823 ff. BGB). Grund dafur ist die Auftragsgrundlage, welche hier nicht
auf dem Werk- bzw. Dienstvertragsrecht basiert, sondern das Rechtsverhaltnis kraft
Gesetz entstanden ist.

Der von Gericht bestellte Sachverstandige haftet fir ein unrichtiges Gutachten, wel-
ches vom Gericht bei seiner Entscheidung verwendet wird und dadurch zu einem
Schaden fihrt. Ein Haftungsanspruch entsteht bereits, wenn bei der Vorbereitung
eines Gutachten ein Schaden verursacht wird, z. B. widerrechtliche Bauteil6ffnung.

Die Neuregelung der Haftung des Gerichtsgutachters fur unrichtige Gutachten (§ 839 a
BGB) wird wie folgt formuliert:

LErstattet ein vom Gericht ernannter Sachversténdiger vorsétzlich oder grob fahrldssig
ein unrichtiges Gutachten, so ist er zum Ersatz des Schadens verpfiichtet, der einem
Verfahrensbeteiligten durch eine gerichtliche Entscheidung entsteht, die auf diesem
Gutachten beruht ...”

Das wiirde im Umkehrschluss bedeuten, dass die Haftung aus ,einfacher” Fahrlas-
sigkeit entfallt.

3 BHW NJW (Neue Juristische Wochenschrift), 1988, 1266.

8 EIPOS-Tagungsband Immobilienbewertung und Sachverstand am Bau 2014
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Doch wann wird ein Gutachten als ,unrichtig” angesehen? Grundsatzlich wird dies
durch Rechtsprechung entschieden. Allgemein lasst sich aber sagen, dass bei sach-
lich falschem Inhalt, Unvollstéandigkeit des Gutachtens, falschen Zwischenschritten
und mangelnder Nachvollziehbarkeit von einer Unrichtigkeit ausgegangen werden
kann.

Als ,Privatgutachter” entsteht die Haftung aus den Anspriichen des abgeschlosse-
nen Vertrages; hier i. d. R. aus dem Werkvertragsrecht (§§ 631 ff. BGB).

Es handelt sich dabei um Vertragspflichtverletzungen, wie z. B. die nachfolgenden:

— Die versprochene Leistung wird nicht oder nicht vollstéandig erbracht.
Beispiel: Der Sachverstandige weifd bei Auftragsannahme, dass er das Gutachten
aufgrund mangelnder Kapazitat oder aufgrund fehlender Sachkenntnis fur dieses
Gebiet nicht erstatten kann.

Mégliche Folge: Der Auftraggeber kann vom Vertrag zuriicktreten und Schadener-
satz oder Ersatz von Aufwendungen verlangen.

— Die Leistung wird nicht rechtzeitig erbracht.
Die Falligkeit der Abgabe eines Gutachtens ist frei vereinbar. Wird ein Kalenderda-
tum als Fertigstellungszeitpunkt festgelegt, bedarf es keiner weiteren Mahnung. In
den anderen Fallen ist eine Mahnung mit Fristsetzung erforderlich um in Verzug
zu setzen.

Liegt Verzug vor, bleibt die eigentliche Vertragsverpflichtung bestehen, das bedeu-
tet, die Leistung ist noch zu erbringen und die vereinbarte Gegenleistung eben-
falls, aber der Auftragnehmer hat Schadenersatzanspruch, wenn ein Verzoge-
rungsschaden entstanden ist; z. B. Anwaltskosten etc.

Er kann auch komplett vom Vertrag zurtcktreten und parallel den Schadenersatz-
anspruch geltend machen.

— Leistung wird nicht wie versprochen erbracht.
Hierbei wird unterstellt, dass die Leistung mangelhaft ist. Als mangelhaft wird eine
Leistung angesehen, wenn sie z. B.

inhaltlich und auferlich unvollstéandig ist,
vom Auftrag abweicht,
nicht nachvollziehbar ist.

Hier kann auf Nacherflllung bestanden werden, der Auftraggeber kann nach
Mahnung und fruchtloser Fristsetzung den Mangel auch selbst beseitigen, er kann
vom Vertrag zuriicktreten, das Honorar mindern und Schadenersatz verlangen.*

— Nebenpflichten (z. B. Informationspflicht, Vertraulichkeitsverpflichtung) werden
nicht eingehalten.
Eine nicht unwesentliche und zu beachtende Rolle spielt dabei auch die Haftung
aus Verschulden beim Vertragsabschluss (c.i.c.). Das bedeutet, bereits bei Ge-

4  Siehe § 634 BGB.
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schaftsanbahnung und Vertragsverhandlungen ist auf ausreichende Sorgfalt zu
achten.

Dies betrifft in der Praxis z. B. das Empfehlen von Sonderfachleuten oder eine fal-
sche bzw. unklare Formulierung und Benennung des Bewertungszwecks.

Aktuelle interessante Rechtsprechungen:
Der Verkehrswertgutachter haftet nur bei ,unrichtigem* Verkehrswert!®

,a) Bei der Haftung des Sachverstdndigen fiir ein unrichtiges Verkehrswertgutachten
im Zwangsversteigerungsverfahren ist zu berticksichtigen, dass dieses der Feststel-
lung des Verkehrswerts des Versteigerungsobjekts dient und gerade auch in dieser
Hinsicht, also beziiglich des festgestellten Verkehrswerts, ,unrichtig” sein muss.

b) Bauméngel und Bauschéden haben in diesem Zusammenhang insoweit Bedeu-
tung, als sie sich auf den Verkehrswert auswirken. Anders als der speziell mit der
Feststellung von Bauméngeln beauftragte — und diesbeziiglich besonders sachkun-
dige — Gutachter darf sich der Verkehrswertgutachter mit der Inaugenscheinnahme
[...] begniigen und muss erst dann weitere Ermittlungen zu etwaigen Méngeln anstel-
len oder entsprechende Hinweise geben, wenn hierzu nach den Umstédnden des
konkreten Falls Anlass besteht.

[.]

d) Grobe Fahrléssigkeit erfordert, dass der Gutachter unbeachtet gelassen hat, was
Jjedem Sachkundigen einleuchten muss, und dass seine Pflichtverletzung schlechthin
unentschuldbar ist. MalBgebend ist hierbei nicht der Sorgfaltsmal3stab eines Bau-
schadenssachverstdndigen, sondern der Sorgfaltsmal3stab eines Verkehrswertgut-
achters.”

2.2 Haftung gegeniiber Dritten

Die Rechtsprechung bejaht unter bestimmten Voraussetzungen eine Haftung des
Gutachters aus Vertrag auch gegenuber Dritten.

Schutzhaftung gegenuber Dritten, wenn

der Dritte objektiv abgrenzbar ist,

der Dritte ein berechtigtes Interesse hat, z. B. Grundlage einer Vermdgensent-
scheidung,

wenn die Bedeutung bzw. die Funktion des Gutachtens gegeniiber Dritten dem
Sachverstandigen bekannt, zumindest aber erkennbar ist.

5 IMR 2014, 32/ BGH, Urteil vom 10.10.2013 — lll ZR 345/12.
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Ausschluss der Schutzwirkung gegenuber Dritten:

Eine Ausschlussklausel, wonach das Gutachten nur fir den Auftraggeber personlich
erstellt werde und eine Weitergabe an Dritten ausgeschlossen sei, ist nicht immer
durchsetzbar und kann auch gegen den Verwendungszweck stehen, wenn der
Zweck des Gutachten gerade darin besteht, mit ihm die Leistung eines Dritten durch-
zusetzen. Auch ein Haftungsausschluss gegeniber Dritten kann wirkungslos sein, da
es sich bei dem Anspruch des Dritten aufgrund der Schutzwirkung des Vertrages um
einen selbstandigen Rechtsanspruch des Dritten handelt, auf den er nur selbst ver-
zichten kann.

2.3 Haftungsbeschrankung

Auch fir die Betrachtung des Themas Haftungsbeschrankung muss zwischen dem
Gerichtsgutachter und dem Privatgutachter unterschieden werden.

Der von Gericht bestellte Sachverstiandige haftet nach der Regel des § 839 (a)
BGB, welches nachfolgend zitiert wird:

Haftung des gerichtlichen Sachverstédndigen

(1) Erstattet ein vom Gericht ernannter Sachverstandiger vorsétzlich oder grob fahr-
ldssig ein unrichtiges Gutachten, so ist er zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der
einem Verfahrensbeteiligten durch eine gerichtliche Entscheidung entsteht, die auf
diesem Gutachten beruht.

(2)[.]

Eine Haftungsbeschrankung oder gar ein Haftungsausschluss ist bei ,Gerichtsgut-
achtern“ nicht moglich, da er aufgrund eines o&ffentlich-rechtlichen, vom jeweiligen
Verfahrensrecht abschlieRend geregelten Verhaltnisses tatig wird. Allerdings haftet
er ,nur” fur Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit.

Wie sehen die Moglichkeiten bei Privatgutachtern aus?

Zunachst sind mehrere Falle anzuschauen: Was mochte ich beschranken?

Beschrankung der Verschuldensarten,

Begrenzung des Haftungsumfangs,

Begrenzung der Haftungsdauer,

Beschrankung des Umfangs der Mangelanspriiche.

Haftungsbeschrdnkung durch Einzelvertrag

Voraussetzung hierfir ist die Aushandlung der Bedingungen fir den konkreten Fall.
Beide Vertragsparteien sollen in die Lage versetzt werden, eine selbstverantwortliche
Prifung, Abwagung und Einflussnahme vornehmen zu kénnen. Die Regelung muss
in freiem rechtsgeschaftlichem Gestaltungswillen aufgenommen sein.
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Haftungsbeschrdankung durch Allgemeine Geschéftsbedingungen (AGB)

Im § 309 BGB sind unwirksame AGB-Klauseln katalogisiert. Die Ziffern 7 und 8 des
vorgenannten Paragraphen sind in der Nahe der Tatigkeit des Sachverstandigen an-
gegliedert:

Unzulissige Klauseln®

7. Haftungsausschluss bei Verletzung von Leben, Kérper, Gesundheit und bei gro-
bem Verschulden
a) Verletzung von Leben, Kérper, Gesundheit

[-]

b) Grobes Verschulden
ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung fiir sonstige Schaden, die
auf einer grob fahrldssigen Pflichtverletzung des Verwenders oder auf einer
vorsétzlichen oder grob fahrldssigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen
Vertreters oder Erfiillungsgehilfen des Verwenders beruhen;

[]

8. Sonstige Haftungsausschliisse bei Pflichtverletzung
a) Ausschluss des Rechts, sich vom Vertrag zu I6sen
eine Bestimmung, die bei einer vom Verwender zu vertretenden, nicht in ei-
nem Mangel der Kaufsache oder des Werkes bestehenden Pflichtverletzung
das Recht des anderen Vertragsteils, sich vom Vertrag zu I6sen, ausschliel3t
oder einschrénkt [...]

b) Maéngel
eine Bestimmung, durch die bei Vertragen lber Lieferungen neu hergestellter
Sachen und lber Werkleistungen

aa) Ausschluss und Verweisung auf Dritte
die Anspriiche gegen den Verwender wegen eines Mangels insgesamt oder
beziiglich einzelner Teile ausgeschlossen, auf die Einrdumung von Ansprii-
chen gegen Dritte beschrénkt oder von der vorherigen gerichtlichen Inan-
spruchnahme Diritter abhdngig gemacht werden;

bb) Beschrdnkung auf Nacherfiillung
die Anspriiche gegen den Verwender insgesamt oder beziiglich einzelner
Teile auf ein Recht auf Nacherfiillung beschrénkt werden, sofern dem ande-
ren Vertragsteil nicht ausdriicklich das Recht vorbehalten wird, bei Fehl-
schlagen der Nacherfiillung zu mindern oder, wenn nicht eine Bauleistung
Gegenstand der Méngelhaftung ist, nach seiner Wahl vom Vertrag zuriick-
zutreten;

cc) Aufwendungen bei Nacherfiillung
die Verpflichtung des Verwenders ausgeschlossen oder beschrankt wird, die
zum Zwecke der Nacheffiillung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere
Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, zu tragen;

6 §309BGB.
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dd) Vorenthalten der Nacherfiillung
der Verwender die Nacherfiillung von der vorherigen Zahlung des vollstan-
digen Entgelts oder eines unter Beriicksichtigung des Mangels unverhélt-
nismél3ig hohen Teils des Entgelts abhdngig macht;

ee) Ausschlussfrist fiir Mdngelanzeige
der Verwender dem anderen Vertragsteil fiir die Anzeige nicht offensichtli-
cher Méngel eine Ausschlussfrist setzt, die kiirzer ist als die nach dem Dop-
pelbuchstaben ff zuldssige Frist;

ff) Erleichterung der Verjéahrung
die Verjghrung von Anspriichen gegen den Verwender wegen eines Man-
gels in den Féllen des § 438 Abs. 1 Nr. 2 und des § 634 a Abs. 1 Nr. 2 er-
leichtert oder in den sonstigen Féllen eine weniger als ein Jahr betragende
Verjdhrungsfrist ab dem gesetzlichen Verjéhrungsbeginn erreicht wird.

2.4 Verjahrung

Die regelmaRige Verjahrungsfrist betragt fir Schadensersatzanspriiche aus uner-
laubter Handlung, die nicht auf Verletzung des Lebens, der Gesundheit, des Kor-
pers oder der Freiheit beruhen, 3 Jahre (§ 195 BGB), sofern keine Hemmung oder
Unterbrechung der Verjahrung eingetreten ist, hdchstens 10 Jahre von der Entste-
hung des Anspruchs an, ohne Ricksicht auf Kenntnis oder grob fahrlassige Un-
kenntnis der Umstande (§ 199 BGB Abs. 3 Nr. 1 BGB).

Verjahrungsfristen bei Privatgutachten

Allgemeine Verjahrungsfrist: Gemal § 195 BGB betragt die regelmaRige Verjah-
rungsfrist 3 Jahre.

Zum Schutz des Schuldners und zur Rechtssicherheit sind absolute Héchstgrenzen
festgelegt, die in jedem Fall das Ende der 3-jahrigen Verjdhrungsfrist darstellen:

— Schadensersatzanspriiche wegen der Verletzung des Lebens, des Kérpers, der
Gesundheit oder der Freiheit, verjdhren in 30 Jahren von der Begehung der Hand-
lung, der Pflichtverletzung oder dem sonstigen Schaden auslésenden Ereignis an.

— Andere Schadensersatzanspriiche (z. B. Eigentumsverletzungen, Vermégens-
schéden) verjdhren in 10 Jahren von ihrer Entstehung an. Ist durch die Handlung
ein Schadensersatzanspruch noch nicht entstanden, so tritt Verjéhrung 30 Jahre
nac? der Handlung, Pflichtverletzung oder dem Schaden auslésenden Ereignis
ein.

7 Merkblatt zur Schuldrechtsreform, IHK Trier.
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3 Honorare

Wie schon bei dem Thema Haftung immer wieder ausgefiihrt, so wird auch bei dem
Thema Honorar zwischen dem Gerichtsgutachter und Privatgutachter unterschieden.

3.1 Honorar fiir die Leistung des Privatgutachters

Die Hauptpflichten von Auftragnehmer und Auftraggeber fallen unter das Werkver-
tragsrecht:

§ 631 BGB Vertragstypische Pflichten beim Werkvertrag
(1) Durch den Werkvertrag wird der Unternehmer zur Herstellung des versprochenen
Werkes, der Besteller zur Entrichtung der vereinbarten Verglitung verpflichtet.

(2) Gegenstand des Werkvertrags kann sowohl! die Herstellung oder Verdnderung
einer Sache als auch ein anderer durch Arbeit oder Dienstleistung herbeizufiihrender
Erfolg sein.

Danach ist das Honorar zunachst einmal frei vereinbar. Doch die ganz grolRe Freiheit
gibt es nicht. Honorare sind abhangig von den eigenen unternehmerischen Struktu-
ren und den Gesetzen des Marktes. Bei der Vereinbarung von Honoraren miissen
wir uns mit der eigenen Wertermittlung beschaftigen: Ist uns dieser Auftrag oder der
Auftraggeber so viel wert? Was ist meine Leistung wert? Welchen Wert hat mein
Gutachten fiir den Auftraggeber?

Das Ergebnis einer Ausschreibung, in nachfolgender Matrix dargestellt, lasst erken-
nen, dass die Einschatzungen der eigenen Leistung durchaus unterschiedlich sind
(wie kann es in der Wertermittlung auch anders sein?). Ein groRes Unternehmen
fragte die Erstellung von Verkehrswertgutachten auf Grundlage der ImmoWertV an
und bat um Angebotsabgabe fiir entsprechende regionale Immobilienpakete. Das
nachfolgende anonymisierte Ergebnis zeigt die Spanne auf, in welchen sich die an-
gebotenen Honorare bewegen. Teilweise weichen sie um den Faktor 2,4 voneinan-
der ab.

Matrix des Auschre bungsergebnisses:

Paket A | Paket B | Paket C | Paket D
HH,B,L|K.D.BN| F,WI [ M,N,S
Gutachter 1 32.750( 33.300| 33650( 55.000
Gutachter 2 24800 2RE00| 22300 39.000
Gutachter 3 17.000( 23.800( 21.600( 445800
Gutachter 4 - - 56.000 -
Gutachter 5 23800 27 A00( 29.500( 48500
Gutachter B 26700 31.700| 28.700[ 44400
Gutachter 7 30.000| 30.000| 35.000] BO.000] Paket A= acht Gutachten,

Gutachterd | 15.000] 18.000] 18.000] 25.000] paketB= finf Gutachten, |
Gutachter 9 26.800| 29600( 14.900| 24.800| PaketD sieben Gutachten,
Gutachter 10| 15.000] 15.000] 13.000] 30,000] \oenmich Birogebaude mi
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Diese groRRen Abweichungen flihren gelegentlich zu Unverstandnis bei den Mitbe-
werbern und auf Auftraggeberseite; sie sind zunachst nicht transparent und nicht er-
klarbar. Der Bundesverband offentlich bestellter und vereidigter sowie qualifizierter
Sachverstandige e.V. (BVS) hat sich darum bemiiht, mit einer Richtlinie zur Harmo-
nisierung der Honorare und damit zur Professionalisierung beizutragen. Aus meiner
Praxis ist erkennbar, dass sie marktnah sind und fur unsere Auftraggeber nachvoll-
ziehbar abgeleitet werden kénnen.

Bundesverband offentlich besteller und vereidigter sowie qualifizierter Sach-
verstandige e. V. (BVS)

Im Jahr 2010 hat der BVS die Richtlinie zur Berechnung von Honoraren fiir Wertermitt-
lungsgutachten tber Immobilien herausgebracht. Hier ein Auszug:

Wert Honorar Wert Honorar
€ bis € € bis €
bis100.000,00 750,00 2.000.000,00 3.400,00
125.000,00 860,00 2.250.000,00 3.400,00
150.000,00 970,00 2.500.000,00 3.800,00
175.000,00 1.050,00| 3.000.000,00 4.200,00
200.000,00 1.200,00| 3.500.000,00 4.600,00
225.000,00 1.250,00| 4.000.000,00 5.000,00
250.000,00 1.300,00| 4.500.000,00 5.500,00
300.000,00 1.450,00| 5.000.000,00 5.900,00
350.000,00 1.550,00| 7.500.000,00 7.800,00
400.000,00 1.650,00| 10.000.000,00 $.500,00
450.000,00 1.750,00 | 12.500.000,00 11.200,00
500.000,00 1.800,00| 15.000.000,00 12.600,00
750.000,00 2.100,00| 17.500.000,00 14.000,00
1.000.000,00 2.400,00| 20.000.000,00 15.200,00
1.250.000,00 2.700,00| 22.500.000,00 16.800,00
1.500.000,00 2.200,00 | 25.000.000,00 18.300,00
Uber

1.750.000,00 3.200,00 25.000.000.00 20.000,00

Gestaffelt nach Verkehrswert, Interpolation der Tabellenwerte

— Stundensatz 90 €,

Aufschlage 20-40 % fur Rechte/Belastungen, abweichender Stichtag u. &.,
Zuschlage 20-50% fur besondere Leistungen (z. B. AufmaR),
Nebenkosten frei vereinbar.
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Hier einige wenige Beispiele von Honorartabellen aus der Praxis:

Beispiel HOAI

Verordnung Uber die Honorare fiir Architekten- und Ingenieurleistungen (Honora-

rordnung fir Architekten und Ingenieure — HOAI),

— verbindliches Preisrecht fur Planungsleistungen im Bauwesen,

— alte HOAI (04.03.1991): Staffelung nach voraussichtl. Verkehrswert,

— Neufassung 18. August 2009 aufgrund europarechtlicher Bedenken,

— Neufassung 2009 enthalt keine Regelung mehr bzgl. Gutachten und Wertermitt-
lungen,

— ohne weitere Vereinbarungen gelten Mindestsatze,

— zzgl. Nebenkosten und Mehrwertsteuer.

Die nachfolgende Tabelle wurde der HOAI entnommen und zeigt die Honorarspan-
nen in Abhangigkeit der Verkehrswerte auf. Mittelwerte werden interpoliert. Zwischen
Normal- und Schwierigkeitsstufe wird differenziert, wenn Besonderheiten vorliegen,
wie z. B. Bewertung eines Erbbaurechts oder sonstigen Rechten und Belastungen.

Wifert Maormalstufe Schwierigkeitsstufe

Euro ¥on | big Wit el ert v on | big it e hwe it
Euro Euro

26,665 248 320 284 309 479 394
50.000 355 433 394 422 591 a07
75.000 481 591 a36 a69 &) Gag
100.000 537 730 AE4 707 1.001 a54
126.000 703 g58 780 831 1.168 999
150.000 798 959 fatae] 942 1.323 1.132
175.000 G944 1.032 938 1.003 1.406 1.205
200.000 945 1.156 1.051 1.119 1.575 1.347
225.000 1.022 1.244 1.133 1.205 1.695 1.451
250.000 1.0¢75 1.312 1.194 1.273 1.791 1.532
300.000 1.178 1.434 1.306 1.390 1.957 1.674
350.000 1.264 1.537 1.400 1.492 2.099 1.795
400.000 1.328 1.627 1.477 1.568 213 1.890
450.000 1.393 1.701 1.547 1.639 2.314 1.977
500.000 1.450 1.772 1.611 1.715 2.418 2066
750.000 1.719 2103 1.911 2032 2871 2451
1.000.000 1.054 2.398 2176 2.314 3262 2788
1.250.000 2179 2659 2419 2570 3.621 3.095
1.500.000 2.380 2908 2644 2803 3.959 3.3
1.750.000 24593 3164 28749 3.058 4.309 3.683
2000.000 2761 3.368 3.065 3.252 4582 3.917
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Beispiel Auftraggebergruppe Banken mit regelmafiger Beauftragung

Auch hier richten sich die Honorare nach der Héhe der Verkehrswerte, wobei i.d.R.

nicht interpoliert wird.

Beispiel 1

Preistableau

Marktwertgutachten

fiir interne, standardisierte Bewertungsleistungen giiltig fiir
Vertrauensgutachter der I - 2D 30.05.2008

Objektwert Standardobjekte |Individualobjekte |S lobjekte
bis TEUR 500 1.000 1.300 1.700
TEUR 500 bis TEUR 2.000 1.400 1.800 2.300
TEUR 2.000 bis TEUR 5.000 1.900 2.400 2.900
TEUR 5.000 bis TEUR 10.000 2.500 3.000 3.500
uber TEUR 10.000 4.000 4.500 5.000
Plausi externer Gutachten 300 500 750
technische Bautenstinde 500 750 1.000
Uberprifung Basel 1l 100 150 200
Markt- und Belelhungswertgutachten
Objektwert Standardobjekte |Individualobjekte |[Spezialobjek
bis TEUR 500 1.200 1.500! 1.900
TEUR 500 bis TEUR 2.000 1.600 2.000 2.500
TEUR 2.000 bis TEUR 5.000 2.100 2.600 3.100
TEUR 5.000 bis TEUR 10.000 2.700 3.200 3.700
uber TEUR 10.000 4.200 4.700! 5.200
bei verklrzter Beauftragung (innerhalb von 8 Arbei! jen) erfolgt ein Aufschlag von 30%.
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Beispiel 2

bis 300 T€

>5.000 T€

> 300 bis 500 T€
> 500 bis 750 T€
> 750 bis 1.000 T€

> 1.000 bis 1.500 T€
> 1.500 bis 3.000 T€
> 3.000 bis 5.000 T€

Neubewertung
Verkehrswert (unbelastet)

Fahrtkosten (nur einfache Strecke kann abgerechnet werden, unter 50 km ohne Berechnung)

Honorar

800 €
1.100 €
1.250 €
1.400 €
1.600 €
2.000 €
3.000 €

individuelle Absprache

ab_ 51 km [bis 150 km 105 €]
ab 151 km__|bis 300 km 205€|
ab 301 km__ |bis 500 km 360 €
ab 501 km _|bis 700 km 515 €
ab 701 km__ [bis 1.000 km B65 €
Nebenkosten:

Behdrdenauslagen gemal tatsachlicher Kosten werden ebenfalls weiterberechnet.

18
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Beispiel Auftraggebergruppe Institutionelle Bestandshalter / Fondgesellschaften

Analog der vorherigen Tabellen richtet sich das Honorar am Verkehrswert aus. Hier-
bei ist noch die Art der Tatigkeit (Erstgutachten oder Nachbewertung) und die eigene

Funktion (Haupt- oder Nebengutachter) zu beachten.

Beispiel 3

5. Honorar

nach der Art der Bewertung (s. Pkt. 2).

Basis der Honorarberechnung ist nachfolgende Tabelle.
Verkehrs-/ Marktwert bis € 5Mio. € 8.000,00
Verkehrs-/ Marktwert bis € 10 Mio. € 11.000,00
Verkehrs-/ Marktwert bis € 25 Mio. € 14.000,00
Verkehrs-/ Marktwert bis € 50 Mio. € 17.000,00
Verkehrs-/ Marktwert bis € 75 Mio. € 20.000,00
Verkehrs-/ Marktwert bis € 100 Mio. € 23.000,00
Verkehrs-/ Marktwert ab € 100 Mio. € 25.000,00

Erstgutachten 100 %
Nachbewertung 30 %
Desktop-Bewertung 20 %

Plausibilisierung/Nebengutachter 10 %

Das Honorar richtet sich nach dem im Gutachten ausgewiesenen Verkehrswert / Marktwert sowie

Je nach Bewertungsumfang werden folgende Honorarséatze berechnet:

Eine gesonderte Abrechnung von Telefonkosten, Porto, Kopien u.a. erfolgt nicht.
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3.2 Honorar fiir den Gerichtsgutachter

Das Honorar fur den von Gericht bestellten Sachverstandigen richtet sich nach dem
Gesetz uber die Vergutung von Sachverstandigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschem,
Ubersetzerinnen und Ubersetzern sowie die Entschadigung von ehrenamtlichen
Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (JVEG), letz-
te Anderung am 23. 07. 2013.

JVEG

— bis 01. 07. 2004: ZSEG

— gultig bei Gericht, Staatsanwaltschaft, Finanz-/\Verwaltungsbehérde u. &.

— Vergutungs- und Entschadigungsregelung fur Sachverstandige, Dolmetscher,
Ubersetzer, ehrenamtliche Richter, Zeugen und Dritte

— Vergutung nach Honorargruppen 1 bis 10 mit 65 bis 125 €/Stunde

— Bewertung von Immobilien: Honorargruppe 6 mit 90 €/Stunde

— Mieten und Pachten: Honorargruppe 10 mit 110 €/Stunde

— zzgl. Nebenkosten und Mehrwertsteuer

Die Anderungen des JVEG aus dem Jahr 2013 ergeben eine leichte Erhéhung des
Stundensatzes fur die Erstellung eines Verkehrswertgutachtens (Honorargruppe 6)
sowie fur ein Gutachten tber Mieten und Pachten (Honorargruppe 10).

Die nachfolgende Tabelle stellt ein Berechnungsbeispiel fur die Vergitung nach
JVEG dar:

§ 5 (Fahrtkostenersatz) 40,30 €km = 000 €
§7 (Ersatz fur sonstige Aufwendungen)
Begleitperson fur Aufmald: a 10,00 €/Stunde = 000 €
Ablichtungen/Ausdrucke: a 050 €/Seite = 000 €
20,15 €/Seite - 000 €
Farbkopien/Farbausdrucke: a 2,00 €/Seite = 000 €
§9 (Honorar fir die Leistungen der
Sachverstandigen und Dolmetscher) ” 490,00 €/Stunde = 000 €
§ 12 (Ersatz fir besondere Aufwendungen)
Lichtbilder: 42,00 €Abzug = 000 €
a 0,50 €/Abzug = 000 €
Erstellung des Gutachtens: 40,90 €1.000 Anschlage = 000 €
Honorar netto = 000€
Umsatzsteuer (19 %) = 000 €
§ 12 (Ersatz fir besondere Aufwendungen)
Vorbereitung/Erstattung des Gutachtens: Lageinformation =
Auszlge aus der Liegenschaftskarte =
Grundbuchauszige =
Porto =
Honorar brutto = 000 €
Rechnungsbetrag insgesamt = 0,00 €
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Folgende wichtige Punkte sind weiterhin zu beachten:

Der Anspruch auf die Vergltung erlischt gemaf § 2 JVEG nach drei Monaten. Das
Gericht hat die Pflicht, den Sachverstandigen tber den Beginn der Frist und dessen
Dauer zu belehren. Weiterhin auch Uber die Rechtsfolge, namlich den Verlust des
Vergltungsanspruchs.

Gemal § 8a JVEG kann der Anspruch auf Vergutung bei Pflichtverstéfien verloren
gehen. Die VerstdRe richten sich auch nach der Verpflichtung gemaR § 407 a Abs. 1,
2 der Zivilprozessordnung:

— unterlassener Hinweis auf das Vorliegen von Befangenheitsgriinden,

— unterlassene Prifung der fachlichen Kompetenz,

— Verstol’ gegen die Pflicht zur persénlichen Gutachtenerstattung,

— fehlende Angaben des Namens und Umfang der Tatigkeit einer Hilfskraft (soweit
es sich nicht um Hilfsdienste untergeordneter Bedeutung handelt),

— fehlende Riickfrage bei Zweifeln am Inhalt und Umfang des Auftrags,

— Erbringung einer mangelhaften Leistung,

— Verursachung von Ablehnungsgriinden,

— keine vollstéandige Leistungserbringung trotz Festsetzung eines Ordnungsgeldes,

— soweit das Gericht die Leistung berlicksichtigt, gilt sie als verwertbar und muss
entsprechend vergutet werden (§ 8a Abs. 2 Satz 2).

Gekiirzt werden kann das Honorar weiterhin bei einer erheblichen Uberschreitung
des Auslagenvorschusses oder bei einem erheblichen Missverhaltnis zwischen dem
Honorar und dem Streitgegenstand bzw. Streitwert und der Sachverstandige seiner
Hinweispflicht nicht nachgekommen ist.

4 Zusammenfassung

Die Haftungsris ken innerhalb der Tatigkeit eines Bewertungssachverstandigen wer-
den ein immer wichtigeres Thema, welches eine starke Aufmerksamkeit verdient. So
gilt es bereits bei Vertragsverhandlung bzw. bei der Formulierung des Sachverstan-
digenvertrages auf Kompatibilitat mit den geltenden Gesetzen und Richtlinien zu ach-
ten und damit eine weitestgehend rechtssichere Position aller Vertragsbeteiligten zu
ermoglichen. Dazu dienen u. a. die detaillierte Beschreibung der Tatigkeit, des Um-
fangs und des Verwendungszwecks des Gutachtens. Auch kann empfohlen werden,
die bestehenden Versicherungen zu uberpriufen und an die gegebenen Umstande
des einzelnen Sachverstandigen bzw. des Sachverstandigenbiiros anzupassen. Die
Haftungsrisiken eines Bewertungssachverstandigen sind auch Bestandteil der Hono-
rarfindung. Eine Harmonisierung der Honorare, zumindest aber eine geringere Volati-
litat, dient der Nachvollziehbarkeit fir die Auftraggeber und der Darstellung eines
einheitlichen hohen Qualitdtsanspruchs. Als dafiir geeignete Hilfsmittel dienen die
von einschlagigen Verbanden, hier z. B. der BVS, vorgeschlagenen Richtlinien.
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Hochwasserrisiko und Immobilienwerte'

Sebastian Kropp

Kurzfassung

Der Klimawandel hat zur Folge, dass die Anzahl von Uberschwemmungen und
Starkregenereignissen in Zukunft weiter zunehmen wird. Es stellt sich die Frage, ob
der Wert gefahrdeter oder konkret betroffener Immobilien aufgrund des bestehenden
Hochwasserrisikos negativ beeintrachtigt wird. Der Beitrag macht deutlich, welche
Besonderheiten bei der Bewertung Uberschwemmungsgefahrdeter Immobilien zu
beachten sind und an welchen Stellen eine Berlcksichtigung im Bewertungsprozess
erfolgen kann. Zudem werden die Ergebnisse von Sachverstandigenbefragungen zur
Thematik vorgestellt sowie Empfehlungen zum Umgang in der Praxis gegeben.

1 Einleitung

Der Leser hat wahrscheinlich noch die Bilder aus dem letzten Sommer in Bayern und
Ostdeutschland vor Augen, als mal wieder weite Regionen von Deutschland durch
Uberschwemmungen betroffen waren und Schaden in Milliardenhéhe entstanden.?
Im Jahre 2013 verursachten insgesamt 880 Naturkatastrophen Versicherungsscha-
den von rund 90 Milliarden Euro weltweit [Munich Re 2014]. Uberschwemmungen
gehdren neben Sturmereignissen zu den weltweit am haufigsten auftretenden Natur-
katastrophen. Neben den Folgen des Klimawandels kann die Zunahme der Gefahr-
dung zu einem grofien Teil darauf zurtickgefiihrt werden, dass in der Vergangenheit
insbesondere Flachen in Gewassernahe durch den Menschen besiedelt worden sind.
Die Anzahl und auch die Intensitat von Extremwetterereignissen werden in Zukunft
weiter zunehmen. Statistisch betrachtet werden Hochwasserereignisse, die in der
Vergangenheit alle 50 Jahre einmal aufgetreten sind, bereits nach 25 Jahren erneut
stattfinden. Damit einhergehend ist auch mit einer Verdopplung der Schaden zu
rechnen [GDV 2014].

Die Hochwasserereignisse in den letzten Jahren machen deutlich, dass der Mensch
den Naturgewalten oftmals hilflos ausgeliefert ist. Neben Beeintréachtigungen der In-
frastruktur oder Folgen fiir die lokale Wirtschaft wird haufig der ortliche Immobilien-
markt in Mitleidenschaft gezogen. Einem Hochwasserrisiko sind all jene Immobilien
ausgesetzt, die in einem festgesetzten Uberschwemmungsgebiet liegen bzw. durch

1 Die Ausfiihrungen basieren im Wesentlichen auf einem gleichnamigen Ar ikel in der Fachzeit-
schrift ,immobilien & bewerten” in der Ausgabe 1/2014.

2 Die Versicherungsschaden lagen bei tiber 2 Milliarden Euro und die gesamtwirtschaftlichen Kos-
ten beliefen sich auf rd. 11,7 Milliarden Euro.
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ein Uperschwemmungsereignis in der jlingeren Vergangenheit® konkret betroffen wa-
ren. Uberschwemmungen an Kistengebieten sowie Umstéande aufgrund ansteigen-
den Grundwassers sind nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchungen.

Es stellt sich die Frage, ob der Wert betroffener Immobilien aufgrund eines beste-
henden Hochwasserrisikos beeintrachtigt wird. Dem Sachverstandigen obliegt im
Rahmen der Bewertung die Aufgabe, die Situation zu beurteilen und in angemesse-
nem MaRe zu berucksichtigen. Der Artikel beleuchtet die Besonderheiten Uber-
schwemmungsgefahrdeter Grundstiicke und gibt Empfehlungen fir den Umgang in
der Praxis. Die Ergebnisse von Expertenbefragungen erlauben Rickschlisse tber
mogliche Abschlagshéhen.

2 Rechtliche Rahmenbedingungen

In Deutschland sind fur die wasserwirtschaftliche Ordnung und somit auch fur den
Hochwasserschutz und die Hochwasservorsorge in erster Linie das Wasserhaus-
haltsgesetz [WHG 2009] und die jeweiligen Wassergesetze der Lander ausschlag-
gebend. Unter Hochwasser wird nach § 72 WHG eine durch Uberwiegend oberirdi-
sche Gewasser ,zeitlich beschrankte Uberschwemmung von normalerweise nicht mit
Wasser bedecktem Land“ verstanden. Betroffene Flachen werden dann generell als
Uberschwemmungsgebiete im Sinne des § 76 WHG bezeichnet und durch Rechts-
verordnung festgesetzt.* Durch besondere Schutzvorschriften, wie beispielsweise
einem generellen Verbot der Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen, sollen
zukunftige Hochwasserereignisse vermieden bzw. deren Folgen minimiert werden.

Die formale Ausweisung als Uberschwemmungsgebiet im Sinne einer rechtlichen
Gegebenheit oder ein konkretes Hochwasserereignis als eine (tatsachliche) Eigen-
schaft des Bewertungsobjektes sind nach dem § 194 Baugesetzbuch [BauGB 2004]
bei der Preisbildung zu beriicksichtigen.® Des Weiteren gehéren Umwelteinfliisse,
und somit auch Hochwasser und durch Starkregenereignisse verursachte Uber-
schwemmungen, nach § 6 Absatz 4 der Immobilienwertermittlungsverordnung [Immo
WertV 2010] zu den wertbestimmenden Lagemerkmalen eines Grundstiickes. Die
Berucksichtigung eines bestehenden Hochwasserrisikos im Bewertungsprozess ist
entsprechend der mafgeblichen deutschen Rechtsnormen somit erforderlich.

3  Als ,jingere Vergangenheit* kann insbesondere der Zeitraum der letzten 10 Jahre angesehen
werden. Studien haben gezeigt, dass der Einfluss von Hochwasserereignissen mit der Zeit, auf-
grund des Vergessens der Marktteilnehmer, abnimmt.

4 Als Uberschwemmungsgebiete werden mindestens die Risikogebiete festgesetzt, in denen ein
Hochwasserereignis statistisch einmal in 100 Jahren zu erwarten ist, d. h. sogenannte HQ100
Gebiete.

5 ,Verkehrswertdefinition im Baugesetzbuch.
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3 Bisherige Untersuchungen und Studien

Der Zusammenhang von Hochwasserrisiko und Immobilienwerten spielt in der Be-
wertungsliteratur trotz der starken Zunahme von Hochwasserereignissen in der jin-
geren Vergangenheit nur eine untergeordnete Rolle. Umfassende und auf einer brei-
ten Datenbasis fundierte statistische Untersuchungen existieren in dieser Form nicht.
Veroffentlichungen zur Thematik, inklusive genannter Abschlagswerte, basieren
Uberwiegend auf persdnlichen Erfahrungen und kleineren (lokal begrenzten) Erhe-
bungen der jeweiligen Autoren. Auf die Notwendigkeit breiter angelegter und diffe-
renzierterer Untersuchungen weist auch Dr. Sprengnetter hin, der in seinem Lehr-
buch eine umfassende theoretische Behandlung der Thematik vorgenommen hat
[SPRENGNETTER 2014, Teil 9, Kap. 17].

Grundsatzlich wird das Heranziehen von Vergleichspreisen, d. h. Preisen in denen
das Hochwasserrisiko als Lagemerkmal eingepreist ist, empfohlen. Also in erster
Linie Vergleichspreise aus der Kaufpreissammlung, Bodenrichtwerte oder Ver-
gleichsmieten. Die Rechtslage in Deutschland® sowie der Umstand, dass die auf der
Gewassernahe basierende Exklusivitat vergleichbar der Situation in kaufpreisarmen
Lagen ist, fuhrt dazu, dass Vergleichspreise flir Bewertungen an sich, aber auch fir
die Ableitung der Bodenrichtwerte, nicht in der notwendigen Anzahl zur Verfiigung
stehen.

Eine Vielzahl internationaler Studien hat den Einfluss des Hochwasserrisikos auf den
Immobilienwert als Untersuchungsgegenstand. Mehrheitlich besteht dariiber Kon-
sens, dass sich ein Hochwasserris ko negativ auf den Wert einer Immobilie auswirkt.
Die Wertminderungen liegen in der Spitze bei Uiber 20 Prozent, der Durchschnittswert
um die 10 Prozent [KRoPP 2012]. Die wesentlichen Erkenntnisse internationaler Stu-
dien lassen sich wie folgt zusammenfassen:

— konkrete Uberschwemmungsereignisse filhren zu héheren Wertminderungen als
lediglich die Lage in einem festgesetzten Uberschwemmungsgebiet;

— die Héhe des Abschlags wird wesentlich durch die Uberschwemmungsparameter7
beeinflusst;

— Lageabhangigkeit der Wertminderung, d. h. im Vergleich zu einfachen und mittle-
ren Lagen tritt der Einfluss in sehr guten Lagen nicht auf bzw. ist geringer;

— Marktabhangigkeit der Wertminderung;®

— die Wertminderung ist zeitlich begrenzt;®

— Verfugbarkeit und Kosten einer Versicherung konnen Einfluss auf die Wertminde-
rung nehmen;

— zwischen kapitalisierten Versicherungsbeitragen und der Hoéhe des Wertabschlags
besteht ein Zusammenhang.

6  Grundsétzlich sollten in ausgewiesenen Uberschwemmungsgebieten keine unbebauten Grund-
stlicke mehr existieren.

7  Z.B.die Dauer, die Intensitat und die Uberflutungshéhe eines Hochwassers, aber auch die
Hochwasserhistorie.

8 In starkeren (wachsenden) Marktphasen, d. h. sogenannten Verkaufermarkten, ist der Einfluss
geringer als in schwacheren (schrumpfenden) Marktphasen.

9  In Abhangigkeit von den Uberschwemmungsparametern kann der Einfluss bis zu 10 Jahre nach-
wirken, dieser nimmt jedoch mit der Zeit ab.
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4 Besonderheiten bei der Bewertung liberschwemmungs-
gefahrdeter Immobilien

Da die Bewertung Uberschwemmungsgefahrdeter Immobilien fir den Sachverstandi-
gen eher die Ausnahme als den Regelfall darstellt, sollen im folgenden Kapitel die
wesentlich zu beachtenden Besonderheiten bei der Bewertung vorgestellt und kurz
erlautert werden. Zudem findet eine Betrachtung aus Beleihungssicht statt. Fur wei-
tergehende Informationen zur Thematik wird auf das Sprengnetter Lehrbuch zur Im-
mobilienbewertung verwiesen [SPRENGNETTER 2014, Teil 9, Kap. 17].

Der Vollstandigkeit halber ist anzumerken, dass die unmittelbare Gewassernahe den
Wert einer Immobilie in vielen Fallen auch positiv beeinflussen kann. Untersuchun-
gen haben gezeigt, dass Bodenwertsteigerungen, vor allem bei Objekten der ersten
Baureihe, bis zum Dreifachen mdglich sind [GEPPERT 2006; PFEIFFER 2012]. Neben
der oftmals besonderen Aussicht spielen vor allem Erholungs- und Freizeitaspekte
eine Rolle. Positive und negative Lageeinflisse aufgrund der Gewassernahe Uberla-
gern sich oftmals, was die Auswertung entsprechend erschwert.

Bodenwertermittlung

Die einfachste und wohl unkomplizierteste Maoglichkeit zur Beriicksichtigung des
Hochwasserrisikos ware die, wenn in den von den Gutachterausschiissen zur Verfii-
gung gestellten Vergleichspreisen das Risiko bereits berlicksichtigt worden ware.
Dem ist leider groRtenteils nicht so. Eigene durch den Autor durchgefiihrte Umfragen
haben gezeigt, dass nur 27 Prozent der befragten Gutachterausschiisse ein Hoch-
wasserrisiko bei der Bodenrichtwertermittlung in irgendeiner Art und Weise berlck-
sichtigen.'® Konkrete (statistische) Auswertungen auf Basis der Kaufpreissammiung
finden kaum statt."" Es sind gegebenenfalls sachverstindig geschatzte Abschldge
bereits bei der Bodenwertermittlung anzubringen.

Gesamt- bzw. Restnutzungsdauer

Grundsétzlich ist davon auszugehen, dass Uberschwemmungsereignisse die Ge-
baudesubstanz angreifen und somit eine erhdhte Beanspruchung nach sich ziehen.
Dies fiihrt zu einer reduzierten (wirtschaftlichen) Restnutzungsdauer der baulichen
Anlagen' des Grundstiicks. Die daraus resultierende erhdhte Alterswertminderung
i. S. des § 23 ImmoWertV fiihrt im Vergleich zu nicht betroffenen Immobilien zu ei-
nem hoéheren Wertabschlag.

10 Es wurden deutschlandweit 97 Gutachterausschiisse, bei denen ein Hochwasserrisiko im Ein-
zugsgebiet vorhanden ist, im Januar/Februar 2014 befragt.

11 Von den befragten Gutachterausschissen erfassen lediglich 14 den Umstand des Hochwasserri-
sikos in ihrer Kaufpreissammlung. Statistische Auswertungen auf Basis der Kaufpreissammlung
fuhren nur zwei Gutachterausschiisse durch. Als Begriindung fiir eine Nichtberlcksichtigung
werden Uberwiegend die dazu fehlende Datengrundlage sowie die fehlende personelle Ausstat-
tung genannt.

12 Inkl. baulicher Auenanlagen und sonstigen Anlagen.
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Reduzierter Mietansatz

Durch die Verwendung marktiblich erzielbarer Mieten™ sollte ein bestehendes
Hochwasserrisiko weitestgehend eingepreist sein. Stehen keine solchen Vergleichs-
mieten zur Verfligung, kann das Ris ko durch entsprechende Abschlage am Mietan-
satz bericksichtigt werden. Konkrete Hochwasserereignisse konnen die Nutzbarkeit
der Immobilie, und hier insbesondere Keller- und/oder Erdgeschosse, in Abhangig-
keit der Intensitat des Hochwassers fiir den Zeitraum der Uberschwemmung an sich,
aber auch fur die notwendige Dauer der Schadensbeseitigung, einschranken. Die
Einschrankungen kénnen bis zur kompletten Nichtbewohnbarkeit reichen. Reduzierte
Mietzahlungen bis hin zu kompletten Mietausfallen waren denkbare Folgen. Im Be-
reich gewerblicher Objekte sind gegebenenfalls andere dkonomische Ausfallkosten
anzusetzen.

Bewirtschaftungsmehrkosten

Ob héhere Instandhaltungskosten, Betriebskosten fiir Versicherungen oder notwen-
dige Reinigungsmaflnahmen, die Beseitigung von Hochwasserschaden und -folgen
hat neben einem erhdhten Organisationsaufwand auch generell Mehrkosten zur Folge.
Eine erhdhte Mietfluktuation aufgrund regelméaRig auftretender Uberschwemmungs-
ereignisse rechtfertigt zudem eine Anhebung des Mietausfallwagnisses. Trotz der
Umlagemadglichkeit auf den Mieter ist somit im Falle eines Hochwasserereignisses
mit erhdhten Bewirtschaftungskosten nach § 19 ImmoWertV zu rechnen.

Liegenschaftszinssatz'

Der Liegenschaftszinssatz erfillt die Funktion eines Marktanpassungsfaktors und ist
zudem ein Indiz fur die Zukunftserwartungen auf dem Immobilienmarkt. Darliber hin-
aus kann er auch als Korrekturfaktor fur jene vom gewoéhnlichen Geschéaftsverkehr
abweichende Falle angesehen werden. Somit kann auch ein bestehendes Hochwas-
serrisiko durch eine Erhdhung des Zinssatzes beriicksichtigt werden.

Besondere objektspezifische Grundstiicksmerkmale

Hochwasserrisiko kann ebenfalls dem (offenen) Katalog der besonderen objektspezi-
fischen Grundsticksmerkmale nach § 8 Abs. 3 der ImmoWertV zugerechnet und
somit durch marktgerechte Abschlage oder in anderer geeigneter Weise berlicksich-
tigt werden.

(Uberschwemmungsbedingter) merkantiler Minderwert

Unter einem Uberschwemmungsbedingten merkantilen Minderwert kann die Minde-
rung des Verkehrswertes verstanden werden, welche trotz ordnungsgemafer Behe-
bung aller durch ein Hochwasser entstandenen Schaden am Grundstiick aufgrund
des alleinigen Verdachts auf verborgen gebliebene Schaden eintritt. Die Bericksich-
tigung eines merkantilen Minderwertes setzt voraus, dass auf dem lokalen Immobili-
enmarkt das Hochwasserrisiko auch tatsachlich eine Rolle spielt, d.h. gewisse Vor-
behalte gegen hochwassergefahrdete Immobilien bestehen.

Die bisherigen Ausfihrungen haben verdeutlicht, dass eine Berlcksichtigung des
Hochwasserrisikos an verschiedenen Stellen im Bewertungsprozess mdglich ist.

13 Die ,Ortsublichkeit” ist gesondert hervorzuheben, d. h. Vergleichsmieten von durch Hochwasser-
risiko ebenfalls betroffener Immobilien.

14 Die Ausfiihrungen gelten Analog fiir Kapitalisierungszinssatze nach § 12 Beleihungswertermitt-
lungsverordnung [BelWertV 2006].
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Kommt der Sachverstéandige zu dem Schluss, dass eine Geféahrdung vorliegt und
diese den Wert der Immobilie negativ beeinflusst, so ist von ihm eine Wertminderung
vorzunehmen. Es stellt sich nun jedoch die (schwierige) Frage, wo und in welcher
Hohe der mdogliche Abschlag anzusetzen ist. Eine eindeutige und vorschriftenkon-
forme Antwort auf diese Fragestellung existiert jedoch nicht.

Im Hinblick auf den einzuhaltenden Grundsatz der Modellkonformitat sollte eine Be-
ricksichtigung insbesondere im Rahmen der objektspezifischen Grundstlicksmerk-
male erfolgen."® Vor einer Doppelberiicksichtigung wird gewarnt und ist grundsétzlich
abzuraten, da dies den Wert der Immobilie ungerechtfertigt mindern wiirde. Nur in
eindeutig begriindbaren Fallen sollte dies erfolgen.

Da Vergleichs- bzw. Richtwerte generell nicht zur Verfligung stehen und in der Fach-
literatur genannte Werte mit besonderer Vorsicht zu behandeln sind'®, besteht eine
besondere Schwierigkeit in der Quantifizierung der Wertminderung. Folgende Me-
thoden koénnen die quantitative Bestimmung unterstitzen und als Orientierungshilfe
herangezogen werden:

Kapitalisierung von Investitionsmehrkosten

Im Regelfall kann durch Maflnahmen zum Hochwasserschutz am Gebaude die Ge-
fahrdung zumindest stark reduziert oder sogar weitestgehend beseitigt werden.
Diese (theoretisch) ,hochwassersichere Herstellung der baulichen Anlagen verur-
sacht jedoch im Vergleich zu einer nicht betroffenen Immobilie erhdhte Kosten. Diese
Investitionsmehrkosten entstehen in erster Linie durch die fir den Hochwasserschutz
notwendigen baulichen Vorkehrungen. Dazu zahlen u. a. die Verwendung wasserre-
sistenter Materialien und Konstruktionen (z. B. druckwasserdichte Tiren und Fens-
tersysteme oder eine wasserdichte Kellerwanne'), die Installation von Stiitzen und
Fihrungsschienen fir mobile Schutzsysteme oder eine Rickstausicherung zur Ka-
nalisation.

Kapitalisierung der Bewirtschaftungsmehrkosten

Es wurde bereits erlautert, welche Umsténde zu erhdhten Bewirtschaftungskosten im
Vergleich zu nicht durch Hochwasser betroffene Immobilien fiihren kénnen. Besteht
die Moglichkeit diese Mehrkosten zahlentechnisch zu erfassen, so kdnnen diese fur
die Festlegung der Wertminderung herangezogen werden.

Tatsachlich angefallene Schadensbeseitigungskosten

Erfolgt die Bewertung im Nachgang eines konkreten Hochwasserereignisses, so
koénnen auf Basis tatsachlich angefallener Schadensbeseitigungskosten fir das Be-
wertungsobjekt Rickschlisse Uber die allgemeine Wertminderung gezogen werden.
Die Kosten sollten jedoch lediglich nur als ungefahre Orientierung gelten, da zukinf-
tige Uberschwemmungsereignisse in ihrer Intensitit und Dauer stark variieren kén-
nen.

15 Gestitzt wird diese Aussage durch die Ergebnisse der Expertenbefragung (vgl. dazu Kapitel 6).

16 Vgl. dazu Kapitel 3.

17 In diesem Zusammenhang spricht man auch von ,Weien* und ,Schwarzen“ Wannen. Bei Wei-
Ren Wannen bestehen die AuRenwande und die Bodenplatte aus wasserundurchlassigem Beton,
wohingegen bei der Schwarzen Wanne die Abdichtung mittels Bitumen- oder Kunststoffbahnen
erfolgt.
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Kapitalisierung von Mietausfallen

Auf die Thematik moglicher Nutzungseinschrankungen am Objekt als Folge eines
Uberschwemmungsereignisses wurde bereits eingegangen. Gelingt es, zu erwarten-
de Ertragsausfalle aufgrund ausbleibender oder gekirzter Mietzahlungen zu quantifi-
zieren, so kann dies, vergleichbar der zuvor genannten Varianten, als Orientierung
fir moégliche Wertminderungen herangezogen werden.

Kapitalisierung von Versicherungsmehrkosten

Vielen Menschen ist nicht bekannt, dass Schaden durch Naturgewalten wie Hoch-
wasser oder Starkregen nicht automatisch durch eine allgemeine Wohngebaudever-
sicherung abgesichert sind. Eine zusatzliche Elementarschadenversicherung ist er-
forderlich. Laut Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) sind
99 Prozent aller Gebaude und Haushalte in Deutschland problemlos gegen Hoch-
wasser versicherbar. Individuelle Lésungen werden fur das verbleibende 1 Prozent
angeboten. Bereits heute kénnen sich die deutschen Versicherer mit Hilfe des Sys-
tems ZURS'®Geo (iber das Hochwasserrisiko von iiber 20 Millionen Hauskoordinaten
in Deutschland informieren. Hauseigentimern, Mietern und anderen Interessierten
soll dann in Zukunft ZURS public zur Verfigung stehen. Durch eine zusétzliche Ele-
mentarschadenversicherung fallen in der Regel hohere Versicherungsbeitrage an. In-
ternationale Studien haben gezeigt, dass die kapitalisierten Versicherungsmehrkos-
ten mit den Wertabschlagen am Bewertungsobjekt aufgrund eines Hochwasser-
risikos korrelieren [SKANTZ und STRICKLAND 1987; SPEYRER und RAGAS 1991].

5 Hochwasserrisiko aus Beleihungssicht

Die Beleihungswertermittlung gehort neben der Ermittlung von Verkehrswerten zum
Aufgabenbereich vieler Immobiliensachverstandiger. Die Nachhaltigkeit des Bewer-
tungsobjektes mit einer nach Mdglichkeit lange in die Zukunft gerichteten Bestandig-
keit des Wertes spielt hier eine wesentliche Rolle [CRIMMANN und RUCHARDT 2008,
Kap. 4]. Hochwasserrisiko kann die Bestandigkeit einer Immobilie sowie eine zuklnf-
tige Verkauflichkeit gefahrden. Ungunstigere Kreditbedingungen oder eine Nichtbe-
leihbarkeit sind mogliche Folgen. Zudem lasst sich aus dem § 15 Pfandbriefgesetz
[PfandBG 2005] eine gewisse Versicherungspflicht fur die gesamte Dauer der Belei-
hung in Hohe des Bauwertes der Gebaude ableiten. Wie Kreditinstitute mit einer
Nichtversicherbarkeit der Immobilie aufgrund eines zu hohen Hochwasserrisikos in
der Praxis umgehen werden, bleibt abzuwarten.

Um den erhohten Sicherheitsbedirfnissen des Kreditgebers gerecht zu werden, er-
folgt bei der Ermittlung des Beleihungswertes generell eine kritischere Betrachtung
der Bewertungsparameter. Im Falle des Hochwasserrisikos ist diese Vorgehenswei-
se beizubehalten. Das bedeutet, dass gewahlte Abschlage im Vergleich zur Ver-
kehrswertermittlung leicht héher liegen sollten.

18 Zonierungssystem fiir Uberschwemmungen, Riickstau und Starkregen.
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6 Ergebnisse der Expertenbefragungen

Es wurde bereits mehrmals ausgefiihrt, dass bisher keine umfassenden Untersu-
chungen zum Einfluss eines Hochwasserrisikos auf Immobilienwerte in Deutschland
durchgefuhrt worden sind und somit keine brauchbaren Vergleichswerte fir mogliche
Abschlage vorliegen. Auch aus diesem Grund wurden Expertenbefragungen im Sin-
ne einer freien (intersubjektiven) Schatzung bei Sachverstandigen fiir die Immobili-
enbewertung'® sowie zur Stiitzung der Ergebnisse bei Immobiliensachverstandigen
in durch Hochwasser geféhrdeten Stadten (im Folgenden als Maklerumfrage be-
zeichnet)® durchgefiihrt.

Freie Schatzungen sind nach spezieller Marktkenntnis und Erfahrung vorgenomme-
ne Wertungen, die in der Wertermittlungspraxis relativ haufig vorkommen [REUTER
2007]. So wurde z. B. eine Expertenbefragung als zulassige Methode zur Abschat-
zung eines Mindestbetrages flir einen merkantilen Minderwert durch den Bundesge-
richtshof anerkannt.2' Wie gehen die Sachverstandigen mit dem Thema in der Praxis
um, nehmen Sie Abschlage vor und wenn ja, an welcher Stelle im Bewertungspro-
zess und in welcher Hohe, waren die wesentlichen Kernfragen. Es wurde einerseits
zwischen der allgemeinen Lage einer Immobilie in einem nach § 76 WHG festgesetz-
ten Uberschwemmungsgebiet und andererseits einem konkreten Hochwasserereig-
nis unterschieden. Auch wenn die Ergebnisse der Umfrage statistisch betrachtet
nicht aussagekraftig sind, so erlauben sie doch erste Ruickschlisse zur Thematik.

Die Umfragen haben gezeigt, dass sich die Mehrheit der befragten Bewertungssach-
verstandigen fur eine Berlcksichtigung des Hochwasserrisikos ausspricht. Die Lage
im Uberschwemmungsgebiet wiirden 65 Prozent, ein konkretes Hochwasserereignis
sogar 93 Prozent, wertmindernd berlicksichtigen. Auch bei den befragten Maklern
findet eine Berucksichtigung in hohem MafRe statt.

Als Hauptgrund fiir eine Nichtberiicksichtigung, insbesondere fiir die ,Lage im Uber-
schwemmungsgebiet‘, wurde angegeben, dass das Risiko bereits in den verwende-
ten Vergleichspreisen, also in erster Linie in den Bodenrichtwerten, eingepreist sei.
Dies ist allerdings nur sehr selten der Fall, wie bereits geschildert wurde. Der Aus-
gleich des negativen Einflusses durch den positiven Lageeinfluss aufgrund der Ge-
wassernahe spielt iberraschenderweise kaum eine Rolle.

Auf die Frage nach der Art der Berilcksichtigung im Bewertungsprozess, wurde ein
pauschaler Wertabschlag im Rahmen der objektspezifischen Grundstiicksmerkmale
(boG's) als bevorzugte Vorgehensweise genannt, gefolgt von einer Erhéhung des
Liegenschaftszinssatzes sowie einer Beriicksichtigung im Sinne eines Uberschwem-
mungsbedingten merkantilen Minderwertes.

19 In der online durchgefiihrten Befragung wurden im Zeitraum September/Oktober 2013 tber 1.550
Sachverstandige fiir die Immobilienbewertung zur Thematik befragt. Die Riicklaufquote lag bei rd.
32 %.

20 Im Februar 2014 wurden iber 2.200 Immobiliensachverstandige (Makler etc.) befragt. Die Ruck-
laufquote lag bei rd. 8 Prozent.

21 Vgl. dazu BGH Urteil vom 06.12.2012 — Az. VII ZR 84/10.
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Nach Meinung der befragten Sachverstandigen kann die Lage im Uberschwem-
mungsgebiet pauschale Wertabschlage zwischen 6 bis 10 Prozent und bei konkreten
Hochwasserereignissen uber 15 Prozent rechtfertigen. Untermauert werden diese
Zahlen durch den Vergleich mit den Aussazgen hinsichtlich der Erhéhung des Liegen-
schaftszinssatzes um 0,25 bis 1 Prozent.?? Aus Maklersicht sind sogar noch hohere
Abschlage vom regularen Verkehrswert von weit iber 20 Prozent begriindbar.?® Als
zusatzliche Orientierung hinsichtlich der Hohe der Wertminderung wurden die ange-
fallenen Schadensbeseitigungskosten haufig genannt.

Die Bewertungssachverstandigen wurden ebenfalls dazu befragt, ob sich ihrer Mei-
nung nach hohere Versicherungsbeitrage auf den Immobilienwert auswirken konnen.
Eine knappe Mehrheit von 57 Prozent sprach sich jedoch dagegen aus. Im Gegen-
satz dazu, werden aus Maklersicht mit 88 Prozent eindeutig Auswirkungen durch
hoéhere Versicherungsbeitrage oder ggf. einer Nichtversicherbarkeit gesehen. Die
Frage, wie lange es dauern konne, bis sich der Preis einer von einem konkreten
Hochwasser betroffenen Immobilie am Markt wieder erholen wiirde, ergab, einen
Zeitraum zwischen 3 und 10 Jahren, was mit Ergebnissen internationaler Studien
korrespondiert. Die Umfrageteilnehmer waren zudem der Meinung, dass sich die
Vermarktungsdauer einer Immobilie im Falle eines Hochwassers ebenfalls um mehr
als 6 Monate verlangern konne. Dies kann unter Umstanden langere Leerstande und
Ertragsausfalle bedeuten. Die beiden letzten Umfrageergebnisse werden durch die
Maklerumfrage ebenfalls gestitzt.

6 Praxisempfehlungen

Der Immobiliensachverstandige hat sich im Rahmen seiner Bewertung grundsatzlich
mit der Thematik des Hochwasserrisikos auseinanderzusetzen. Besteht die Moglich-
keit einer Gefahrdung, sind in einem ersten Schritt weitere Nachforschungen anzu-
stellen. Die Einholung entsprechender Informationen, wie den wasserwirtschaftlichen
Rahmenbedingungen oder Angaben zur Topografie, der Hohe des Bewertungsobjek-
tes, der Entfernung zum nachsten Gewasser etc. gehéren dazu. Auskiinfte zustandi-
ger Behorden hinsichtlich aktueller Hochwasserschutzmafnahmen durch die 6ffentli-
che Hand® sollten zusatzlich herangezogen werden. Hochwasserrisikokarten, die
Hochwasserhistorie des Bewertungsobjektes an sich, aber auch die Simulation ver-
schiedener Szenarien, wie das Auftreten eines Jahrhunderthochwassers (HQ100)
oder eines mdglichen Deichbruchs, dienen der Risikoabschatzung. Die gewonnenen
Informationen sind auszuwerten und das konkrete Gefahrdungspotential fiir das Be-
wertungsobjekt abzuschatzen. Im Gutachten sollten sich Angaben dartiber wieder-

22 Eine Variation des Liegenschaftszinssatzes von 0,5 Prozent entspricht i. d. R. einer Anderung
von rd. 10 Prozent des Ertragswertes. Vgl. dazu Sprengnetter in [1], Teil 6, Kapitel 4 (Wesentli-
che EinflussgroRen, Fehlerfortpflanzung).

23 Basierend auf einer unabhangigen Befragung im Februar 2014 von 165 Maklern in durch Hoch-
wasser betroffenen Gebieten.

24 Elemente des technischen Hochwasserschutzes sind u. a. Hochwasserriickhaltebecken, die Er-
neuerung und Verbesserung bestehender Deiche und Damme oder die Installation mobiler
Hochwasserschutzsysteme. Diese MaRnahmen kénnen das Hochwasserrisiko mafgeblich beein-
flussen.
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finden, bis zu welchem Pegelstand eine Hochwassergeféahrdung vernachlassigbar ist
bzw. ab wann nicht.?®

Kommt der Sachverstdndige zu dem Schluss, dass die Gefahrdung den Wert der
Immobilie negativ beeinflusst, so ist eine Wertminderung vorzunehmen. Die mdgli-
chen Herangehensweisen wurden im Kapitel 4 naher erlautert. Die Abschlagshéhe
selbst ist in AbhZngigkeit des Hochwasserrisikos differenziert nach ,Lage im Uber-
schwemmungsgebiet* sowie einem ,konkreten Hochwasserereignis“ zu wahlen. Be-
wertungsbeispiele zu dem Thema lassen sich im Sprengnetter Lehrbuch zur Immobi-
lienbewertung finden [SPRENGNETTER 2014, Teil 9, Kap. 17].

7 Zusammenfassung

Schon heute gehéren Uberschwemmungen neben Sturmereignissen zu den weltweit
am haufigsten auftretenden Naturkatastrophen. In Anbetracht des Klimawandels und
der damit einhergehenden Zunahme von Extremwetterereignissen ist davon auszu-
gehen, dass das Thema ,Hochwasserrisiko und Immobilienwerte” in Zukunft noch an
Bedeutung gewinnen wird. Bei der Bewertung Uberschwemmungsgefahrdeter Immo-
bilien sind verschiedene Besonderheiten im Rahmen des Bewertungsprozesses zu
beachten. Die Ausfiihrungen haben verdeutlicht, dass eine Beriicksichtigung mittels
unterschiedlicher Ansatze erfolgen kann, es aber den Einen (vorschriftenkonformen)
Ansatz so nicht g bt. Die Ergebnisse der Sachverstandigenbefragungen bestatigen
diese Aussage. Fir die Praxis ist entscheidend, dass das Risiko objektspezifisch be-
trachtet, entsprechend bertcksichtigt und im Gutachten erwahnt wird. Der Artikel hat
verschiedene Ansatze flr die praktische Vorgehensweise beleuchtet. Notwendige
Wertabschlage sind sachverstandig zu ermitteln und zu begriinden. Umfassendere
statistische Auswertungen sind noch notwendig, um prazisere Aussagen hinsichtlich
des Einflusses der Hochwassergefahrdung auf den Immobilienwert treffen zu kdnnen.

25 Zur Verdeutlichung des Gefahrdungspotenzials bietet sich insbesondere die grafische Darstel-
lung mittels Ausschnitten aus Hochwasserrisikokarten an.
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Die neue Vergleichswertrichtlinie

Andreas Kunze

Kurzfassung

Nach dem Inkrafttreten der Verordnung Uber die Grundsatze fir die Ermittlung der
Verkehrswerte von Grundstlicken (Immobilienwertermittlungsverordnung — Immo-
WertV) vom 19. Mai 2010 war es erforderlich, auch die Wertermittlungsrichtlinien 2006
den geanderten Anforderungen an die Immobilienbewertung anzupassen. Im ersten
Schritt erfolgte dies durch die 2011 erlassene Bodenrichtwertrichtlinie (BRW-RL) sowie
nachfolgend 2012 durch die Sachwertrichtlinie (SW-RL). Am 11. April 2014 wurde
nach umfangreicher Diskussion in einem nachsten Schritt nun auch die Vergleichswer-
trichtlinie (VW-RL) verdffentlicht.

1 Einleitung

Das Vergleichswertverfahren ist in den §§ 15 und 16 der Immobilienwertermittlungs-
verordnung beschrieben. Dabei regelt § 15 die Ermittlung des Vergleichswertverfah-
rens im Allgemeinen auf der Grundlage einer ausreichenden Anzahl von Vergleichs-
preisen (Abs. 1). Bei bebauten Grundstiicken wird neben oder anstelle von Ver-
gleichspreisen auch die Verwendung geeigneter Vergleichsfaktoren zugelassen
(Abs. 2). § 15 gilt fir bebaute und unbebaute Grundstlicke gleichermafen.

§ 16 ImmoWertV enthalt besondere zusatzliche Regelungen fir die Ermittlung des
Bodenwertes.

Die neue Vergleichswertrichtlinie baut auf den §§ 15 und 16 ImmoWertV auf und
stellt sich auf dieser Grundlage das Ziel, die Vergleichs- bzw. Verkehrswertermittlung
von bebauten Grundsticken bzw. des Bodenwertes bebauter und unbebauter
Grundstlcke ,nach einheitlichen und marktgerechten Grundsatzen* sicherzustellen.
Die Richtlinie folgt in ihrer Systematik den Vorgaben der ImmoWertV. Mit ihrem In-
krafttreten wurden alle das Vergleichswertverfahren betreffenden Inhalte der WertR
2006 auler Kraft treten. Dies sind das Kapitel 2.3 (Ermittlung des Bodenwertes) so-
wie die Nummern 1.5.5 Absatz 2 (Anwendung des Vergleichswertverfahrens), 3.1.1
(Vergleichswertverfahren), 3.1.4.2 (Liquidationswertverfahren) und 3.4 (Ableitung des
Vergleichswertes) sowie die Anlage 11 (GFZ-Umrechnungskoeffizienten). Mit Inkraft-
treten der VW-RL ist diese nun ausschlieRlich als Grundlage der Vergleichswerter-
mittlung zu verwenden.
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Die VW-RL wird allen in der Grundstlickswertermittlung tatigen zur Anwendung emp-
fohlen. Sie ist somit eine Handlungsempfehlung; Bindungswirkung entfaltet sie nur
gegenlber Bundesbehdrden, nicht aber (wie auch schon die Sachwertrichtlinie) z.B.
gegenuber einzelnen Sachverstéandigen oder insbesondere den Gutachterausschis-
sen. Ungeachtet dessen ist ihre Anwendung dennoch zu empfehlen, da davon aus-
zugehen ist, dass sie kunftig (wie auch schon die WertR) in der Rechtsprechung An-
wendung finden wird.

Als Voraussetzung fur die Anwendung des Vergleichswertverfahrens bei bebauten
und unbebauten Grundstiicken wird das Vorhandensein einer ausreichenden Anzahl
geeigneter Kaufpreise, eines geeigneten Vergleichsfaktors bzw. Bodenrichtwertes
oder sonstiger geeigneter Daten fur eine statistische Auswertung genannt. Ange-
sichts der Tatsache, dass das Vergleichswertverfahren unter dieser Voraussetzung
das einfachste und zuverldssigste Verfahren der Verkehrswertermittlung darstellt
[BGH, Urt. vom 18. 12. 2007 — XI ZR 324/06], fehlt eine Verpflichtung, vor der Durch-
fihrung der Bewertung stets zunachst zu prifen, ob diese Voraussetzungen vorlie-
gen und die Anwendung des Vergleichswertverfahrens moglich ist.

Wie schon die ImmoWertV und die Sachwertrichtlinie hebt die VW-RL den Grundsatz
der Modellkonformitat hervor. Dies entspricht dem Ziel einer Vergleichswertermittlung
nach einheitlichen und marktgerechten Grundséatzen, steht aber im Widerspruch zur
fehlenden allgemeinen Bindungswirkung.

Neben der Ermittlung des Verkehrswertes nennt die VW-RL als Anwendungsbereich
des Vergleichswertverfahrens auch die Uberprifung der Ergebnisse anderer Wer-
termittlungsverfahren. Dies wird in der Praxis eine sehr untergeordnete Rolle spielen.

Der Entwurf der VW-RL enthalt keine explizite Regelung mehr, dass das Vergleichs-
wertverfahren das vorrangig anzuwendende Verfahren fir die Ermittiung des Bo-
denwertes bebauter und unbebauter Grundstiicken ist; das ist bereits in § 8 (Wahl
des Wertermittiungsverfahrens unter Berlicksichtigung der zur Verfliigung stehenden
Daten) sowie § 16 Abs.1 Satz 1 ImmoWertV (Vorrang vor anderen Verfahren, z. B.
der deduktiven Bodenwertermittlung) geregelt.

Ausgangsdaten fur die Vergleichswertermittlung kdnnen sowohl geeignete Kaufprei-
se bebauter und unbebauter Grundsticke als auch Vergleichsfaktoren (bzw. Boden-
richtwerte) sein. Kaufpreise sind geeignet, wenn deren wertbeeinflussende Grund-
stlicksmerkmale mit dem Wertermittlungsobjekt und die Kaufvertragszeitpunkte mit
dem Wertermittlungsstichtag hinreichend Ubereinstimmen. Die Vergleichswertermitt-
lung auf der Grundlage von Vergleichsfaktoren setzt voraus, dass diese fiir einen mit
dem Wertermittlungsobjekt vergleichbaren regional und sachlich abgegrenzten Teil-
markt abgeleitet wurden und die wertbeeinflussenden Grundstiicksmerkmale des
Normobjekts dargestellt sind.
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2 Das Vergleichswertmodell nach VW-RL

Vergleichsfaktoren (bzw.
geeignete Kaufpreise Bodenrichtwert im Rahmen der
Bodenwertermittiung

I.d. R Anpassung wegen abweichender Merkmale des Wertermittiungsobjektes
bzw. des Wertermittiungsstichtages

e [ l

| Vergleichspreise | ‘ angepasster Vergleichsfaktor |
I (ggf. gewichteter Mittehwert) I ‘ Muttipliation mit BezugsgroBe I

l | l

I vortaufiger Vergleichswert I

marklangepasster vorlaufiger Vergleichswert

|

l ggl. Berucksichtigung besonderer objekispezifischer Grundsticksmerkmale ]

I

| Verglexchswert |

Abb. 1: Vergleichswertmodell

Eine ,hinreichende Ubereinstimmung“ der Vergleichsgrundstiicke mit dem Bewer-
tungsgrundstiick liegt vor, wenn die Abweichungen hinsichtlich der wertbeeinflussen-
den Grundsticksmerkmale unerheblich sind oder in sachgerechter Weise (z. B. mit
Umrechnungskoeffizienten oder Indexreihen) berticksichtigt werden konnen. Die VW-

RL nennt dafir folgende Grundstiicksmerkmale:

— Lage,

— Entwicklungszustand,

— Art und MaR der baulichen oder sonstigen Nutzbarkeit,
— Bodenbeschaffenheit,

— Grole,

— Grundsticksgestalt,

— beitrags- und abgabenrechtlicher Zustand;

bel bebauten Grundstiicken auch:

— Gebéaudeart,

— baulicher Zustand,

— Wohn- oder Nutzflache,

— energetische Eigenschaften,
— Baujabhr,

— Restnutzungsdauer.
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Diese Aufzahlung lehnt sich an § 6 ImmoWertV an, ist aber keinesfalls als abschlie-
Rend zu betrachten. Es wird deutlich, dass bereits bei der Aufnahme der Objekte ei-
ne moglichst umfassende und detaillierte Erfassung der Objektdaten hinsichtlich der
genannten Einflussfaktoren erfolgen muss (i. d. R. durch den zusténdigen Gut-
achterausschuss), um spater eine sachgerechte Verwendung zu ermdglichen.

Die Kaufpreise bzw. Daten sind vorrangig aus der Kaufpreissammlungen des Gut-
achterausschusses zu beziehen, in dessen Gebiet sich das Bewertungsgrundstiick
befindet. Steht hier keine ausreichende Anzahl zur Verfugung, kénnen auch Kauf-
preise bzw. Daten von Gutachterausschissen anderer vergleichbarer Gebiete ver-
wendet werden. Maldgeblich ist, dass die regionalen und allgemeinen Marktverhalt-
nisse vergleichbar sind. Die VW-RL |6st dabei nicht das Problem, dass Auskinfte
aus den Kaufpreissammlungen unter Verweis auf die landesrechtlichen Datenschutz-
regelungen vielfach nur anonymisiert erteilt werden, d. h., ohne dass sie Rickschlis-
se auf Eigentimer, Berechtigte und insbesondere auf die exakte Lage ermdglichen.

Die Verwendung von Kaufpreisen bzw. Daten aus anderen Quellen ist ausdrticklich
zulassig. Dies kénnen z. B. Kaufpreissammlungen bei Banken, groRen Immobilienei-
gentiimern, Maklergesellschaften etc. sein. Die Kaufpreise und Daten miissen jedoch
aktuell sein, das Vergleichsgrundstiick vollstandig beschreiben und den maRgebli-
chen Grundstlicksmarkt reprasentativ abbilden.

Hinsichtlich der erforderlichen Anzahl an Kaufpreisen enthalt die VW-RL keine Vor-
gabe. Ausschlaggebend ist, dass der Grundstiicksmarkt reprasentativ abgebildet
wird. Die Anzahl der erforderlichen Kaufpreise ist umso hoher, je starker sie bezogen
auf denselben Stichtag und Grundstiicke gleichen Zustandes voneinander abwei-
chen. Mittels statistischer Auswertungen kann eine Aussage darlber getroffen werden,
ob die Zahl der verwendeten Kaufpreise ausreichend ist und mit welcher Genauigkeit
daraus der Verkehrswert ermittelt werden kann.

Fir die Anzahl der Kaufpreise, die erforderlich sind, um bei einer Irtumswahrschein-
lichkeit einen bis zu x % vom theoretischen Wert abweichenden Mittelwert berechnen
zu kdénnen, kann folgende Matrix angegeben werden [vgl. ZIEGENBEIN]:

Irrtumswahrscheinlichkeit a =

5% 10 % 20 %

erforderliche Anzahl p =

5% 82 57 35
maximale
prozentuale 10 % 21 15 9
Abweichung
15 % 10 7 4

Abb. 2: Gebrauchsformel nach ZIEGENBEIN

In der Praxis wird aber letztendlich davon auszugehen sein, wie viele Kaufpreise im
Einzelfall zur Verfligung stehen.
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3 Ableitung von Vergleichspreisen

Da eine volistandige Ubereinstimmung der Vergleichsobjekte mit dem Bewertungs-
objekt hinsichtlich der wertbeeinflussenden Grundstiicksmerkmale sowie der allge-
meinen Wertverhaltnisse regelmafig nicht gegeben ist, sind die ausgewahlten Kauf-
preise anzupassen. GemaR §§ 9 ff. ImmoWertV erfolgt dies z. B. durch Umrech-
nungskoeffizienten oder Indexreihen, deren Ermittlung gema § 193 (5) BauGB
Aufgabe der Gutachterausschusse ist. Die VW-RL enthalt in der Anlage 3 Modellpa-
rameter, die fir die Ableitung von Vergleichspreisen zugrunde gelegt werden sollen.
Da die VW-RL aber keinen verbindlichen Charakter hat, ist zur Wahrung der Modell-
konformitat im konkreten Fall das Ableitungsmodell des jeweiligen Gutachteraus-
schusses zu verwenden (Modellkonformitat). Es muss auch geprift werden, ob die
aus Daten der Vergangenheit ermittelten Umrechnungskoeffizienten und Indexreihen
auch am Wertermittlungsstichtag Gultigkeit besitzen.

Vor ihrer Verwendung sollen die Kaufpreise auf den Einfluss besonderer objektspezi-
fischer Grundstiicksmerkmale gemaR § 8 Absatz 3 ImmoWertV geprift und um sol-
che Einflisse bereinigt werden. Zu diesen besonderen objektspezifischen Grund-
sticksmerkmalen gehdren z.B. erhebliche Baumangel und Bauschaden oder
Dienstbarkeiten. Dies kann bereits durch die Gutachterausschiisse erfolgen, indem
sie auf der Grundlage von Befragungen der vertragsbeteiligten Parteien oder einer
Objektbesichtigung derartige Einflisse feststellen, eliminieren und dies in der Kauf-
preissammlung entsprechend dokumentieren.

Erfolgt diese Bereinigung nicht oder nur unvollstandig durch den Gutachterausschuss,
muss dies im Rahmen der Bewertung durch den Sachverstandigen erfolgen. In der
Praxis wird aber auch hier die anonymisierte Auskunftserteilung entgegenstehen.

Die so ,gesauberten” Kaufpreise sind anschlieBend hinsichtlich wertbeeinflussender
Abweichungen der Vergleichsobjekte gegeniiber dem Bewertungsgrundstiick zu pri-
fen; bestehen derartige Abweichungen, wird im Unterschied zur WertR 2006 die An-
wendung von geeigneten Umrechnungskoeffizienten gemal § 12 ImmoWertV als
Regelverfahren genannt. Anzuwenden sind somit die vom ortlich zustandigen Gut-
achterausschuss abgeleiteten Umrechnungskoeffizienten. Stehen diese nicht zur
Verfligung, kann auf Veroffentlichungen aus vergleichbaren Gebieten zurlickgegrif-
fen werden. Daruber hinaus raumt die VW-RL aber auch die Mdglichkeit einer hilfs-
weisen sachverstandigen Wirdigung mittels marktgerechter Zu- oder Abschlage ein.

Folgende Grundsticksmerkmale werden genannt:
Beitrags- und abgabenrechtlicher Zustand:

Weicht der beitrags- und abgabenrechtliche Zustand des Wertermittlungsobjektes
von denen der Kaufpreise ab, sind diese marktgerecht anzupassen. Die Umrechnung
der Kaufpreise erfolgt mittels Zu- oder Abschlagen, die, soweit dies marktiblich ist,
nach der Hohe des zu erwartenden Beitrags bzw. der Abgabe zu bemessen sind.
MaRgeblich ist also die Preisbildung im gewohnlichen Geschaftsverkehr (Vereinba-
rung im Kaufvertrag). Wartezeiten sind ggf. durch eine angemessene Abzinsung zu
berticksichtigen.
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Fir die Berlcksichtigung entsprechender Beitrage oder Abgaben sind folgende Fra-
gen malfdgeblich:

— Wann ist die Beitragsschuld entstanden?

Wer ist Beitragsschuldner?

Wourden Vorauszahlungen bzw. Vorausleistungen erbracht?

Ruht die Beitragsschuld als &ffentliche Last auf dem Grundstiick?

Zu bertcksichtigen sind z. B. folgende Beitradge und Abgaben:

— ErschlieRungsbeitrage (§§ 123 ff. BauGB),

— Umlegungsausgleichsleistungen (§ 64 BauGB),

— Ausgleichsbetrage (§§ 154 ff. BauGB),

— Ausgleichsbetrage nach § 25 BodSchG,

— Abgaben nach den Kommunalabgabengesetzen der Lander,
— Stellplatz-Ablésebeitrage,

— naturschutzrechtliche Ausgleichsabgaben (§ 135a BauGB),
— Versiegelungsabgaben,

— Deich-, Siel- und Erschwernisbeitrage,

— Ablésebeitrage nach Baumschutzsatzungen,

— Beitrage der Wasser- und Bodenverbande.

MaR der baulichen Nutzung:

Abweichungen des Males der baulichen Nutzung der Vergleichsgrundstiicke ge-
genuber dem Bewertungsgrundstiick sind in der Regel mittels Umrechnungskoeffi-
zienten auf der Grundlage der wertrelevanten Geschossflachenzahl (WGFZ) zu be-
ricksichtigen (Nr. 4.3.2 VW-RL).

Die WGFZ ist in Nr. 6 Absatz 6 der Bodenrichtwertrichtlinie beschrieben (vgl. BAnz
Nr. 24 vom 11.02. 2011). Wenn als wertbeeinflussendes Grundstlicksmerkmal fiir
das Richtwertgrundstick das Mafly der baulichen Nutzung als Verhélinis von Ge-
schossflache zur Grundstiicksflache angegeben wird, sind ,auch die Flachen zu be-
rlcksichtigen, die nach den baurechtlichen Vorschriften nicht anzurechnen sind, aber
der wirtschaftlichen Nutzung dienen (wertrelevante Geschossflachenzahl — WGFZ).
Die Geschossflache ist nach den Aufienmafien der Gebaude in allen Vollgeschossen
zu ermitteln. Die Flachen von Aufenthaltsrdumen in anderen Geschossen einschlief3-
lich der zu ihnen gehdrenden Treppenraume und ihrer Umfassungswande sind mit-
zurechnen. Soweit keine anderweitigen Erkenntnisse vorliegen, ist

— die Geschossflache eines ausgebauten oder ausbaufahigen Dachgeschosses
pauschal mit 75 % der Geschossflache des darunterliegenden Vollgeschosses,

— die Geschossflache des Kellergeschosses, wenn Aufenthaltsraume vorhanden
oder moglich sind, pauschal mit 30 % des dariber liegenden Vollgeschosses zu
berechnen.”
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In die Berechnung der WGFZ sind somit auch die planungsrechtlich zulassigen Fla-
chen einzubeziehen

— die nicht in Vollgeschossen liegen (§ 20 Abs. 3 BauNVO),
— von Loggien, Balkone (§ 20 Abs. 4 BauNVO),
— von Garagen (§ 21a BauNVO),

wenn sie der wirtschaftlichen Nutzung dienen.

Soweit die rechtliche zulassige Ausnutzbarkeit am Grundstiicksmarkt nicht relevant
ist, ist das lagetypische Mal} zu Grunde zu legen.

Stehen keine derartigen Umrechnungskoeffizienten zur Verfligung, kann die Anpas-
sung hilfsweise nach sachverstandiger Wirdigung mittels der in Anlage 1 der VW-RL
enthaltenen Umrechnungskoeffizienten vorgenommen werden; diese ersetzen die
Anlage 11 der WertR 2006. Die Anwendbarkeit dieser Umrechnungskoeffizienten ist
jedoch auf Mehrfamilienhausgrundstiicke beschrankt; darliber hinaus regelt die VW-
RL, dass diese Umrechnungskoeffizienten nicht zu verwenden sind, wenn sie zu
nicht plaus blen Ergebnissen fuhren.

Grundstiicksgrofe:

Die Berucksichtigung einer abweichenden GrundstiicksgrofRe kann bereits durch ei-
ne Anpassung der WGFZ oder durch die Bildung wirtschaftlich eigenstandig genutz-
ter oder nutzbarer Teilflachen oder Teilflachen unterschiedlicher Grundsticksqualitat
(Nr. 9 Abs. 3 VW-RL) erfolgen. Ist das nicht der Fall, sind fir die Anpassung an die
GrundstlicksgréRRe in der Regel Umrechnungskoeffizienten heranzuziehen.

Stehen diese nicht zur Verfliigung, konnen ,hilfsweise nach sachverstandiger Wrdi-
gung” die Anlage 2 verdffentlichten Umrechnungskoeffizienten verwendet werden.
Die Anwendbarkeit dieser Umrechnungskoeffizienten ist jedoch auf Ein- und Zweifa-
milienhausgrundstiicke beschrankt. Einschrankung auch hier: Bleiben die Ergebnisse
danach unplausibel, konnen die Umrechnungskoeffizienten nicht verwendet werden.

Weitere Grundstiicksmerkmale:

Beispielhaft werden angegeben: Lage (Klassifizierung, Stadtteil, Ecklage), Grund-
stlickstiefe, -breite, -zuschnitt, Anbauart (frei stehend, Doppelhaushélfte, Reihenend-/
mittelhaus), Baujahr, Ausstattung (Klassifizierung oder Einzelmerkmale), Wohnfla-
che, Anzahl der Wohnungen, Vermietung/Verpachtung sowie Acker- und Griinland-
zahl. Diese Aufzahlung ist nicht abschlieRend!

Die Anpassung soll mit geeigneten Umrechnungskoeffizienten erfolgen. Da die Gut-
achterausschisse wertrelevante Einflisse aber nur in einem begrenzten Umfang mit
Umrechnungskoeffizienten abbilden, ist die sachverstandige Wirdigung mit Zu- oder
Abschlagen zulassig. Uberschneidungen unterschiedlicher Einfliisse sind zu beach-
ten, eine Doppelberiicksichtigung ist zu vermeiden.
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Abweichende allgemeine Wertverhiltnisse:

Anderungen der allgemeinen Wertverhaltnisse sind in der Regel mit geeigneten In-
dexreihen (§ 11 ImmoWertV) zu berlicksichtigen. Eine Indexreihe ist geeignet, wenn
sie fur einen regional und sachlich abgegrenzten Teilmarkt ermittelt wurde, fiir den
eine gleichartige Entwicklung vorliegt und das Ableitungsmodell sowie die Daten-
grundlage bekannt sind.

Indexreihen

— gehdren nach § 9 ImmoWertV zu den sonstigen flr die Wertermittiung erforderli-
chen Daten,

— stellen das durchschnittliche Verhaltnis der Preise im Erhebungszeitraum zu de-
nen im Basiszeitraum dar,

— sind insbesondere aus der Kaufpreissammlung abzuleiten und damit Aufgabe des
Gutachterausschusses,

— sind Ausdrucke der Entwicklungen der allgemeinen Wertverhaltnisse auf den
Grundstlicksmarkt und berlicksichtigen die fiir die Preisbildung von Grundstiicken
maRgeblichen Umstande (allgemeine Wirtschaftslage, Verhaltnisse am Kapital-
markt, wirtschaftliche und demografische Entwicklung des Gebietes, inflations-
bzw. deflationsbedingte Wertédnderungen).

Indexreihen sind fur Grundstiicke mit vergleichbaren Lage- und Nutzungsverhaltnis-
sen abzuleiten:

differenzierte Indexreihen fur die unterschiedlichen Entwicklungsstufen gem. § 5
ImmoWertV (aus Kaufpreisen oder Bodenrichtwerten),

bei baureifem Land: Indexreihen fir verschiedene Nutzungsarten,

Indexreihen fur Preise von Eigentumswohnungen,

Indexreihen flr Preise von Einfamilienhausern.

Die fir die Ableitung von Indexreihen verwendeten Daten stammen regelmafRlig aus
der Vergangenheit und erfassen nicht den Zeitraum bis zum Wertermittlungsstichtag.

Bei der Anwendung von Indexreihen ist auf Modellkonformitat zu achten. Die An-
wendung von Indexreihen aus vergleichbaren Gebieten ist moglich, wenn in dem
Gebiet des Bewertungsobjektes keine derartigen Reihen vorliegen.

4 Ungewodhnliche oder personliche Verhiltnisse

Nach § 7 ImmoWertV sind zur Wertermittlung ,Kaufpreise und andere Daten ... her-
anzuziehen, bei denen angenommen werden kann, dass sie nicht durch ungewdhnli-
che oder personliche Verhaltnisse beeinflusst worden sind. Eine Beeinflussung ...
kann angenommen werden, wenn Kaufpreise und andere Daten erheblich von den
Kaufpreisen und anderen Daten in vergleichbaren Fallen abweichen.” (Bezug zu §
194 BauGB).
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Hinweise auf ungewdhnliche oder persénliche Verhaltnisse kdnnen sein:

— erhebliches Abweichen von Kaufpreisen in vergleichbaren Fallen,

— aulergewohnliches Interesse des VerauRerers oder des Erwerbers am Zustande-
kommen des Vertrages,

— besondere Bindungen verwandtschaftlicher, wirtschaftlicher oder sonstiger Art
zwischen den Vertragsparteien,

— Ertrage, Bewirtschaftungskosten oder Herstellungskosten weichen erheblich von
denen in vergleichbaren Fallen ab,

— Kaufpreise werden durch Aufwendungen mitbestimmt, die aus Anlass des Grund-
stlicksgeschaftes entstehen und Ublicherweise nicht zum vertraglich vereinbarten
Kaufpreis gehoren (besondere Zahlungsbedingungen), z. B. Vorhaltekosten (Kapi-
taldienst, entgangener Gewinn), Abstandszahlungen, Ersatzleistungen, Zinsen,
Steuern, Gebuhren.

In den Gutachterausschussverordnungen der Lander ist (in unterschiedlicher Form)
geregelt, dass Kauffalle, die durch ungewdhnliche oder personliche Verhaltnisse be-
einflusst sind, entsprechend zu kennzeichnen sind. Regelmafig kann deshalb davon
ausgegangen werden, dass Auskiinfte aus der Kaufpreissammlung des Gutachter-
ausschusses nur Kauffalle des gewohnlichen Geschaftsverkehrs enthalten. Die
VW-RL enthalt in Nr. 5 weitergehend eine Regelung, dass Kaufpreise, die nach der
Anpassung erhebliche Abweichungen von Kaufpreisen in vergleichbaren Fallen auf-
weisen, unbericksichtigt bleiben muissen, weil sie durch ungewohnliche oder person-
liche Einflisse beeinflusst sein kénnen. Ob eine derartige Beeinflussung vorliegt,
kann mit Hilfe statistischer Verfahren festgestellt werden.

5 Vergleichsfaktoren

Vergleichsfaktoren sollen gemaf § 13 ImmoWertV der Ermittlung von Vergleichswer-
ten bebauter Grundstlicke dienen. Es sind durchschnittliche, auf eine geeignete Be-
zugseinheit bezogene Werte fur Grundstiicke mit bestimmten wertbeeinflussenden
Grundsticksmerkmalen (Normobjekte). Die Ableitung von Vergleichsfaktoren fiir be-
baute Grundsticke ist in § 193 Absatz 5 geregelt und ist damit Pflichtaufgabe der
Gutachterausschiisse. Geeignete Vergleichsfaktoren kdnnen abgeleitet werden

— bezogen auf eine Raum- oder Flacheneinheit der baulichen Anlage (Gebaudefak-
tor) oder
— bezogen auf den nachhaltig erzie baren jahrlichen Ertrag (Ertragsfaktor).

Nach der Regelung der VW-RL sind Vergleichsfaktoren geeignet, wenn:

— die Grundstiicksmerkmale der ihnen zugrunde gelegten Vergleichsrundstiicke hin-
reichend mit denen des Bewertungsgrundstlickes Gbereinstimmen,

— sie fur mit dem Wertermittlungsobjekt vergleichbare regional und sachlich abge-
grenzte Teilmarkte ermittelt werden,

— die wertbeeinflussenden Umstande des Normobjektes dargestellt sind und

— die wertrelevanten Unterschiede zwischen den Grundstiicksmerkmalen des Norm-
objektes und des Wertermittlungsobjektes sowie zwischen den Stichtagen berlick-
sichtigt werden kénnen. Die Anpassung soll mit geeigneten Umrechnungskoeffi-
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zienten, Indexreihen oder in anderer sachgerechter Weise (z. B. mittels einer aus-
gleichenden mehrdimensionalen Schatzfunktion) erfolgen.

Anzugeben sind das Ableitungsmodell (Modellkonformitat) und die Datengrundlage.
Entsprechende Modellparameter enthalt die VW-RL in Anlage 4.

Schatzfunktionen dienen in der mathematischen Statistik dazu, auf Grund von vor-
handenen empirischen Daten einer Stichprobe einen Schatzwert zu ermitteln. Sie
werden fUr einzelne Grundstlcksarten aus einer ausreichenden Anzahl von Kauf-
preisen abgeleitet, blindeln einzelne Anpassungen in einer mathematischen Funktion
und berlcksichtigen insbesondere unterschiedliche Auswirkungen verschiedener
Einflussgrofien, soweit diese statistisch signifikant sind. Die multiple Regressions-
analyse hat zum Ziel, den Einfluss mehrerer unabhangiger Variablen auf eine ab-
hangige Variable zu bestimmen:

y=axs+bxyg+cxg+ ...+

mit: y ZielgroRe
a,b,c  Regressionskoeffizienten
Xi Einflussfaktoren
r; Residuum

Die Anwendung ausgleichender mehrdimensionaler Schatzfunktionen (z. B. multipler
Regressionsanalysen) wird dabei in der Praxis vermutlich vor allem bei kleinen Gut-
achterausschussen nur eine untergeordnete Rolle spielen.

6 Ermittlung des Vergleichswertes
Wie unter Nr. 2 beschrieben, ergibt sich der vorlaufige Vergleichswert aus

— dem (ggf. gewichteten) Mittel einer ausreichenden Anzahl geeigneter Vergleichs-
preise oder

— durch die Multiplikation des angepassten Vergleichsfaktors (bzw. Bodenrichtwer-
tes) mit der Bezugsgrofie.

Bei der Ableitung des Vergleichswertes aus einem Mittelwert ist dessen Giite statis-
tisch zu belegen. Zu den Ublicherweise verwendeten Mittelwerten gehoren z. B. fol-
gende:

— arithmetischer Mittelwert: Summe der Vergleichspreise, dividiert durch die Anzahl
aller Kaufpreise in der Stichprobe; es wird unterstellt, dass die Stichprobenwerte

gleichgewichtig, unabhangig voneinander und nur zuféllig verteilt sind. Bei un-
symmetrisch verteilten Stichproben ist die Aussagequalitat eingeschrankt.

_atxeta + xz R ol o8
xarlthm =

— Median: bildet denjenigen Wert der Stichprobe ab, bei dem 50 % aller stichpro-
benwerte unterhalb und 50 % oberhalb liegen und teilt somit die Stichprobe in
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zwei gleich groRe Halften. Der Median ist unempfindlich gegeniber extremen Aus-
reiRern, was bei der Arbeit mit empirischen Daten vorteilhaft ist.

_ x(%), n ungerade
X =141
med 7 (X(%) + x(%Jrl)) , 1 gerade.

gewogenes Mittel: Den einzelnen Werten der Stichprobe werden unterschiedliche
Wichtungen zugeordnet, mit denen sie in das Gesamtmittel einflieRen. Damit wer-
den unterschiedliche Qualitaten der einzelnen Werte berucksichtigt. Mit verschie-
denen Gewichtungen sind unterschiedliche Ergebnisse moglich. Die Gewichtun-
gen missen desha b stichhaltig begriindet sein

gleitender Mittelwert: Methode zur Glattung von Zeit- oder Datenreihen; dabei
werden einzelne Datenpunkte durch den arithmetischen Mittelwert der Nachbar-
punkte ersetzt.

_ Xi + Xi-1 + Xi—q

B 3

Modus (Modalwert): ist derjenige Stichprobenwert, die die groRte Haufigkeit auf-
weist.

Vergleichs- Kaufdatum Lage Geschoss |Wohnflache| KP/m? WF| Gewicht KP/m2 WF|  Ordnung 3
objekt Nr.
1 07/2011 Niederpobel 1.0G 42 m? 474 €/m? 1 474 €/m?
2 02/2012 Heideblick EG 40 m? 750 €/m? 3 2.250 €/m? 741 €/m?|
3 05/2012 Niederpobel 1.0G 70 m? 1.000 €/m? 1 1.000 €/m? 825 €/m?
4 07/2012 Mittelweg 1.0G 62 m? 726 €/m? 2 1.452 €/m?| 830 €/m?
5 08/2012 Rabenauer Stralke 1.0G 68 m* 765 €/m? 1 765 €/m? 726 €/m?
6 09/2012 Kirchgasse 2.0G 49 m? 688 €/m? 4 2.752 €/m?| 801 €/m?
7 10/2012 Mittelweg EG 68 m? 950 €/m? 2 1.900 €/m?| 775 €/m?
8 02/2013 Altenberger Strale EG 56 m? 688 €/m* 1 688 €/m? 740 €/m?
9 03/2013 Mittelweg EG 43 m? 581 €/m? 2 1.162 €/m? 724 €lm?
10 05/2013 Rabenauer Strale 1.0G 94 m? 904 €/m? 1 904 €/m?|
Summe 7.526 €/m? 13.347 €/m? 6.162 €/m?|
arithmet. Mittelwert 753 €/m? 770 €/m?|
Median 738 €/m?
gewogener Mittelwert 1.335 €/m?
gleitender Mittelwert 770 €/m?|
Modus 688 €/m*

Abb. 3: Mittelwertbildung

Angaben zur Qualitat des Mittelwertes liefern Streuungsparameter. Diese beschrei-
ben die Verteilung einer Stichprobe (die Nahe der einzelnen Stichprobenwerte zum
Mittelwert). Gangige Streuungsparameter sind Spannweite, Standardabweichung,
Variationskoeffizient und Interquartilsabstand:

— Spannweite: Abstand zwischen dem groften und dem kleinsten Wert der Stich-

probe; da nur zwei Werte (die Extremwerte) berticksichtigt werden, ist dieser Pa-
rameter nicht robust genug gegeniiber AusreiRern. Das Streuungsverhalten zwi-
schen diesen beiden Werten wird nicht berlcksichtigt; er ist zur Eliminierung von
Ausreifdern deshalb nicht geeignet.

R = Xmax = Xmin
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— Standardabweichung: ist ein MaR fir die Streubreite der Werte einer Stichprobe
um den Mittelwert (durchschnittliche Entfernung aller gemessenen Werte vom
Durchschnitt)

1 N
= |— E . — )2
Sx N—ll 1(xl X)
i=

mit:  sx Schatzer fur die Standardabweichung der Grundgesamtheit
N Stichprobenumfang (Anzahl der Werte bzw. Anzahl der Freiheitsgrade)
Xi Merkmalsauspragungen am i-ten Element der Stichprobe

Stichproben, die einen groen Mittelwert besitzen, weisen in der Regel auch eher
eine hoéhere Varianz auf als das bei kleinem Mittelwert der Fall ist. Deshalb kann
aus der Standardabweichung noch keine direkte Aussage Uber die Stichprobe ab-
geleitet werden. Diese erhalt man, indem Intervalle um den Mittelwert gebildet
werden (Sigma-Regel).

Aus der Tabelle der Standardnormalverteilung ist ersichtlich, dass fir normalver-
teilte ZufallsgroRen

68,3 % der Realisierungen innerhalb der einfachen Standardabweichung,
95,4 % im Intervall der zweifachen Standardabweichung und
99,7 % im Intervall der dreifachen Standardabweichung

liegen:

T | T

T
-5 X *s
|—ss.5°eJ

95,5%
99,7%

— Der Variationskoeffizient ist ein relatives MaB fiir die Streuung der Stichproben-
werte um den Mittelwert (unabhangig von der urspriinglichen Einheit).

S
V==
X
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Vergleichs- Kaufdatum Lage Geschoss [Wohnflache| KP/m? WF
objekt Nr.

1 07/2011 Niederpébel 1.0G 42 m? 474 €/m?

2 02/2012 Heideblick EG 40 m? 750 €/m?

3 05/2012 Niederpobel 1.0G 70 m? 1.000 €/m?

4 07/2012 Mittelweg 1.0G 62 m? 726 €/m?

5 08/2012 Rabenauer Stralle 1.0G 68 m? 765 €/m?

6 09/2012 Kirchgasse 2.0G 49 m? 688 €/m?

7 10/2012 Mittelweg EG 68 m? 950 €/m?

8 02/2013 Altenberger StraRe EG 56 m? 688 €/m?

9 03/2013 Mittelweg EG 43 m? 581 €/m?

10 05/2013 Rabenauer Strale 1. 0G 94 m? 904 €/m?

Summe 7.526 €/m?

arithm. Mittelwert 753 €/m?

Standardabweichung 163 €/m?

Variationskoeffizient 0,22

2-Sigma-Regel untere Grenze 427 €/m?

obere Grenze 1.079 €/m?

2,5-Sigma-Regel untere Grenze 346 €/m?

obere Grenze 1.161 €/m?

3-Sigma-Regel untere Grenze 264 €/m?

obere Grenze 1.242 €/m?

Spannweite 526 €/m?

Abb. 4: Bestimmung der Streuungsparameter Spannweite, Standardabweichung und Variationskoeffi-
zient

— Der Interquartilsabstand bezeichnet die Spannweite zwischen dem 25 %-Quantil
(25 % der Stichprobenwerte liegen darunter) und dem 75 %-Quantil (25 % der
Stichprobenwerte liegen dariber). 50 % der Daten liegen immer innerhalb des In-
terquartilsabstandes. Er ist damit unempfindlich gegeniber Ausreiern.

IQR=Q75—- Q25
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Vergleichs- | Kaufdatum Lage Geschoss |Wohnflache KP/m2 WF
objekt Nr.

1 07/2011 Niederpobel 1.0G 42 m? 474 €/m?

2 02/2012 Heideblick EG 40 m? 750 €/m?

3 05/2012 Niederpdbel 1.0G 70 m? 1.000 €/m?

4 07/2012 Mittelweg 1.0G 62 m? 726 €/m?

5 08/2012 Rabenauer Stralle 1.0G 68 m? 765 €/m?

6 09/2012 Kirchgasse 2.0G 49 m? 750 €/m?

7 10/2012 Mittelweg EG 68 m? 691 €/m?

8 02/2013 Altenberger Stralle EG 56 m? 688 €/m?

9 03/2013 Mittelweg EG 43 m? 581 €/m?

10 05/2013 Rabenauer Stralle 1. 0G 94 m? 904 €/m?
Summe 7.329 €/m?
Mittelwert 733 €/m?
Minimalwert 474,00 €/m?
unteres Quartil (25 %) 688,75 €/m?
Median (50 %) 738,00 €/m?
oberes Quartil (75 %) 761,25 €/m?
Maximalwert 1.000,00 €/m?
Quartilsabstand 72,50 €/m?

Abb. 5: Bestimmung des Interquartilsabstandes

Nach § 8 Abs. 2 ImmoWertV sind in allen Wertermittlungsverfahren im Anschluss an
den vorlaufigen Verfahrenswert regelmafiig

— die allgemeinen Wertverhaltnisse auf dem Grundstiicksmarkt (Marktanpassung)
— die besonderen objektspezifischen Grundsticksmerkmale

zu berlcksichtigen.

Gemal Nr. 7 (2) VW-RL ist eine zusatzliche Marktanpassung nicht erforderlich, wenn
die Marktlage durch die angepassten Vergleichspreise oder Vergleichgsfaktoren be-
reits ausreichend bertcksichtigt wurde. Davon kann wohl in der weitaus Uberwiegen-
den Zahl der Bewertungsfalle ausgegangen werden, wenn eine ausreichende Anzahl
geeigneter Kaufpreise zur Verfligung steht. Nur wenn dartber hinaus nach sachver-
standiger Wirdigung eine zusatzliche Marktanpassung erforderlich sein sollte, sollen
weitere begriindete Zu- oder Abschlage sachverstandig angebracht werden.

Hinsichtlich der besonderen objektspezifischen Grundstiicksmerkmale wurden die
Regelungen der Sachwertrichtlinie in die VW-RL Gbernommen. Genannt werden be-
sondere Ertragsverhaltnisse, Bauméngel und Bauschéaden, wirtschaftliche Uberalte-
rung, uberdurchschnittlicher Erhaltungszustand, Freilegungskosten, Bodenverunrei-
nigungen sowie grundstlicksbezogene Rechte und Belastungen. Diese Aufzahlung
ist nicht als abschlieBend zu verstehen.
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7 Bodenwertermittiung

Nachdem die bisherigen Regelungen gleichermaRen sowohl fiir die Vergleichs- (Ver-
kehrs-) wertermittlung von bebauten als auch unbebauten Grundtiicken gelten, ent-
halt die VW-RL im Abschnitt 9 noch besondere Regelungen fur die Bodenwertermitt-
lung bebauter und unbebauter Grundstticke:

— Neben oder an Stelle von Vergleichspreisen kdnnen geeignete Bodenrichtwerte (§
16 Absatz 1 Satz 2 ImmoWertV) verwendet werden. Fiir die Bodenrichtwerte gilt
(wie schon fir die Vergleichspreise), dass die wertbeeinflussenden Merkmale des
Bodenrichtwertgrundstiickes mit denen des Bewertungsgrundstiickes hinreichend
Uibereinstimmen missen, ebenso die allgemeinen Wertverhaltnisse am Stichtag
des Bodenrichtwertes mit denen zum Wertermittlungsstichtag. Wertbeeinflussende
Unterschiede sind durch Umrechnungskoeffizienten, Indexreihen oder in anderer
sachgerechter Weise zu berlcksichtigen.

— Stehen weder eine ausreichende Anzahl von Vergleichspreisen noch ein geeigne-
ter Bodenrichtwert zur Verfiigung, ist eine Bodenwertermittlung mit Hilfe dedukti-
ver Verfahren oder in anderer nachvollziehbarer Weise zulassig. Dies entspricht
auch der Rechtsprechung zum Vergleichswertverfahren [vgl. BGH, Urt. v.
27.11.1961, lll ZR 167/60].

— Die Bodenwerte wirtschaftlich selbstdndig genutzter oder nutzbarer Teilflachen
oder unterschiedlicher Grundstucksqualitaten sind getrennt zu ermitteln.

— Bei der Ermittlung des Bodenwertes von Flachen gemaR § 5 Abs. 1 ImmoWertV
kénnen die ,Entschadigungsrichtlinien Landwirtschaft — LandR" sowie die ,Wald-
wertermittlungsrichtlinien — WaldR® erganzend hinzugezogen werden.

— Der vorlaufige Vergleichswert von Bauerwartungsland und Rohbauland kann im
deduktiven Verfahren ausgehend vom Bodenwert fir baureifes Land ermittelt wer-
den, wenn keine Vergleichspreise oder Bodenrichtwerte vorliegen. Die kalkulierten
Kosten der Baureifmachung sind marktgerecht unter Beriicksichtigung der Warte-
zeit in Abzug zu bringen.

— Bei bebauten Grundstiicken wird auf die Grundsatzregelung des § 16 Absatz 1
Satz 1 ImmoWertV verwiesen, wonach der Bodenwert so zu ermitteln ist, als wenn
das Grundstlick unbebaut ware. Dies ist insbesondere bei der Ertrags- und Sach-
wertermittlung sowie bei der Wertermittlung im Rahmen von Bodenordnungsmaf3-
nahmen sowie in Sanierungs- und Entwicklungsgebieten von Bedeutung.

In folgenden Ausnahmefallen kann die tatsachliche bauliche Nutzung allerdings wert-
beeinflussend sein:

— Grundstiicke im AuRRenbereich mit rechtlich und wirtschaftlich weiterhin nutzbaren
baulichen Anlagen; die Wertermittiung kann auf der Grundlage des Bodenwertes
vergleichbarer baureifer Grundstlicke benachbarter Lagen unter Berucksichtigung
wertbeeinflussender Grundstiicksmerkmale erfolgen. Genannt werden dabei die
Entfernung zur Ortslage, besondere Lagemerkmale, die ErschlieBungssituation,
eingeschrankte Nutzungsanderungen bzw. Erweiterungsmdoglichkeiten oder die
GrundstlicksgroRe. Diese Aufzahlung ist nicht abschlieRend.

— Unterausnutzung, Liquidationsobjekte: Hier ist zu priifen, ob die Bebauung bzw.
Nutzung des Grundstlickes angepasst werden kann oder eine Freilegung moglich
ist. Fur den Fall, dass die Unterausnutzung nicht behoben werden kann und die
baulichen Anlagen nicht mehr nachhaltig wirtschaftlich nutzbar sind, ist von einer
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alsbaldigen Freilegung auszugehen, soweit dies rechtlich zulassig ist. Wenn es
marktgerecht ist, wird der Bodenwert um die ortsublichen Freilegungskosten ge-
mindert.

— Stehen rechtliche oder wirtschaftliche Grande einer alsbaldigen Freilegung entge-
gen, wird ein nutzungsabhéngiger Bodenwert zugrunde gelegt und (soweit es
marktgerecht ist) der sich aus der zukunftigen maRgeblichen Nutzung ergebende
Wertvorteil sowie die abgezinsten Freilegungskosten als besonderes objektspezi-
fisches Grundstiicksmerkmal beriicksichtigt.

— Entsprechend ist mit erheblichen Uberausnutzungen zu verfahren. Dabei ist ins-
besondere zu bertcksichtigen, ob diese nur vorubergehend oder auf Dauer vorlie-
gen.

Zusammenfassung

Mir der Veroffentlichung der VW-RL wurde der Prozess der Uberarbeitung der Wer-
termittlungsrichtlinien fortgesetzt und die Regelungen zum Vergleichswertverfahren
den Vorgaben der ImmoWertV angepasst. Die Umsetzung wird jedoch (wie auch
schon in der Vergangenheit) wesentlich von der Qualitat der zur Verfugung stehen-
den Kaufpreise, Vergleichsfaktoren und sonstigen Daten sowie von der Transparenz
der Kaufpreissammlungen abhangen. Abzuwarten ble bt, ob die Gutachterausschuis-
se den aus der VW-RL resultierenden Anforderungen in der geforderten Qualitat ge-
recht werden (kénnen).

Quellen/Literatur
ZIEGENBEIN, WERNER: Zur Anwendung multivariater Verfahren der mathematischen

Statistk in der Grundstickswertermittiung, Wissenschaftliche Arbeiten der Fachrich-
tung Vermessungswesen der Universitat Hannover, Nr. 77, 1977.

Kunze, Andreas

Dipl.-Ing.
1981: Diplomingenieur-Geotechnik, TU Bergakademie Freiberg
1998: Sachverstandiger fur Wertermittiung und Baukostenplanung

(EIPOS)

seit 1991: Immobilienberater fiir Immobilienunternehmen und Banken
(DB-Immobilien, Deutsche Bank, Blumenauer Immobilien,
BW-Immobilien, Baden-Wiirttembergische Bank)

seit 1997: Freier Sachverstandiger fur bebaute und unbebaute Grundstiicke
sowie Lehrtatigkeit bei EIPOS, Institut fir Kommunalberatung IfKb
zu Immobilienbewertung und dem IHK-Bildungszentrum Dresden auf
dem Gebiet Immobilienmarketing

seit 2007: Verein fur Immobilienbewertung e.V_, Vorsitzender

50 EIPOS-Tagungsband Immobilienbewertung und Sachverstand am Bau 2014

am 21.01.2026, 21:31:46. © Urheberrechtich geschatztsr Inhat r
tersagt, m mit, flir oder in Ki-Syster



https://doi.org/10.51202/9783816792284

Bodenwerte richtig ermitteln ... schwerer als gedacht

Jurgen Orth

Kurzfassung

Der Bodenwert ist bei allen eigengenutzten Objekten, bei denen der Marktwert aus
dem Sachwert abgeleitet wird, ein wesentlicher Bestandteil.

Weiterhin wirkt sich der Bodenwert mit einer zunehmend kirzeren Restnutzungs-
dauer auch bei ertragswertorientierten Objekten starker aus.

Die Gutachterausschusse wurden nach § 196 BauGB verpflichtet, Bodenrichtwerte
zu ermitteln und diese zu veroffentlichen. In Regionen mit einer groRen Anzahl von
Immobilientransaktionen ist die Ermittlung von Bodenrichtwerten unproblematisch.
Schwieriger dagegen wird es, wenn kaum Transaktionen stattgefunden haben.

Fir uns Sachverstandige ist es daher unabdingbar zu wissen, wie die Bodenrichtwer-
te ermittelt wurden. Nur so kénnen marktgerechte Bodenwerte abgeleitet werden.

1 Einleitung

Seit dem 19. 05. 2010 ist die Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) in
Kraft. Der Kern der ImmoWertV ist die Ableitung von Werten aus dem Markt.

Die Ermittlung des Bodenwertes ist hierbei in § 16 geregelt. MaRgebliches Verfahren
zur Ermittlung von Bodenwerten ist danach das Vergleichswertverfahren. Liegen uns
Sachverstandige hierzu nicht genligend Daten vor, kdnnen wir auch den Bodenwert
aus den Bodenrichtwerten ableiten.

Hierzu ist es erforderlich zu wissen, wie diese von den Gutachterausschiissen ermit-
telt wurden und wie Abweichungen von diesen durchschnittlichen Lagewerten zu
bewerten sind.

Nur wer sich hier die richtigen Fragen stellt, bekommt auch die richtigen Antworten.
Was die richtigen Fragen sind, soll in den nachfolgenden Themen dargestellt wer-
den. Hierbei kdnnen bei weitem nicht alle denkbaren Varianten erfasst werden. Die

nachfolgenden Erorterungen und ,Anregungen” beziehen sich daher im Wesentli-
chen auf bebaute Grundsttcke.
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2 Grundlage ImmoWertV

Zum besseren Verstandnis sind nachfolgend nochmals die gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen aufgefihrt.

Ausgangspunkt fiir uns Sachverstandige ist der bereits genannte § 16 (1) ImmoWertV
(Ermittlung des Bodenwertes). Danach ist der Bodenwert ohne Berlicksichtigung der
vorhandenen baulichen Anlagen auf dem Grundstlick vorrangig im Vergleichswert-
verfahren zu ermitteln. Dabei kann der Bodenwert auch auf der Grundlage geeigne-
ter Bodenrichtwerte ermittelt werden.

Nach dieser Formulierung mussten im ersten Schritt aus der Kaufpreissammlung des
Gutachterausschusses Vergleichswerte abgerufen werden, um aus diesen den Bo-
denwert abzuleiten. Nur wenn hier nicht genligend Vergleichsdaten vorliegen, kann
der Bodenwert auch aus den Bodenrichtwerten abgeleitet werden.

2.1. Was sind denn nun Bodenrichtwerte?

Gemal § 10 (1) ImmoWertV sind Bodenrichtwerte nach den Grundlagen des § 196
BauGB im Vergleichswertverfahren zu ermitteln. Findet sich keine ausreichende Zahl
von Vergleichspreisen, kann der Bodenrichtwert auch mit Hilfe deduktiver Verfahren
oder in anderer geeigneter und nachvollziehbarer Weise ermittelt werden.

In § 196 BauGB (Bodenrichtwerte) finden wir noch weitere Hinweise. Danach hat der
Gutachterausschuss aus seiner Kaufpreissammlung flachendeckend durchschnittli-
che Lagewerte (= Bodenrichtwerte) zu ermitteln. In bebauten Gebieten sind diese
Werte so zu ermitteln, als waren die Grundstlicke unbebaut.

Es sind Richtwertzonen zu bilden, die jeweils Gebiete umfassen, die nach Art und
MaR der Nutzung weitgehend Ubereinstimmen. Die so ermittelten Bodenrichtwerte
sind zu verdffentlichen.

Anmerkung: Wir lesen immer, dass eine ausreichende Zahl von Vergleichspreisen
erforderlich ist. Was ist denn eine ausreichende Anzahl?

In der ImmoWertV werden hierzu keine Angaben gemacht. Ein Hinweis findet sich in
der Beleihungswertermittiung (BelWertV) in § 4 (4) Verfahren zur Ermittlung des Be-
leihungswertes. Hiernach darf eine Orientierung am Vergleichswert nur dann erfol-
gen, wenn der Ermittlung mindestens 5 aktuelle Vergleichspreise zugrunde liegen.

2.2 Werden Bodenrichtwerte bundeseinheitlich ermittelt?

Seit dem 01. 07. 2009 ist mit dem Gesetz zur Reform des Erbschaftssteuer- und Be-
wertungsrechts die Regelbefugnis fir Vorschriften Uber die Anwendung gleicher
Grundsatze fir die Ermittlung der Bodenrichtwerte auf den Bund Ubergegangen. Hier-
aus resultierte die Richtlinie zur Ermittlung von Bodenrichtwerten (Bodenrichtwert-
richtlinie) vom 11. 01. 2011.

52 EIPOS-Tagungsband Immobilienbewertung und Sachverstand am Bau 2014

216.73.216.36, am 21.01.2026, 21:31:46. © Urhebermechtiich geschatzter Inhak 2
tersagt, m mit, flir oder in Ki-Syster



https://doi.org/10.51202/9783816792284

Folglich gibt es seit diesem Zeitpunkt eine bundesweit einheitliche Richtlinie zur Dar-
stellung von Bodenrichtwerten. Da die BRW-RL zeitlich nach der ImmoWertV verof-
fentlicht wurde, beziehen sich viele Hinweise in dieser Richtlinie auf Ausfiihrungen in
der ImmoWertV.

3 Definition der Bodenrichtwerte nach Punkt 2 BRW-RL

Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens fiir eine Mehrheit
von Grundstlcken innerhalb eines abgegrenzten Gebiets (Bodenrichtwertzone), die
nach ihren Grundstiicksmerkmalen (§ 4 (2) ImmoWertV), insbesondere nach Art und
Mal der Nutzbarkeit (§ 6 (1) ImmoWertV) weitgehend (ibereinstimmen und flr die im
Wesentlichen gleiche allgemeine Wertverhaltnisse (§ 3 (2) ImmoWertV) vorliegen.

3.1 Was bedeutet diese Definition fiir uns Sachverstindige?

Dass die Gutachterausschiisse Bodenrichtwertzonen mit durchschnittlichen Lage-
werten bilden sollen, haben wir bereits mehrfach gehort. Interessant sind die Grund-
stlicksmerkmale nach § 4 (2) ImmoWertV. In diesem Absatz werden die Grund-
stlicksmerkmale wie folgt aufgezahlt; in Klammern jeweils die § der ImmoWertV.

— Entwicklungszustand (§ 5),

— Art und MaR der baulichen Nutzung (§ 6 Absatz 1),

— wertbeeinflussende Rechte und Belastungen (§ 6 Absatz 2),
— abgaberechtlicher Zustand (§ 6 Absatz 3),

— Lagemerkmale (§ 6 Absatz 4),

— weitere Merkmale (§ 6 Absatz 5 und 6).

Anmerkung: Die Art und das MaR der Nutzbarkeit (§ 6 (1) ImmoWertV) ergeben sich
in der Regel aus der planungsrechtlichen Zulassigkeit (§ 30, 33 und 34 BauGB).
Somit wird in der Bodenwertermittlung auf einen weiteren wertrelevanten Punkt, die
planungsrechtliche Zulassigkeit, hingewiesen. Fiur uns Sachverstandige bedeutet
das, dass bei jeder Wertermittlung der planungsrechtliche Zustand zu erfassen ist
und diese Daten mit dem Bewertungsobjekt und dem Bodenrichtwert zu vergleichen
sind. Liegen Unterschiede vor, sind diese entsprechend zu wirdigen.

3.2 Wo konnen Unterschiede bestehen?

Die nachfolgenden Erlauterungen beziehen sich auf mégliche Unterschiede in der Art
und dem MaR der baulichen Nutzung und den Lagemerkmalen. Bei dem Entwick-
lungszustand wird in diesem Vortrag nur auf bebaute Grundstiicke, folglich baureifes
Land, abgestellt.

Die Punkte wertbeeinflussende Rechte und Belastungen sowie der abgaberechtliche

Zustand und die weiteren Merkmale sind in jeder Bewertung separat abzuarbeiten
und entsprechend den Gegebenheiten zu bertcksichtigen.
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4 Art- und MaR der baulichen Nutzung

Sowohl die ImmoWertV, als auch die BRW-RL verweisen bei der Festlegung der Art
und des MaRes der baulichen Nutzung auf die planungsrechtliche Zulassigkeit nach
dem BauGB. Dies ist plausibel und logisch, da die Bodenrichtwerte fir bebaute
Grundstlicke so zu ermitteln sind, als ware das Grundstiick unbebaut!

Leider halten sich die Bewertungsobjekte nicht immer an die baurechtlichen Vorga-
ben. Viele Bebauungsplane wurden erst aufgelegt bzw. rechtskraftig, nachdem be-
reits eine Bebauung vorhanden ist. Andere Objekte befinden sich in einem Bereich
ohne Bebauungsplan und sind nach § 34 BauGB innerhalb der im Zusammenhang
bebauter Ortsteile zu bewerten.

Daher wird von den Gutachterausschiissen oft das Maf} der baulichen Nutzung im
Verhaltnis von Geschossflache zur Grundstlicksflache angegeben. Neben dem Bo-
denrichtwert erscheint die WGFZ (wertrelevante Geschossflachenzahl).

4.1 Was ist die WGFZ und wie wird sie vom Gutachterausschuss ermittelt?

Gemal der BRW-RL finden wir unter Punkt 6 (Grundstlicksmerkmale des Boden-
richtwertgrundstiicks) Absatz 6 folgende Definition:

,Wird das Mal3 der baulichen Nutzung durch eine WGFZ angegeben, so sind auch

die Fldchen zu beriicksichtigen, die nach den baurechtlichen Vorschriften nicht anzu-

rechnen sind, aber der wirtschaftlichen Nutzung dienen.

Die Geschossfldche ist nach den Aullenmal3en der Gebéude in allen Vollgeschossen

zu ermitteln. Die Fldchen von Aufenthaltsrdumen in anderen Geschossen einschliel3-

lich der zu ihnen gehérenden Treppenrdume und ihrer Umfassungswénde sind mit-

zurechnen.

Soweit keine anderen Erkenntnisse vorliegen, ist

— die Geschossflache eines ausgebauten oder ausbaufdhigen Dachgeschosses
pauschal mit 75 % der Geschossfldche des darunterliegenden Vollgeschosses,

— die Geschossfldche des Kellergeschosses, wenn Aufenthaltsrdume vorhanden
oder mdglich sind, pauschal mit 30 % des dartiber liegenden Vollgeschosses zu
berechnen.”

Wird nun in der Bodenrichtwertkarte der Gutachterausschiisse eine WGFZ angege-
ben, so ist es erforderlich aus dem Grundstliicksmarktbericht des jeweiligen Gut-
achterausschusses die Ermittlung dieser Kennzahl nachzulesen.

Aus den Immobilienmarktberichten von 2013 wurde die Ermittlung der GFZ bzw. der
WGFZ (sofern dieser Begriff schon vorhanden war) firr die Stadte Frankfurt, Stuttgart
und Minchen verglichen.

Danach ergaben sich folgende Parameter:
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Frankfurt am Main:

Die Ermittlung der WGFZ erfolgt nach der bundesweiten Regelung Uber die Einfih-
rung der wertrelevanten Geschossflachenzahl (WGFZ) auf Basis des § 20 der Ver-
ordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (BauNVO) von 1977. Folglich
werden die Flachen von Aufenthaltsrdumen in anderen Geschossen einschlieRlich
der zu ihnen gehdrenden Treppenrdume und einschlieRlich ihrer Umfassungswande
mitgerechnet.

Hinweis: Es kann hierbei zu Abweichungen von der GFZ-Festsetzung in den Be-
bauungsplanen sowie von GFZ-Nachweisen in Bauantrdgen kommen. Hierbei
werden ausgebaute oder ausbaufahige Dachgeschosse mit 2/3 der Grundflache des
darunterliegenden Vollgeschosses angenommen. Fir unterschiedliche Geschoss-
flachenzahlen wurden eigene Umrechnungskoeffizienten ermittelt. Bei Blroflachen
werden alle Bodenrichtwerte in Bezug auf die GFZ im innerstédtischen Bereich, bis
zu einer WGFZ von 5,0, linear umgerechnet.

Stuttgart:

Stuttgart ermittelt die WGFZ nach den Aufienmafien der Gebaude in allen Vollge-
schossen. Der Begriff Vollgeschosse richtet sich nach der Landesbauordnung. Wei-
terhin werden die wirtschaftlich nutzbaren Flachen von Aufenthaltsrdumen in ande-
ren Geschossen (die nicht als Vollgeschosse gelten), einschlieBlich der zu ihnen
gehorenden Sanitér- und Treppenrdaume und einschlieRlich der Umfassungswéande
mitgerechnet. Unterschiede in der WGFZ werden (ber eigens ermittelte Umrech-
nungskoeffizienten umgerechnet.

Weitere Angaben gehen aus dem Immobilienmarktbericht nicht hervor.

Miinchen:

Berechnung entspricht den Vorgaben anlog in Stuttgart. Die Definition der Vollge-
schosse richtet sich auch hier nach der Landesbauordnung. Die Flachen in ausge-
bauten und ausbauféhigen DG werden nicht pauschal mit 75 % des darunterliegen-
den Vollgeschosses beriicksichtigt. Flachen mit einer lichten Hohe unter 1 m werden
nicht und Flachen mit einer lichten Hohe von mindestens 1m und weniger als 2 m zur
Halfte angerechnet.

Sofern keine Plane fir die Gebaude vorliegen werden die DG-Flachen pauschal mit
2/3 des darunterliegenden Vollgeschosses angenommen.

Anmerkung: Alle 3 Gutachterausschiisse machen keine Angaben Uber Nutzflachen /
Aufenthaltsrdume im KG.
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5 Rechenbeispiel

Nachfolgendes Beispiel soll Sie fir die Bodenwertermittiung sensibilisieren. Der Ein-
fachheit halber wurden die Ergebnisse in den einzelnen Rechenschritten jeweils ge-
rundet um eine Ubersichtlichere Darstellung zu ermdoglichen.

Ausgangssituation:

Es ist der Bodenwert in einer Randlage von Frankfurt am Main fur ein Mehrfamilien-
haus mit 10 Wohnungen zu ermitteln. Es handelt sich um ein 3-geschossiges, voll-
standig unterkellertes Gebaude mit einem zusatzlichen Staffelgeschoss mit Flach-
dach.

Folgende Informationen liegen vor:

Bodenrichtwert des Gutachterausschusses gemaR aktueller BRW-Karte: 450 €/gm,
baureifes Land, ebf, gemischte Bauflache mit MFH, WGFZ 1,1

Grundstuicksgrofie 600 gm

— Rechtskraftiger Bebauungsplan: Il Vollgeschosse / GFZ 1,0

Wirtschaftliche Restnutzugsdauer des MFH 25 Jahre

Liegenschaftszinssatz 5,0 %

Die Grundflache des Mehrfamilienhauses teilt sich wie folgt auf:

KG 240 gm kein Vollg. / keine Aufenthaltsrdume
EG 240 gm Vollgeschoss: (3 WE)
1.0G 240 gm Vollgeschoss: (3 WE)
2.0G 240 gm Vollgeschoss: (3 WE)
Staffelg. 120 gm kein Vollg. (1 WE)

1.080 gm mit Kellergeschoss

840 gm ohne Kellergeschoss

Frage 1:

Welche WGFZ erreicht das Bewertungsobjekt?

Gemal den Vorgaben aus dem Immobilienmarktbericht des Gutachterausschusses
ergibt sich die Geschossflache nach den AuRenmalien des Gebaudes in allen Voll-
geschossen. Weiterhin sind die Flachen von Aufenthaltsrdumen in anderen Ge-
schossen einschlief3lich der zu ihnen gehdérenden Treppenrdume und einschlieBlich
ihrer Umfassungswande mitzurechnen.

Ermittlung der WGFZ flir das Bewertungsobjekt:
Summe der Grundflachen im EG bis 2.0G + Staffelgeschoss = 840 gm.
Grundstlicksgrée 600 gm, WGFZ somit 1,4.

Erkenntnis: Die WGFZ des Bewertungsobjektes liegt tber der WGFZ des Boden-
richtwertes.
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Frage 2:
Welche GFZ erreicht das Bewertungsobjekt im Vergleich mit dem Bebauungs-
plan?

Ermittlung der GFZ analog Baurecht: Addition aller Vollgeschosse = EG, 1. OG und
2. 0G & 240 gm = 720 gm. Grundstuck 600 gm = GFZ 1,2.

Erkenntnis: Die GFZ liegt Uber der GFZ des Bebauungsplans.

Folgerung: Sollte das Gebaude abgerissen werden, ist die jetzige Bebauung mit der
vorhandenen Ausnutzung nicht mehr méglich! Die wirtschaftliche Restnutzungsdauer
betragt 25 Jahre; folglich kann die erhdhte Ausnutzung die nachsten 25 Jahre noch
beibehalten werden.

Frage 3:

GemaR § 16 (1) ImmowertV ist der Bodenwert ohne Beriicksichtigung der vor-
handenen baulichen Anlagen zu ermitteln. Wie hoch ist der Bodenwert unter
dieser Pramisse?

Die maximale Auslastung des Grundstlckes richtet sich nach dem vorhandenen Be-
bauungsplan. Demnach sind Il Vollgeschosse bei einer GFZ bis zu 1,0 mdglich. Bei
einer Grundstucksflache von 600 gm entspricht die GFZ demnach 600 gm Grundfla-
che, maximal verteilt auf 3 Geschosse.

Fir die BW-Ermittlung ist aber die WGFZ maRgeblich, da der Bodenrichtwert an eine
WGFZ von 1,1 gekoppelt ist. Folglich ist die maximale WGFZ des unbebauten
Grundstlicks zu ermitteln.

Unter der Maltgabe, dass auch nach dem Baurecht ein Staffel- oder Dachgeschoss
maoglich ist, sofern es kein Vollgeschoss ist, kann nach der Hessischen Landesbau-
ordnung folgendes Objekt auf dem Grundstiick errichtet werden:

3 Vollgeschosse a 200 gm = 600 gm zuzuglich einem Staffel-/DG von max 75 % des
darunter liegenden Vollgeschosses = 150 gm . Summe der Grundflachen 750 gm.
Unter Berucksichtigung der maximalen Grundflache von 750 gm und der Grund-
stlcksflache von 600 gm, ergibt sich einer WGFZ von 1,25.

Ermittlung des Bodenwertes des unbebauten Grundstiicks unter der Maltgabe der
planungsrechtlichen Zulassigkeit.

Ausgangsdaten BRW = 450 €/gm bei WGFZ 1,1 / WGFZ des Grundstlicks nach Bau-
recht 1,25.

Ermittlung des Bodenwertes Uber die Umrechnungskoeffizienten des Gutachteraus-
schusses: GFZ 1,1 = Faktor 1,055 / GFZ 1,25 = Faktor 1,139.

Bodenwertermittlung: 450 €/gm x 1,139/ 1,055 = 485,83 €/gm.

Bodenwert gerundet: 485 €/qm.

Dieser Wert entspricht den Vorgaben des § 16 (1) ImmoWertV und stellt den Boden-
wert des unbebauten Grundstucks da.

Das Bewertungsgrundstiick ist aber nicht unbebaut. Die Bebauung erreicht eine
WGFZ von 1,4 und liegt damit tber der WGFZ des unbebauten Grundstiicks.

EIPOS-Tagungsband Immobilienbewertung und Sachverstand am Bau 2014 57

216.73.216.36, am 21.01.2026, 21:31:46. © Urhebermechtiich geschatzter Inhak 2
tersagt, m mit, flir oder in Ki-Syster



https://doi.org/10.51202/9783816792284

Gemal § 6 (1) ImmoWertV bestimmt sich das MafR der baulichen Nutzung nach der
planungsrechtlichen Zulassigkeit. Wird von dem Maf} der zulassigen Nutzung abge-
wichen, ist die Nutzung mafigebend, die im gewdhnlichen Geschéftsverkehr zugrun-
de gelegt wird.

Frage 4:
Wie hoch ist der Bodenwert unter Beriicksichtigung der hoheren Ausnutzung
des Bewertungsobjektes?

Ermittlung des Bodenwertes Uber die Umrechnungskoeffizienten des Gutachteraus-
schusses der Stadt Frankfurt am Main.

Bodenrichtwert = 450 €/gm bei einer WGFZ von 1,1 / Faktor 1,055, Bewertungsob-
jekt WGFZ 1,4 / Faktor 1,223.

Berechnung: 450 €/gm x 1,223 / 1,055 = 521,66 €/qm.

Bodenwert gerundet: 520 €/qm.

Der héhere Bodenwert ist nur fur die wirtschaftliche Restnutzungsdauer (RND) des
Objektes mafigeblich.

Unter Beachtung der RND von 25 Jahren betragt der Bodenwert zum Bewertungs-
stichtag 520 €/gm und ab dem 26. Jahr 485 €/qm (BW des unbebauten Grundstuicks).
Der Bodenwert reduziert sich somit ab dem 26. Jahr um 35 €/gm. Der Differenzbe-
trag ist auf den heutigen Bewertungsstichtag abzuzinsen. Bei einem Liegenschafts-
zinssatz von 5,0% und der Laufzeit von 25 Jahren, ergibt sich ein Abzinsungsfaktor
von 0,2953.

Berechnung: 35 €/gm x 0,2953 = 10,34 €/qm, abgerundet 10,00 €/gm.
Ergebnis:

Der gerundete Bodenwert betragt zu dem Bewertungsstichtag 520 €/gm — 10 €/qm =
510 €/gm x 600 gm Grundstiicksflache = 306.000 €.
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6 Lagemerkmale

Folgender Auszug aus der Bodenrichtwertkarte der Stadt Frankfurt am Main, soll
dies verdeutlichen:

Quelle: Bodenrichtwertkarte der Stadt Frankfurt am Main
Der Bodenrichtwert sagt folgendes aus:

460 €/gm / B= baureifes Land

4931 = 4: baureifes Land ebf / 9: historisch gewachsener Ortskern / 3: mittlere Lage /
1 = interne Nummer

M = gemischte Bauflache / EFH = Ein- und Zweifamilienhauser

Problematik hier: Die Wilhelmshéher Stralle ist stark befahren. Entlang der Strale
befinden sich mehrere Bushaltestellen, die in einer Taktfrequenz von 8 Minuten an-
gefahren werden. Folglich ist die Lage unmitte bar an der StralRe ,schlechter”. Hier ist
eine Abstufung des BRW erforderlich.

Die Hohe der Abstufung sollte mit dem GAA abgestimmt werden. Wenn moglich soll-
ten Vergleichsdaten aufgefuihrt werden, um eine Tendenz zu erkennen.
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7 Zusammenfassung

Zur Ermittlung des Bodenwertes sind alle verfliigbaren Informationen des Marktes
und des Baurechtes wertrelevant.

Scheuen Sie sich nicht Angaben des GAA zur hinterfragen. Denken Sie immer daran:
Informationen schaden nur dem, der sie nicht hat.

Gehen Sie bei der Informationsbeschaffung wie folgt vor:

— BRW des Gutachterausschusses.

— Klarung des Baurechts.

— Ermittlung des Bodenwertes des unbebauten Grundstiicks unter Beachtung des
Baurechts.

— Achtung: Unterschied zwischen WGFZ (wertrelevante Geschossflachenzahl) des
GAA und GFZ des Baurechts!

— G bt der BRW eine WGFZ vor, ist diese mit der WGFZ des Bewertungsobjektes zu
vergleichen.

— Sofern erforderlich, hat eine Anpassung des Bodenwertes unter der Beachtung
der wirtschaftlichen RND zu erfolgen.

— Denken Sie bei Bodenrichtwertzonen an Lagemerkmale. Direkt an einer Verkehrs-
stralle liegende Grundstiicke sind bei gleichem BRW i.d.R. geringer zu bewerten,
wie Grundstlicke in der zweiten oder dritten Reihe.

— Wenn mdglich stimmen Sie diese Vorgehensweise mit dem GAA ab.

Quellen/Literatur

Immobilienwertermittiungsverordnung ImmoWertV vom 19. Mai 2010 (BGBI. | S. 639).
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11. Januar 2011 (BAnz. Nr. 24 S. 597).

Verordnung Uber die Ermittlung der Beleihungswerte von Grundstiicken nach § 16
Abs. 1 und 2 des Pfandbriefgesetzes (Beleihungswertermittlungsverordnung —
BelWertV) vom 12.05.2006.

BauNVO von 1977 i.d.F. der Bekanntmachung vom 15.09.1977 (BGBI | S. 1763).
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Fachbuch-Reihe von Gerd Geburtig

Baulicher Brandschutz im Bestand
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aktuellen DIN 41024 , Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen” geschlossen.

Alle Bande sind auch als kostengiinstiges Paket fiir nur ca. 118,00 EUR erhaltlich.

Beuth Praxis Beuth Praxis Beuth Praxis

Band 1: Brandschutztechnische Band 2: Ausgewahite Band 3: Ausgewahlte historische
Beurteilung vorhandener historische Normteile TGL und weitere Vorschriften
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Bestellen Sie unter:
Telefon +49 30 2601-2260 Telefax +49 30 2601-1260

kundenservice@beuth.de

Diese und weitera Buchtital aus der Reihe
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auch als E-Books - unter:
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Neue Rechtsprechung zum materiellen Baurecht

Glnther Jansen

Einleitung

Es gibt kaum ein wichtiges Rechtsgebiet, das gesetzlich so unzureichend geregelt
ist, wie das Baurecht. Die VOB/B soll diese Liicken eigentlich schlieRen. Auch sie
lasst aber viele Fragen offen, wirft auch eine Reihe neuer Probleme auf. Das flhrt
dazu, dass das ,Richterrecht” gerade im Baurecht eine auflerordentlich groRe Be-
deutung hat. Standig werden neue Entscheidungen erlassen und publiziert, um die
aufgekommenen Fragen und Probleme zu klaren. Das ist fir den Praktiker — wo im-
mer er auch mit Bauprojekten befasst ist — eine grof3e Hilfe, auch wenn die oberge-
richtlichen Entscheidungen sich gelegentlich widersprechen oder — wie etwa im Falle
der Schwarzarbeit — selbst der BGH gelegentlich seine bisherige Rechtsprechung
aufg bt und eine andere Richtung einschlagt. Um so wichtiger ist es, dass alle am
Bau Beteiligten zumindest mit den Grundziigen des Baurechts und den neuesten
Entwicklungen in der Rechtsprechung vertraut sind, um Fehler zu vermeiden und
Regresse zu verhindern. Diesem Zweck soll auch dieser Vortrag dienen.

BAUVERTRAGSRECHT
1 Werkvertragliche Mangelrechte

Der werkvertragliche Schadensersatzanspruch aus §§ 634 Nr. 4, 280, 201 BGB bzw.
13 Abs. 7 VOB/B bietet eine Reihe von Problemen, die derzeit heftig diskutiert werden.

1.1  Geschuldete Leistung — Mangelbegriff

Der Unternehmer schuldet ein mangelfreies und funktionsfahiges Werk. Es gilt — so
die Rechtsprechung — der ,funktionale Herstellungsbegriff‘. Was danach alles zu der
geschuldeten Leistung gehort, kann im Einzelfall schwer zu bestimmen sein.

Dazu:

BGH Urt. v. 21.11.2013 - VIl ZR 275/12:

,Ob eine Hof- und Zugangsflache einer Wohnanlage ein Gefélle zum leichteren Ab-
fluss von Oberflachenwasser haben muss, kann nicht allein danach beurteilt werden,
dass es in der Baubeschreibung nicht vorgesehen und auch nicht zwingend erforder-
lich ist. Es kommt vielmehr darauf an, ob der Besteller ein solches Gefélle nach den
dem Vertrag zugrunde liegenden Umsténden, insbesondere dem vereinbarten Kom-
fort- und Qualitatsstandard, erwarten kann.”
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Dass es insoweit keine geschriebene Regel der Technik gibt, steht dem nicht entge-
gen. In der Praxis wird es aber haufig zum Streit dariiber kommen, welcher Komfort-
und Qualitatsstandard vereinbart ist und was sich daraus konkret herleiten lasst.

BGH Urt. v. 7.3.2013 - VIl ZR 134/12:

LAllgemein anerkannte Regeln der Technik fiir handwerkliche Gewerke (hier: Holz-
treppen) kénnen vorsehen, dass entweder bei bestimmten Bauteilen eine Mindest-
stérke eingehalten oder ein Standsicherheitsnachweis im Einzelfall vorgelegt werden
muss.“

Hier knarrte die Holztreppe, weil die Wangenstarke nur 4 cm betrug. Das ,Regelwerk
handwerklicher Holztreppen® sieht eine Wangenstarke von 5 cm vor, anders nur bei
Vorlage eines Standsicherheitsnachweises = bauaufsichtliche Zulassung, der mehr
kostet als die Treppe und hier nicht vorlag. Das OLG hat — sachverstandig beraten —
das Regelwerk als anerkannte Regel der Technik angesehen. Dem ist der BGH nicht
deshalb gefolgt, weil er das in der Sache fir richtig, sondern weil er diese tatrichterli-
che Feststellung des OLG fir bindend hielt. Ob das in der Sache richtig ist, ist aber
eine ganz andere Frage, die in einem neuen Rechtsstreit auch noch einmal Uberprift
werden sollte.

OLG Brandenburg Urt. v. 26.9.2013 - 12 U 115/12:

~Soweit fiir die Bauleistung allgemein anerkannte Regeln der Technik bestehen, be-
schreiben diese die im allgemeinen Rechtsverkehr erwartete Beschaffenheit und die
stillschweigend vereinbarte Mindestqualitdt, so dass ein Verstol3 gegen allgemein
anerkannten Regeln der Technik im Regelfall zu einem Mangel fiihrt. Offentliche
Bauvorschriften und DIN-Normen geben héufig den Inhalt der anerkannten Regeln
der Technik wieder, allerdings kénnen DIN-Normen auch hinter allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik zuriickbleiben.

Eine Bauleistung kann auch mangelhaft sein, wenn sie mit den Anforderungen der
einschlagigen DIN-Norm (ibereinstimmt. Bei einer Treppe ist dies der Fall, wenn zwar
das in der DIN 18065 vorgesehene Schrittmal3 eingehalten wird, bei einem hochwer-
tigen Bauprojekt in gro3ziigiger Raumaufteilung und Bauqualitat fiir anspruchsvolles
Wohnen das Schrittmal3 jedoch nicht optimal ist und das Begehen der Treppe daher
als beschwerlich empfunden wird.*“

Es kann also im Einzelfall mehr geschuldet sein, als die Regeln der Technik vorsehen.

1.2 Die Berechnung des werkvertraglichen Schadensersatzanspruchs

Nach § 249 Abs. 1 BGB ist eigentlich Naturalrestitution geschuldet = Herstellung des
ohne die Pflichtverletzung bestehenden Zustandes = Mangelbeseitigung bzw. Her-
stellung eines mangelfreien Werkes in Natur.

Genau das kann aber wegen § 281 Abs. 4 BGB nicht mehr verlangt werden = Scha-
densersatz statt der Leistung.

Damit sind wir bei § 251 Abs. 1 BGB = Schadensersatz in Geld.

Preisfrage: Sind — hat der AG die Mangel noch nicht beseitigen lassen — bei der Be-
rechnung des Schadensersatzanspruches die fiktiven Mangelbeseitigungskosten zu-
grunde zu legen oder (nur) der merkantile bzw. technische Minderwert der Sache?
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Das kann von erheblicher Bedeutung sein.

Beispiel: Baut der AN Kunststofffenster in einem von den vertraglichen Vereinbarungen
abweichenden Farbton ein, kann der Einbau neuer Fenster viel Geld kosten. Der merkan-
tile Minderwert ist demgegentiiber geringfiigig oder sogar = 0, wenn die Farbabweichung
den Marktpreis nicht beeinflusst.

Zur Entwicklung der Rechtsprechung:

BGH Urt. v. 10.4.2003 - VIl ZR 251/02, NJW-RR 2003, 865:
,Der Schaden besteht in dem Mangel als solchen, nicht in den tatsdchlich entstande-
nen bzw. den fiktiven Mangelbeseitigungskosten.*

Folge: Lasst der Geschadigte den Mangel beseitigen, sind die entstandenen Auf-
wendungen im Prinzip ersatzfahig. Der Geschadigte ist dispositionsbefugt. Er muss
den Mangel nicht beseitigen lassen. Auch die fiktiven Mangelbeseitigungskosten stel-
len einen ersatzfahigen Schaden dar.

Dann begann der BGH, ,die Axt an diese Rechtsprechung zu legen*:

BGH Urt. v. 22.7.2010 - VIl ZR 176/09, BauR 2010, 1752:

,Ein vor der Méngelbeseitigung geltend gemachter Anspruch auf Schadensersatz
statt der Leistung wegen der Méngel an einem Bauwerk umfasst nicht die auf die vo-
raussichtlichen Méngelbeseitigungskosten entfallende Umsatzsteuer.”

Begriindung: Wertende Betrachtungsweise. Es darf zu keiner Uberkompensation
kommen. Lasst der Geschadigte den Mangel nicht beseitigen, fallt dieser Schadens-
posten gar nicht an. Er stellt fur ihn ohnehin nur einen ,durchlaufenden Posten* dar.
Folge fir den Anwalt: Diese ,fiktive” Schadensposition muss durch einen Feststel-
lungsantrag abgedeckt werden.

BGH Urt. v. 11.10.2012 - VIl ZR 179/11 und 180/11:

,Der Besteller kann unter den Voraussetzungen der §§ 280 Abs. 1, 281 Abs. 1 BGB
ohne vorherige Fristsetzung Schadensersatz statt der Leistung fiir Mdngel der Wer-
kleistung beanspruchen, wenn der Unternehmer die Nacherfiillung hinsichtlich dieser
Méngel geméaR3 § 635 Abs. 3 BGB zu Recht als unverhéltnisméRig verweigert hat.
Macht der Besteller werkvertraglichen Schadensersatz in Héhe der Mangelbeseiti-
gungskosten geltend, entsprechen die fiir die Beurteilung der UnverhéltnismaRigkeit
dieses Aufwands nach § 251 Abs. 2 Satz 1 BGB mal3geblichen Kriterien denen, die
bei der gemall § 635 Abs. 3 BGB gebotenen Priifung des unverhéltnismaligen
Nacherfiillungsaufwands heranzuziehen sind.”

Das bedeutet: Der Schadensersatzanspruch ist in diesen Fallen — Mangelbeseitigung
unverhaltnismafig — nicht auf der Grundlage der Mange beseitigungskosten zu be-
rechnen, sondern auf Grundlage des technischen bzw. merkantilen Minderwerts.

Eine andere Frage ist natlrlich, wann die Mangelbeseitigung unverhaltnismagig ist.

Hier besteht — insbesondere bei optischen Mangeln - viel Streit. Die SV bejahen oft
zu schnell die UnverhaltnismaBigkeit.
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Halfmeier BauR 2013, 320:
,Die Schadensberechnung auf Basis der Mangelbeseitigungskosten ist grundsétzlich
zu hinterfragen, jedenfalls in den Féllen, in denen der Geschédigte den Schaden gar
nicht beseitigen lassen will.”

Folgt man dem, ist in diesen Féllen — der Geschéadigte hat den Mangel noch nicht
beseitigen lassen — der werkvertragliche Schadensersatzanspruch grundsétzlich
(nur) auf Grundlage des merkantilen bzw. technischen Minderwertes zu berechnen.
Ob diese Eingrenzung — wenn man sie fur richtig halt — auch auf andere Vertragsar-
ten erstreckt werden kann, ist eine weitere schone Frage.

Dagegen aber sehr entschieden WEYER in NZBau 2013, 269.

Dem Geschadigten ist es allerdings unbenommen, einen Vorschussanspruch geltend
zu machen, bei dessen Berechnung wiederum die voraussichtlichen Mangelbeseiti-
gungskosten zugrunde zu legen sind. Uber den muss er dann aber nach Mangelbe-
seitigung bzw. Ablauf einer angemessenen Beseitigungsfrist abrechnen.

Die weitere Diskussion bleibt abzuwarten. Der BGH spricht in seiner letzten Ent-
scheidung ausdriicklich von seiner ,bisherigen Rechtsprechung®. Ob das schon die
Ankiindigung einer Anderung ist? Abwarten!

1.3  Vorteilsausgleich in der Leistungskette

Sogenannte ,Leistungsketten®, also etwa Erwerber — Bautrager — Unternehmer —
Subunternehmer haben ihre eigenen rechtlichen Probleme. Es handelt sich rechtlich
um jeweils selbsténdige Vertragsverhaltnisse, die auch unterschiedlich ausgestaltet
sein kénnen. So kann der Bautrager seinen Unternehmer mit einer besseren oder —
weniger zu empfehlen — schlechteren Ausfiihrung beauftragen, als er selbst sie dem
Erwerber schuldet. Auch wenn es sich um jeweils selbstandige Vertragsverhaltnisse
handelt, kann aber das Schicksal des einen durchaus das Schicksal des anderen
beeinflussen. Problematisch ist insbesondere, ob der — in unserem Beispiel — Bau-
trager Mangelanspriche gegen den Unternehmer geltend machen kann, obwohl er
selbst von dem Erwerber iberhaupt (noch) nicht in Anspruch genommen worden ist.

BGH Urt. v. 8.6.2007 — VIl ZR 6/06, BauR 2007, 1567:

,Steht im Rahmen einer werkvertraglichen Leistungskette fest, dass der Unterneh-
mer von seinem Auftraggeber wegen Méangeln am Werk nicht mehr in Anspruch
genommen wird, so kann er nach dem Rechtsgedanken der Vorteilsausgleichung
gehindert sein, seinerseits Anspriiche wegen dieser Médngel gegen seinen Auftrag-
nehmer geltend zu machen.”

In dem zugrunde liegenden Fall hatten sich Bauherr und Unternehmer inzwischen
verglichen. Der vom Nachunternehmer verursachte Mangel hatte dabei keine Rolle
gespielt und war mit der Einigung zwischen Unternehmer und Bauherrn auch ,vom
Tisch®.
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BGH Urt. v. 28.6.2007 - VIl ZR 81/06, BauR 2007, 1564:

L~Steht im Rahmen einer werkvertraglichen Leistungskette fest, dass der Unterneh-
mer von seinem Auftraggeber wegen Méngeln am Werk nicht mehr in Anspruch
,genommen wird, so kann er nach dem Rechtsgedanken der Vorteilsausgleichung
gehindert sein, seinerseits Anspriiche wegen dieser Méangel gegen seine Auftrag-
nehmer geltend zu machen.”

In dem zugrunde liegenden Fall waren die Anspriiche des Bauherrn inzwischen ver-
jahrt.

BGH Urt. v. 10.7.2008 — VIl ZR 16/07, BauR 2008, 1877:

,Ein Bautrdger, der vom Erwerber Vorschuss auf Méngelbeseitigungskosten zurtick-
fordern kann, muss sich diesen Anspruch grundsétzlich nicht nach dem Rechtsge-
danken der Vorteilsausgleichung auf seinen Schadensersatzanspruch gegen seinen
Auftragnehmer wegen dieser Médngel am Werk anrechnen lassen. Eine Anrechnung
kommt erst in Betracht, wenn er den Riickzahlungsanspruch realisiert hat und fest-
steht, dass er vom Erwerber kiinftig wegen dieser Méngel nicht mehr in Anspruch
genommen werden kann (im Anschluss an BGH Urt. v. 28.6.2007 — VIl ZR 81/06,
BGHZ 173, 83).“

In diesen Fallen kommt es also entscheidend auf die Umsténde des Einzelfalles an.
Auch hier darf es aber letztlich nicht zur Erlangung eines ungerechtfertigten Vorteils
kommen.

BGH Beschl. v. 20.12.2010 - VIl ZR 100/10, NZBau 2011, 232:

LEin Auftraggeber/Hauptunternehmer ist nach Treu und Glauben gehindert, den
Werklohn des Nachunternehmers wegen Werkméangeln zu mindern, sofern feststeht,
dass der Bauherr das Werk billigt und den Hauptunternehmer nicht mehr in Anspruch
nehmen wird.”

Auch hier gilt der Rechtsgedanke der Vorteilsausgleichung. Folge: Kein Schadenser-
satzanspruch, aber auch keine Minderung, jedenfalls nicht in Hohe der Mangelbesei-
tigungskosten.

BGH Urt. v. 1.8.2013 - VIl ZR 75/11, BauR 2013, 1855:

,Dem Hauptunternehmer steht das Leistungsverweigerungsrecht wegen Méngeln der
Werkleistung des Nachunternehmers grundsétzlich unabhéngig davon zu, ob er die
gleiche Leistung seinem Besteller versprochen und geleistet hat, und auch unabhan-
gig davon, ob der Besteller ihm zustehende Anspriiche seinerseits geltend macht.”

Auch das ist richtig, weil es durch die Ausiibung des ZBR nicht zu einer Uberkom-

pensation kommen kann. Die Austibung des ZBR kann aber gleichwohl im Einzelfall
treuwidrig sein.
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2 Die rechtliche Einordnung von ,,Bauteillieferungsvertragen“

2.1 Uberblick iiber einige gingige Vertragsarten am Bau
Wir kennen am Bau ganz unterschiedliche Herstellungs- und Liefervertrage. Zu den
wichtigsten gehoren:

— Der Vertrag uber die Errichtung eines Bauwerks = Werkvertrag im Sinne der §§
631 ff. BGB. Das war immer so und hat sich nicht geandert. Muss nicht erortert
werden. Das gilt auch, wenn der Unternehmer dazu Bauteile herstellen und liefern
muss.

— Der Vertrag Uber die Lieferung von Rohstoffen und Baumaterial (Steine, Sand,
Zement) = Kaufvertrag. Das war auch schon immer so und hat sich nicht geéndert.
Muss nicht erdrtert werden. In diese Rubrik gehdren auch die Kaufvertrage tber
marktgangige Bau- und Anlagenteile, auch wenn diese zu montieren sind.

— der Vertrag uber die Herstellung und Lieferung ggf. auch die Montage herzustel-
lender Bauteile (Betonfertigteile, Fenster, Tlren, Markisen).

Diese Vertrage erlangen am Bau eine immer grofRere Bedeutung. Ihre rechtliche
Einordnung als Kaufvertrag, Kaufvertrag mit Montageverpflichtung, ,Werklieferungs-
vertrag“ oder Werkvertrag ist nicht immer ganz einfach. Davon hangt rechtlich aber
sehr viel ab, weil die Rechtsfolgen sehr unterschiedlich geregelt sind:

— wahrend das Werkvertragsrecht eine sehr weitgehende Mangelbeseitigungspflicht
kennt (Aus- und Wiedereinbau einschl. aller anfallenden Nebenarbeiten) ist die
kaufvertragliche Mangelhaftung deutlich enger, dazu mehr unter 3;

— die Falligkeit der Zahlungsansprtiche ist unterschiedlich geregelt, auch die Verjah-
rung;

— ob die VOB/B auch in Kaufvertradge einbezogen werden kann, ist unklar;

— das Leitbild fir die Klause kontrolle hangt von der rechtlichen Einordnung des Ver-
trages ab;

— wenn Kaufrecht anwendbar ist und die Voraussetzungen des Handelskaufs vorlie-
gen gilt § 377 HGB.

Diese Frage muss daher genauer erortert werden.

2.2 Rechtliche Einordnung der Bauteillieferungsvertrage

Friher galt fir Vertrage tber die Herstellung und Lieferung von beweglichen Sachen,
die zum Einbau in ein bestimmtes Bauvorhaben vorgesehen waren, Werkvertrags-
recht. Zum 1.1.2002 trat dann die Schuldrechtsreform in Kraft. Dadurch anderte sich
auch die Rechtslage, was aber zunachst niemand bemerkte.

Das anderte sich dann aber schlagartig durch:
BGH Urt. v. 23.7.2009 - VIl ZR 151/08:
,Kaufrecht ist auf sdmtliche Vertrdge mit einer Verpflichtung zur Lieferung herzustel-

lender oder zu erzeugender beweglicher Sachen anzuwenden, also auch auf Vertra-
ge zwischen Unternehmern.
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Vertrdge, die allein die Lieferung von herzustellenden beweglichen Bau- oder Anla-
genteilen zum Gegenstand haben, sind nach Mal3gabe des § 651 BGB nach Kauf-
recht zu beurteilen. Die Zweckbestimmung der Teile, in Bauwerke eingebaut zu wer-
den, rechtfertigt keine andere Beurteilung.

Eine andere Beurteilung ist auch dann nicht gerechtfertigt, wenn Gegenstand des
Vertrages auch Planungsleistungen sind, die der Herstellung der Bau- und Anlagen-
teile vorauszugehen haben und nicht den Schwerpunkt des Vertrages bilden.”

Das bedeutet: Alle Vertrage uUber die Lieferung herzustellender Bauteile unterliegen
dem Kaufrecht, sofern nicht ausnahmsweise Planungs- und Montageleistungen dem
Vertrag sein besonderes Geprage geben. Seine entgegenstehende frihere Recht-
sprechung g bt der BGH in dieser Entscheidung ausdricklich auf.

Damit war klar: ,Bauteillieferungsvertrage sind im Regelfall Kaufvertrage.
Dazu weiter:

OLG Diisseldorf BauR 2013, 259:

~Planungsleistungen, die als Vorstufe zu der im Mittelpunkt des Vertrages stehenden
Lieferung herzustellender Anlagenteile anzusehen sind, qualifizieren die Leistung
nicht als Werkvertrag. Vielmehr liegt der Schwerpunkt des Vertrages in der Lieferung
beweglicher Sachen und qualifiziert den Vertrag als Werklieferungsvertrag.”

Anders liegt es aber, wenn der Vertrag nicht auf die Lieferung von einzelnen herzu-
stellenden Bauteilen, sondern auf die Herstellung eines dariiber hinaus gehenden
Werkes gerichtet ist:

OLG Bremen IBR 2011, 406:

,Nimmt der Unternehmer die Herstellung und den Einbau von beweglichen Teilen
vor, liegt ein Werklieferungsvertrag vor, wenn nach dem Vertrag die Verpflichtung,
Eigentum und Besitz an den Einzelteilen zu (ibertragen, im Vordergrund steht; dage-
gen gilt Werkvertragsrecht, wenn das Interesse des Bestellers an der Erstellung ei-
nes funktionsféhigen Werkes (iberwiegt. Dabei kommt es weder auf den Umfang
eventueller Eigenleistungen des Bestellers noch darauf an, ob die Montage der Bau-
teile insgesamt nur wenig Zeit beansprucht.

Der Vertrag iber Lieferung und Einbau von Kiihlzellen und Kihilrdumen ist ein Werk-
vertrag, so dass die handelsrechtliche Riigepflicht gem. §§ 377, 381 HGB nicht gilt.”

Das setzt aber voraus, dass ein Uber die Herstellung und Lieferung hinausgehender
Erfolg geschuldet ist.

Die Einordnung kann auch Schwierigkeiten bereiten, wenn umfangreiche Montage-
verpflichtungen Gbernommen worden sind:

BGH Beschl. v. 16.4.2013 — VIl ZR 375/11:

LFlr die Einordnung eines Vertragsverhéltnisses als Kaufvertrag mit Montagever-
pflichtung oder als Werkvertrag kommt es darauf an, auf welcher der beiden Leistun-
gen bei der gebotenen Gesamtbetrachtung der Schwerpunkt liegt.“
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Ergebnis: Die rechtliche Einordnung eines solchen ,Bauteillieferungsvertrages” kann
Schwierigkeiten bereiten. Im Regelfall ist ein solcher Vertrag aber als Kaufvertrag
einzuordnen. Anders dann, wenn erhebliche Planungs- oder Montageleistungen dem
Vertrag das Geprage geben. Anders auch dann, wenn ein Uber die Herstellung und
Lieferung hinausgehender Werkerfolg geschuldet ist = Werkvertrag

3 »Kaufrecht am Bau“ — Besonderheiten

Die rechtliche Einordnung dieser Vertrage ist wichtig, weil das Kaufrecht — wie oben
bereits erwahnt — gegeniiber dem Werkvertragsrecht eine Reihe von Besonderheiten
aufweist:

3.1 Die kaufrechtliche Mangelhaftung nach § 439 BGB:
ist wesentlich enger als die sehr umfassende werkvertragliche Mangelhaftung. Schon
deshalb ist die Abgrenzung so wichtig.

Urspriinglich galt insoweit

BGH Urt. v. 15.7.2008 — VIl ZR 211/07 (Parkettstdbeentscheidung):

»Eine Haftung des Verkéufers mangelhafter Parkettstébe, die der Kéaufer vor der Ent-
deckung des Mangels auf seine Kosten hat verlegen lassen, fiir die Kosten der Neu-
verlegung mangelhafter Parkettstdbe kommt nur unter dem Gesichtspunkt des
Schadensersatzes statt der Leistung (BGB § 280 Abs. 1, 3, §§ 281 ff., 437 Nr. 3) in
Betracht. Der Verkédufer haftet nicht, wenn er die in der mangelhaften Lieferung lie-
gende Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.”

Also insoweit keine verschuldensunabhangige Mangelhaftung. Ein Verschulden war
aber sehr haufig nicht festzustellen. Der Verkaufer schuldete dann nur die Nachliefe-
rung einer mangelfreien Sache.

Das anderte sich durch die

Urteile des EuGH vom 16.6.2011 — Rechtssachen C-65/09 und C-87/09, NJW
2011, 2269 und die nachfolgende Entscheidung

BGH Urt. v. 21.12.2011 - VIl ZR 70/08:

,§ 439 Abs. 1 Alt. 2 BGB ist richtlinienkonform dahin auszulegen, dass die dort ge-
nannte Nacherfiillungsvariante ,Lieferung einer mangelfreien Sache“ auch den Aus-
bau und den Abtransport der mangelhaften Kaufsache erfasst.”

Offen blieb zunachst, ob das nur fir Verbrauchervertrage gelten sollte oder auch fir
Vertradge zwischen Unternehmern bzw. zwischen Verbrauchern. Diese Frage hat der
BGH geklart durch

BGH Urt. v. 17.10.2012 - VIl ZR 226/11, IBR 2013, 176:

,§ 439 Abs. 1 Alt. 2 BGB ist richtlinienkonform dahin auszulegen, dass die Nacherfiil-
lungsvariante ,Lieferung einer mangelfreien Sache“ neben dem Ausbau und Ab-
transport der mangelhaften Kaufsache auch den Einbau der als Ersatz gelieferten
Sache erfasst.
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Diese richtlinienkonforme Auslegung des § 439 Abs. 1 Alt. 2 BGB ist auf den Ver-
brauchsgliterkauf (§ 474 BGB) beschrédnkt und erstreckt sich nicht auf Kaufvertrédge
zwischen Unternehmern oder zwischen Verbrauchern.”

Wir haben also seitdem eine ,gespaltene Auslegung” des § 439 Abs. 1 BGB. Die
vom EuGH vorgeschriebene und vom BGH ibernommene weitreichende kaufrechtli-
che Mangelhaftung gilt nur fir Verbrauchervertrage, nicht fir Vertrdge zwischen Un-
ternehmern oder zwischen Verbrauchern.

3.2 Besonderheiten des Handelskaufs
Wenn Kaufrecht anwendbar ist und die Voraussetzungen des Handelskaufs vorlie-
gen, gilt auch § 377 HGB, ein ganz scharfes Schwert.

OLG Brandenburg Urt. v. 22.2.2012 - 4 U 69/11:

,Bei einem Handelskauf (hier: Lieferung von Betonfertigteilen) muss der Kéufer die
gelieferten Waren gemél3 § 377 HGB unverziiglich untersuchen, was auch bei Suk-
zessivlieferungen grundsétzlich eine zumindest stichprobenweise Untersuchung je-
der Lieferung beinhaltet, und einen Mangel unverziiglich anzeigen.

Unterlasst der Kéufer die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt und der Kéufer
muss trotz etwaiger Médngel die vereinbarte Verglitung zahlen, es sei denn, es han-
delt sich um eine Mangel, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Der Zweck
der Untersuchungs- und Rligepflicht, méglichst schnell Klarheit dariiber zu schaffen,
ob ein Geschéft ordnungsgeméal abgewickelt werden kann oder nicht, rechtfertigt es
nicht, den Zusammenschluss zweier Vollkaufleute zu einer ARGE nur deshalb von
den Pflichten im kaufméannischen Verkehr zu entbinden, weil die ARGE als GbR ein-
zuordnen ist.“

OLG Diisseldorf BauR 2013, 259:

,Bei Anlagenteilen, die noch zu montieren sind, ist hinsichtlich der Uberpriifungs-
pflicht des § 377 HGB nicht auf die Anlieferung jedes einzelnen Teils abzustellen.
Vielmehr ist die erste Inbetriebnahme mal3geblich. Erst zu diesem Zeitpunkt kann die
Anlage gepriift und festgestellt werden, ob sie den vertraglich vereinbarten Anforde-
rungen entspricht.

Erfolgt die Inbetriebnahme am 13.4. eines Jahres ist eine Méngelriige am 2.5. nicht
unverziiglich im Sinne des § 377 HGB.*

Eine bislang ungeklarte Frage ist, ob — liegt ein Handelskauf vor — die rechtzeitige
Prifung und Ruge zum Pflichtenkreis des Architekten gehéren kann.
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4 Schwarzarbeit

Hierzu gibt es neue Rechtsprechung:

4.1 Maéngelanspriiche des Bestellers

BGH Urt. v. 1.8.2013 - VIl ZR 6/13:

,§ 1 Abs. 2 Nr. 2 SchwarzArbG enthélt das Verbot zum Abschluss eines Werkvertra-
ges, wenn dieser Regelungen enthélt, die dazu dienen, dass eine Vertragspartei als
Steuerpflichtige ihre sich auf Grund der nach dem Vertrag geschuldeten Werkleis-
tungen ergebenden steuerlichen Pflichten nicht erflillt.

Das Verbot fiihrt jedenfalls dann zur Nichtigkeit des Vertrages geméal3 § 134 BGB,
wenn der Unternehmer vorsétzlich hiergegen verst63t und der Besteller den Verstol3
des Unternehmers kennt und bewusst zum eigenen Vorteil ausnutzt.
Méngelanspriiche des Bestellers bestehen in diesem Fall grundsétzlich nicht.”

4.2  Zahlungsanspriiche des Unternehmers

BGH Urt. v. 10.4.2014 - VIl ZR 241/13:

sIst vereinbart, dass Handwerkerleistungen zum Teil ohne Rechnung erbracht wer-
den, damit der Umsatz den Steuerbehérden teilweise verheimlicht werden kann
(Schwarzgeldabrede), ist der geschlossene Vertrag insgesamt nichtig und kann der
Handwerker von dem Auftraggeber weder die vereinbarte Zahlung noch Aufwen-
dungsersatz aus GoA oder Erstattung des Wertes der von ihm bereits erbrachten
handwerklichen Leistungen aus Leistungskondiktion verlangen.*

Der BGH hat damit seine friihere Rechtsprechung — Urt. v. 31.5.1990 VII ZR 336/89,
BGHZ 111, 308 —, nach der in solchen Fallen Bereicherungsanspriiche in Betracht
kamen, aufgegeben. Dem Auftragnehmer stehen in diesen Fallen keinerlei Zah-
lungsanspriiche zu.

5 Vergiitungsrecht
Auch hier gibt es neue Rechtsprechung:
5.1 ,Vorkalkulatorische“ Preisfortschreibung

BGH Urt. v. 14.3.2013 - VIl ZR 142/12:

,Gehen die Parteien (ibereinstimmend davon aus, dass die Berechnung des neuen
Preises im Wege einer Fortschreibung der dem Vertrag zugrunde liegenden Kalkula-
tion des Auftragnehmers (und nicht anhand tatséchlicher oder (iblicher Kosten) zu er-
folgen hat, ist das Gericht daran gebunden.

Die Ermittlung der Vergiitung fiir eine gednderte Leistung erfolgt in diesem Fall in der
Weise, dass — soweit wie méglich — an die Kostenelemente der Auftragskalkulation
angeknlipft wird. Abzustellen ist dabei grundsétzlich auf die Auftragskalkulation der
gednderten Position.
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Eine Bezugsposition ist heranzuziehen, wenn die Auftragskalkulation die Kostenele-
mente nicht enthélt, die aufgrund der Anderung der Leistung nunmehr fiir die Preis-
bildung maf3gebend sind.*

Eine hochinteressante Entscheidung!

Zum Fall: AN sollte eine BundesstralRe sanieren. Teilweise war ein Neubau verein-
bart, teilweise nur eine Deckenerneuerung. AN hatte fur die Deckenerneuerung we-
sentlich héhere EP kalkuliert als fir den Neubau, obwohl die Leistungen vergleichbar
waren. AG ordnete nachtraglich fiir eine weitere Teilstrecke statt der urspriinglich
vorgesehenen Deckenerneuerung den Neubau an. AN schrieb daflr die deutlich ho-
heren Preise der Pos. ,Deckenerneuerung* fort. Dem widersprach AG.

Der BGH gab AN Recht. Fortzuschreiben sei die urspringliche Position ,Deckener-
neuerung“. Bei Leistungsdnderungen sei namlich grundsatzlich an die geénderte Po-
sition anzuknipfen. Anders nur dann, wenn das nicht mdglich sei, etwa weil die tat-
sachlich ausgefuhrte Leistung nicht vergleichbar ist. Das war hier aber nicht der Fall.
Die Entscheidung ist richtig, weil anderenfalls dem AN durch eine Anderungsanord-
nung die Vorteile aus der Vereinbarung eines ,fetten Preises” wieder entzogen wer-
den koénnten.

Der BGH stiitzt im Ubrigen die Anwendung der Grundsétze zur ,vorkalkulatorischen
Preisfortschreibung® nicht auf grundsatzliche Erwagungen zur Preisfortschreibung
nach § 2 Abs. 5 VOB/B, sondern auf die Annahme, dass das prozessuale Verhalten
der Parteien zu erkennen gebe, dass sie sich Uiber diese Art der Preisfortschreibung
einig seien.

Das kann im nachsten Fall aber schon ganz anders sein. Dann koénnte sich wirklich
die Frage stellen, ob die Kalkulation des AN tberhaupt zur Grundlage der Preisfort-
schreibung gemacht werden kann.

5.2 Abgrenzung der geschuldeten Leistung von der Zusatzleistung

BGH Urt. v. 12.9.2013 - VIl ZR 227/11:

,Kann ein Bieter der Ausschreibung entnehmen, dass eine fiir den verkehrsiiblichen
Einsatz eines Kranes hinderliche Hochspannungsleitung vom Auftraggeber wegen
der vorgesehenen Bohrpfahlarbeiten ohnehin zum Beginn der Arbeiten abgebaut
werden muss, so muss er ohne einen entsprechenden Hinweis in der Ausschreibung
nicht annehmen, dass die Hochspannungsleitung nur fiir die Dauer der Bohrpfahlar-
beiten entfernt bleibt. Ein solcher Hinweis wére nach § 9 Nr. 3 Abs. 3 VOB/A a.F. ge-
boten gewesen.

Das Ergebnis der Auslegung eines Bauvertrages aufgrund Offentlicher Ausschrei-
bung wird nicht dadurch beeinflusst, dass der Auftragnehmer etwaige Unklarheiten in
der Ausschreibung nicht aufgeklart hat (Bestétigung von BGH Urt. v. 13.3.2008 — VI
ZR 194/06, BGHZ 176, 23 Rn. 38).“

Zum Fall: Das beklagte Land schrieb Briickenbauarbeiten aus. Inhalt der Ausschrei-
bung war auch ein Lageplan. Dort war im Baubereich eine Hochspannungsfreileitung
verzeichnet, die den Einsatz eines Kranes unmdglich machte. Gegenstand der Aus-
schreibung war aber auch die Erstellung einer Bohrpfahlwand, die wiederum nur
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errichtet werden konnte, wenn die Hochspannungsleitung beseitigt wurde. Nach Ab-
schluss des Vertrages wurde festgestellt, dass die Leitung die Arbeit behinderte. Die
Beklagte liel3 sie wegen der damit verbundenen hohen Kosten aber nicht entfernen,
sondern ordnete an, dass anstelle der Bohrpfahlwand eine Stitzwand mit Ful} errich-
tet werden sollte, die die Entfernung der Hochspannungsleitung nicht erforderlich
machte. Die mit der Errichtung dieser Stutzwand unmittelbar verbundenen Mehrkos-
ten sind abgerechnet und nicht im Streit.

Die Klagerin macht nunmehr eine weitere Mehrforderung in Héhe von etwa 100.000 €
geltend, weil die Beklagte die Durchflihrung der Baumafinahme ohne Entfernung der
Hochspannungsleitung angeordnet habe. Sie habe nach der Ausschreibung davon
ausgehen durfen, dass die Bauarbeiten durch diese Leitung nicht behindert wirden,
weil sie ohnehin habe entfernt werden mussen. Sie habe desha b mit dem Einsatz
eines Kranes kalkuliert. Da dieser nicht habe eingesetzt werden kdnnen, seien ihr die
jetzt geltend gemachten Mehraufwendungen entstanden.

LG und OLG haben die Klage mit der Begriindung abgewiesen, der Klagerin stehe
der geltend gemachte Mehrvergitungsanspruch aus § 2 Nr. 5 VOB/B a.F. nicht zu.
Zwar habe jeder Bieter davon ausgehen durfen, dass das beklagte Land die erforder-
liche luftseitige Baufreiheit de Baufeldes fur die Bohrpfahlarbeiten herstellen wirde.
Die Klagerin habe aber nicht ohne weiteres davon ausgehen durfen, dass die Hoch-
spannungsleitungen auch wahrend der gesamten Dauer der Bauarbeiten entfernt
blieben. Das habe sich aus den Ausschreibungsunterlagen nicht ergeben.

Der BGH hat das Urteil aufgehoben und die Sache an das OLG zurlickverwiesen.
Richtig sei, dass die Bieter die Ausschreibungsunterlagen hatten so verstehen dir-
fen, dass die Beklagte die luftseitige Baufreiheit fir die Dauer der Bohrpfahlarbeiten
herstellen wiirde, da die auszufiihrende Leistung anderenfalls gar nicht durchfihrbar
gewesen ware. Rechtsfehlerhaft sei aber die Annahme, die Bieter héatten daraus
nicht schlieRen dirfen, dass die Leitung wahrend der gesamten Bauzeit entfernt
bliebe. Es sei vielmehr zu bertcksichtigen, dass der offentliche Auftraggeber so aus-
zuschre ben habe, dass der Bieter die Preise sicher kalkulieren kénne (BGH Urt. v.
22.12.2011 — VIl ZR 67/11 — und Urt. v. 21.3.2013 — VII ZR 122/11). Das sei hier
aber nur moglich gewesen, wenn man die Ausschreibungsunterlagen so verstehe,
dass die ausgeschriebenen Leistungen unter der Voraussetzung angeboten wirden,
dass die Leitung wahrend der gesamten Bauphase entfernt und der Einsatz eines
Kranes mdoglich sei. Anderenfalls sei eine sichere Kalkulation iberhaupt nicht mog-
lich gewesen. Dass die Ausschreibung insofern keine Angaben enthalte, gehe nicht
zu Lasten der Klagerin. Es sei vielmehr Sache der Beklagten gewesen, ihre Aus-
schreibung zu prazisieren, wenn sie dieses Ergebnis hatte vermeiden wollen. Dass
die Klagerin sich nicht bemuht habe, die Unklarheiten der Ausschreibung aufzukla-
ren, sei unerheblich. Dieser Umstand kdnne das Ergebnis einer objektiven Ausle-
gung der Ausschreibung nicht beeinflussen (BGH Urt. v. 13.3.2008 — VIl ZR 194/06).
Die Entscheidung ist richtig. Der BGH knipft an § 9 VOB/A a.F. an. Danach miissen
die Leistungen so genau ausgeschrieben werden, dass der Bieter die Preise sicher
kalkulieren kann. Der Rest der Entscheidung wird von den Umstanden des Falles
bestimmt. Wenn hier nur bei einem ganz bestimmten Verstandnis vom Inhalt der
Ausschreibung — luftseitige Baufreiheit wahrend der gesamten Dauer des Bauvorha-
bens - eine sichere Kalkulation moglich war, durfte der Bieter auch annehmen, dass
die Ausschreibung so gemeint war. Das kann aber im nachsten Fall schon wieder
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ganz anders zu beurteilen sein, wenn mehrere Auslegungsmaglichkeiten bestehen,
die jede fur sich durchaus kalkulierbar waren. Die Umstande des Einzelfalles sind al-
S0 genau zu prifen.

Zu begruBen ist, dass der BGH mit keinem Wort auf die unséagliche Rechtsprechung
mancher Obergerichte zum frivolen Bieter eingeht. Man kann nur hoffen, dass dieser
Unhold damit endgliltig seine ewige Ruhe gefunden hat. Die unterbliebene Nachfra-
ge des Bieters rechtfertigt es namlich nicht, von einer objektiven Auslegung der Aus-
schreibung abzusehen und den Bieter fir die Versaumnisse der ausschreibenden
Stelle haftbar zu machen.

5.3 Komplexe Bauablaufstorungen — Anforderungen an die Darlegungs- und
Beweislast bei Bauzeitverlangerungs- bzw. Mehrvergiitungsanspriichen

Die Rechtsprechung stellt insoweit sehr hohe, teilweise auch deutlich ibersetzte An-
forderungen. Das flihrt dazu, dass derartige Anspriche nur schwer durchzusetzen
und entsprechend leicht abzuwehren sind.

Dazu:

— BGH Urt. v. 21.3.2002 - VIl ZR 224/00: Zur konkreten Darlegung der Anspriiche ist
eine bauablaufbezogene Darstellung erforderlich. Allgemeine Hinweise zu den Fol-
gen verzégerter Planlieferung reichen nicht einmal fiir eine Schadensschétzung.

— BGH Urt. v. 24.2.2005 - VIl ZR 141/03 und 225/03: Erforderlich ist eine konkrete
bauablaufbezogene Darstellung der jeweiligen Behinderung und ihrer Folgen fiir
den Bauablauf. Grundlage dieser Darlegung muss eine liickenlose nachvollziehbare
Dokumentation des Bauablaufs sein, die im Regelfall baubegleitend zu erstellen ist.

— BGH Urt. v. 24.2.2005 — VIl ZR 141/03: Die Frage, ob eine Pflichtverletzung zu ei-
ner Behinderung gefiihrt hat, betrifft die haftungsbegriindende Kausalitdt. Dem AN
obliegt die volle Beweislast.

Aber auch:

— BGH Urt. v. 24.2.2005 — VIl ZR 225/03: AN muss darlegen und beweisen, dass er
behindert worden ist und die Behinderung die geltend gemachte Verzégerung ver-
ursacht hat. Die weiteren Folgen der Behinderung sind analog § 287 ZPO zu beur-
teilen. Hier ist eine einschétzende Bewertung durch den Tatrichter méglich. Das
gilt auch fir die Frage, inwieweit die nachgewiesene Behinderung zu einer Ver-
ldngerung der gesamten Bauzeit gefiihrt hat.

— BGH Urt. v. 14.1.1993 — VIl ZR 185/91: Bei beiderseitiger Verursachung darf das
Gericht die Anteile gemal3 § 287 ZPO schétzen.

Das bedeutet: Erforderlich ist immer eine genaue Dokumentation des Bauablaufs
(Bautagebuch, Tagesberichte, Behinderungsanzeigen, Korrespondenz, Terminplane,
Foto- oder Videodokumentation, ggf. Gutachten).

Ohne Dokumentation kein Geld! Damit ist es aber nicht getan. Diese Dokumentati-

on muss fir den Prozess aufbereitet werden. Das geht bei komplexen Bauablaufsto-
rungen in aller Regel nur durch baubetriebliche Gutachten.
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In der Praxis genligen die vorgelegten baubetrieblichen Gutachten nicht selten den
Anforderungen der Rechtsprechung nicht, etwa weil Stérungen nur einseitig ausge-
wertet werden und ein Soll’-Ablaufplan zugrunde gelegt wird, der mit dem tatsachli-
chen Bauablauf nichts mehr zu tun hat.

Dazu allerdings sehr apodiktisch:

OLG Kélin Urt. v. 28.1.2014 — 24 U 199/12, IBR 2014, 257:

,Die Ermittlung eines Bauzeitverldngerungsanspruchs durch die theoretische Fort-
schreibung des Bauablaufs aufgrund von verschiedenen Einzelstérungssachverhal-
ten genligt nicht den Anforderungen einer konkreten bauablaufbezogenen Darstel-
lung.

Der Auftragnehmer muss nachweisen, dass die Bauzeit mit den kalkulierten Mitteln
bei ungestértem Bauablauf eingehalten worden wére, er selbst im Zeitpunkt seiner
Behinderung leistungsbereit war, keine von ihm selbst verursachten Verzégerungen
vorlagen und keine Umstédnde gegeben waren, die gegen eine Behinderung spre-
chen, z.B. in Form der Umstellung von Bauabldufen oder Inanspruchnahme von Puf-
ferzeiten. Hierbei handelt es sich um Fragen des Haftungsgrunds, die einer Schét-
zung nicht zugénglich sind.*”

Ob der AN zu all diesen Fragen von sich aus — also ohne substantiierten Vortrag der
Gegenseite — vortragen muss und ob er alle diese Behauptungen — ohne Ruicksicht
auf die prozessuale Reaktion der Gegenseite — nachweisen muss, ist aber zweifel-
haft. Fir den Anwalt des AG sind diese Leitsatze aber ein Segen. Er wird sie sorgfal-
tig in seinem Giftschrank aufbewahren.

ARCHITEKTENRECHT

Hier gibt es eine Reihe neuer Entscheidungen, in denen der Umfang der Vertrags-
pflichten des Architekten und seine Haftung fur Verletzungen dieser Pflichten weiter
geklart werden.

1 Die Haftung des Architekten
Dazu gibt es mehrere neue Entscheidungen.

BGH Urt. v. 20.12.2012 - VIl ZR 209/11:

,Die Planung des Architekten fiir einen Bautrdger ist ungeachtet der mit diesem ge-
troffenen Vereinbarung, Trennwénde einschalig zu planen, mangelhaft, wenn sie den
von den Vertragsparteien vorausgesetzten Zweck nicht erfillt, eine mangelfreie Ver-
dulBerung des so errichteten Bauwerks an die Erwerber zu erméglichen, weil diesen
eine zweischalige Ausfiihrung der Trennwénde geschuldet wird.

Den Bautréger trifft ein erhebliches Mitverschulden an dem durch Inanspruchnahme
durch die Erwerber wegen unzureichenden Schallschutzes entstandenen Schaden,
wenn er blind auf die rechtliche Annahme des Architekten vertraut hat, Reihenhduser
missten keine doppelschalige Ausfiihrung haben, wenn sie als ,senkrecht geteilte
Wohneinheiten*” verkauft wiirden.“
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Der Architekt schuldet ein mangelfreies und funktionsfahiges Werk. Ist bei Reihen-
hausern eine doppelschalige Ausfiihrung der Trennwande erforderlich, kann er sich
dem nicht dadurch entziehen, dass er die Reihenhduser in ,senkrecht geteilte
Wohneinheiten* umbenennt. Dieses Vorgehen hat der BGH fiir so abstrus gehalten,
dass er dem Auftraggeber ein erhebliches Mitverschulden zugerechnet hat, zu
Recht.

BGH Urt. v. 20.6.2013 - VIl ZR 4/12 — (Abbruch der Steilkiiste):

,Der mit der Grundlagenermittlung beauftragte Architekt muss mit dem Auftraggeber
erértern, ob dieser trotz ihm bekannter risikoreicher Bodenverhéltnisse — hier: unzu-
reichende Standsicherheit des Bauvorhabens wegen der Lage an einem abbruchge-
féhrdeten Steilhang — an dem Bauvorhaben festhalten will.

Unterléasst der Architekt die gebotene Erérterung, ist er beweispflichtig dafiir, dass
der Auftraggeber an dem Bauvorhaben festgehalten hétte, wenn ihm die Gefdhrdung
in ihrer ganzen Tragweite bewusst gemacht worden wére.

Diese Grundsétze gelten auch fiir den Tragwerksplaner, weil auch er im Rahmen der
von ihm vertraglich iibernommenen Grundlagenermittlung standortbezogene Einfliis-
se unter Beriicksichtigung der Bodenverhéltnisse in Zusammenarbeit mit dem Auf-
traggeber kldren muss.

Muss sich dem Auftraggeber aufgrund eigener Kenntnis tatsdchlicher Umstédnde auf-
dréngen, dass die Planung des Architekten sowie die Statik des Tragwerksplaners
eine bestimmte Gefahrenlage in Kauf nehmen, verstol3t der Auftraggeber regelméafig
gegen die in seinem Interesse bestehende Obliegenheit, sich selbst vor Schaden zu
bewahren, wenn er die Augen vor der Gefahrenlage verschlie3t und das Bauvorha-
ben durchfiihrt.”

Das bedeutet: Je riskanter das Vorhaben ist, umso eindringlicher muss der Architekt
den Auftraggeber aufklaren und warnen. Wenn dieser allerdings sehenden Auges die
Risiken in Kauf nimmt, trifft ihn zumindest ein erhebliches Mitverschulden.

BGH Urt. v. 15.5.2013 - VIl ZR 257/11:

,Die von einem Tragwerksplaner fiir ein Geb&dude erstellte Statik ist mangelhaft,
wenn sie den vereinbarten Zweck, die Standfestigkeit des Gebdudes unter Bertick-
sichtigung des Baugrundes und seiner Tragfédhigkeit zu gewéhrleisten, nicht erflillt,
weil sie die nach den konkreten Boden- und Grundwasserverhéltnissen erforderli-
chen MalBnahmen nicht vorsieht.

Den Auftraggeber trifft grundsétzlich die Obliegenheit, dem Tragwerksplaner die fiir
die mangelfreie Erstellung der Statik erforderlichen Angaben zu den Boden- und
Grundwasserverhéltnissen zu machen. Hat er unzutreffende Angaben gemacht und
ist deshalb die Statik mangelhaft, trifft den Auftraggeber fiir einen daraus entstehen-
den Schaden eine Mithaftung wegen Verschuldens gegen sich selbst.

Hat der vom Auftraggeber beauftragte planende Architekt die unzutreffenden Anga-
ben gemacht, muss sich der Auftraggeber dessen Verschulden gemal3 §§ 254, 278
BGB zurechnen lassen.”

Eine hochinteressante Entscheidung. Der BGH hat bereits in seinem ,Glasfassaden-
urteil* vom 27.11.2008 — VIl ZR 206/06 — entschieden, dass den Auftraggeber in sei-
nem Vertragsverhaltnis zum bauaufsichtsfiihrenden Architekten regelmaRig die Ob-
liegenheit trifft, diesem einwandfreie Plane zur Verfiigung zu stellen. Uberlasst er ihm
fehlerhafte Plane, verletzt er diese ihn treffende Obliegenheit mit der Folge, dass er
sich nach §§ 254 Abs. 2 Satz 2, 278 BGB ein Mitverschulden zurechnen lassen
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muss. Nichts anderes gilt nach Auffassung des BGH, wenn der Auftraggeber dem
Tragwerksplaner durch den von ihm beauftragten Architekten Plane und Unterlagen
zu den Boden- und Grundwasserverhaltnissen uberlasst oder dazu sonstige Anga-
ben macht, die den tatsachlichen Verhaltnissen nicht entsprechen.

Die Rechtsprechung ist richtig und konsequent, lasst sich aber auch noch auf eine
Reihe anderer Fallkonstellationen tbertragen. Hier kommt noch einiges auf uns zu.

OLG Brandenburg Urt. v. 28.3.2013 — 12 U 96/12 — (Innenverhéltnis zwischen
planendem und bauaufsichtsfiihrendem Architekten):

,Es ist Aufgabe des bauaufsichtsfiihrenden Architekten, fiir eine mangelfreie Reali-
sierung des Bauvorhabens zu sorgen. Hierzu gehért die Uberpriifung der Pléne da-
hingehend, ob auf ihrer Grundlage eine mangelfreie Errichtung des Bauwerks mog-
lich ist. Bei der Umsetzung der Planung hat der bauaufsichtsfiihrende Architekt die
Ubereinstimmung der Pléne mit den technischen und sonstigen Vorschriften zu prii-
fen.

Im Innenverhéltnis ist deshalb der bauaufsichtsfiihrende Architekt gegeniiber dem
Planer zum Schadensausgleich verpflichtet.”

Die Entscheidung betrifft das Innenverhaltnis zwischen dem planenden und dem
bauaufsichtsfiihrenden Architekten. Ob die véllige Freistellung des fehlerhaft planen-
den Architekten im Innenverhaltnis wirklich richtig ist, erscheint mir aber zweifelhaft.

OLG Diisseldorf Urt. v. 25.10.2012 — I-5 U 162/11 — (Verhéltnis Fachplaner — Ob-
jektplaner):

»Im Rahmen der Ausfiihrungsplanung ist ein stetiger Austausch zwischen Objekitpla-
ner und Fachplaner erforderlich.

Der Fachplaner hat als Spezialist die fachspezifischen Gefahren der von ihm geplan-
ten Einrichtungen abzuschétzen und ihnen durch gezielte MalBnahmen entgegen zu
wirken. Hierzu hat er die Ausfiihrungsplédne des Architekten kritisch im Hinblick auf
seine fachspezifischen Anforderungen zu bewerten und darauf zu achten, dass diese
Anforderungen beriicksichtigt werden. Der Objektplaner hat seinerseits die Fachleis-
tungen zu koordinieren und in seine Planung zu integrieren.

Fachplaner und Objektplaner haften fiir Planungsfehler als Gesamtschuldner, weil ihr
Zusammenwirken notwendig ist, um die Grundlage fiir die Ausfiihrung des Bauwerks
zu schaffen.”

2 Sonderfall: Baukosteniiberschreitung
Auch hier gibt es eine Reihe neuer Entscheidungen:

OLG Diisseldorf Urt. v. 23.10.2012 - I-21 U 155/11:

,Die Regelung in einem Architektenvertrag, nach der der Architekt das Baukosten-
budget des Bauherrn zu beachten und die kalkulierten Kosten unbedingt einzuhalten
hat, stellt keine Baukostengarantie dar.

Gelingt es dem Architekten nicht, das Baukostenbudget einzuhalten, haftet er nur,
wenn ihm eine Pflichtverletzung vorzuwerfen ist. Das ist grundsétzlich dann nicht der
Fall, wenn die Nichteinhaltung des Budgets auf Sonder- oder Anderungswiinsche
des Bauherrn zuriickzufiihren ist.
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Jedoch ist der Architekt unter Umstdnden gehalten, bei verteuernden Sonder- und
Anderungswiinschen (iber anfallende Mehrkosten und die Uberschreitung der bishe-
rigen Kotenermittlung aufzuklédren. Das ist allerdings dann nicht der Fall, wenn der
Bauherr Qualitdtsverbesserungen gegeniiber dem bisherigen Ausbauzustand
wiinscht.”

BGH Beschl. v. 7.2.2013 - VIl ZR 3/12:

,Ein Schadensersatzanspruch gegen den Architekten wegen Verletzung seiner Ver-
tragspflichten kommt in Betracht, wenn er den Auftraggeber unzutreffend (iber die
voraussichtlichen Baukosten beré&t.“

In dieser Entscheidung geht es ebenfalls um die Frage, ob die spater angefallenen
Mehrkosten von vornherein zu beriicksichtigen waren, oder ob sie durch Malnah-
men veranlasst worden sind, die erst spater von dem Auftraggeber getroffen worden
sind. Die Instanzgerichte hatten insoweit nicht unterschieden. Der BGH hat die Sa-
che daher zurilickverwiesen.

BGH Urt. v. 21.3.2013 - VIl ZR 230/11:

LDer Architekt verletzt regelméaf3ig seine Vertragspflichten, wenn er ohne verldssliche
Kenntnis von den wirtschaftlichen Méglichkeiten des privaten Auftraggebers die Pla-
nung eines Wohnhauses vornimmt.

Die vom Auftraggeber im Rahmen der Grundlagenermittlung dem Architekten ge-
geniiber zum Ausdruck gebrachten Kostenvorstellungen sind in dem Sinne verbind-
lich, dass sie vorbehaltlich einer Anderung den Planungsrahmen bestimmen und je-
denfalls dann regelmaf3ig zum Vertragsinhalt werden, wenn der Architekt ihnen nicht
widerspricht.

Diese Kostenvorstellungen sind auch dann beachtlich, wenn sie nicht eine genaue
Bausummenobergrenze enthalten, sondern nur Angaben zur ungefdhren Bausum-
me, mit denen ein Kostenrahmen abgesteckt wird.*”

Der BGH stellt hier hohe Anforderungen. Der Architekt muss danach bei einem priva-
ten Bauherrn schon im Rahmen der Grundlagenermittiung den wirtschaftlichen Rah-
men abstecken und ggf. zu diesem Zweck auch die Kostenvorstellungen des Bau-
herrn von sich aus erfragen. Er ist zu einer ,grundlichen Aufklarung® Uber die
Baukosten verpflichtet.
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BAUTRAGERRECHT

Eine auRerst fragwirdige BGH-Entscheidung, die in den Giftschrank eines jeden
Anwalts gehort:

BGH Urt. v. 27.9.2013 - V ZR 52/12:

LAuch bei finanzierten und beurkundungsbediirftigen Bautrdgervertrdgen kann der
Eingang der Annahmeerkldrung regelmégig innerhalb eines Zeitraums von 4 Wo-
chen erwartet werden (§ 147 Abs. 2 BGB; Fortfilhrung von Senat, Urteil vom
11.6.2010 - V ZR 85/09, NJW 2010, 2873).

Klauseln in AGB, nach denen der den Abschluss eines Bautrdgervertrags Antragen-
de an sein Angebot ldnger als drei Monate gebunden ist, sind mit § 308 Nr. 1 BGB
unvereinbar.”

BGH Urt. v. 17.1.2014 - V ZR 5/12:

~Eine vom Bautrdger vorformulierte Bindungsfrist, nach der der Erwerber an sein An-
gebot auf Abschluss eines Bautrédgervertrags fiir 6 Wochen oder ldnger gebunden
ist, lberschreitet die regelméflige gesetzliche Frist des § 147 Abs. 2 BGB von vier
Wochen wesentlich; sie ist nur dann nicht unangemessen lang im Sinne von § 308
Nr. 1 BGB, wenn der Verwender hierfiir ein schutzwiirdiges Interesse geltend ma-
chen kann, hinter dem das Interesse des Kunden am baldigen Wegfall der Bindung
zurtickstehen muss.“

Das hort sich harmlos an, hat aber schwerwiegende Folgen.

Zum Fall (Urteil vom 27.9.2013): Erwerber bietet am 17.8.2004 in den vom Bautrager
vorformulierten Bedingungen den Abschluss eines Bautragervertrages an, Annahme-
frist bis 31.12.2004. Bautrager nimmt am 18.10.2004 an. Kaufpreis wird gezahlt, Er-
werber eingetragen. 7 Jahre spéater (!) verlangt Erwerber die Riickabwicklung, da die
lange Annahmefrist unwirksam und die Annahme deshalb verspatet gewesen sei.

BGH ist dem gefolgt: Klausel tber die lange Annahmefrist (mehr als 3 Monate) sei
unwirksam; es gelte die gesetzliche Frist, die bei Annahme aber verstrichen gewesen
sei; das neue Angebot des Bautragers habe der Erwerber aber nicht angenommen,
weil es ihm gar nicht bewusst gewesen sei; keine Verwirkung, keine unzulassige
Rechtsaustibung.

Eine sehr fragwiirdige Rechtsprechung. Bei den Bautragern werden die Champag-
nerkorken geknallt haben. Erwerber, die nach 7 Jahren rickabwickeln wollen, wer-
den selten sein. Haufiger sind die Félle, in denen Erwerber Mangelanspriiche geltend
machen. In diesen Fallen wird der Bautrager sie dann mit der Frage erschrecken, ob
man sich denn Uberhaupt in einem wirksam zustande gekommenen Vertragsverhalt-
nis befinde. Das kann die Verhandlungen in eine ganz andere Bahn lenken.
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Zusammenfassung

Ich habe mich bemiiht, einige wichtige Gerichtsentscheidungen zu erlautern und inte-
ressante Tendenzen in der Rechtsprechung aufzuzeigen. Ich hoffe, dass ich Ihnen
allen — wo immer Sie auch in Bauvorhaben eingebunden sein mogen — damit bei
Ihrer praktischen Arbeit oder auch bei der rechtlichen Beurteilung aufgekommener
Streitfragen ein wenig weitergeholfen habe.

Jansen, Giinter
Vorsitzender Richter am OLG Hamm i.R.

Studium der Rechtswissenschaften

1975: Ernennung zum Richter
seit 1986: Richter am Oberlandesgericht Hamm
2000: Ernennung zum Vorsitzenden Richter am OLG, bis zur Pensionie-

rung Ende 2014 Vorsitzender des 21. Zivilsenats (Bausenat)
— Geschaftsfuhrendes Vorstandsmitglied des Deutschen Baugerichtstages
— Lehrbeauftragter an der Philipps-Universitat Marburg

— Mitherausgeber bzw. Mitautor am Beck’schen VOB-Kommentar, Beck'schen
Online-Kommentar zur VOB/B, Kniffka/Kommentar zum Bauvertragsrecht,
Leinemann Kommentar zur VOB/B

— Tatigkeit als Schiedsrichter, Schlichter und Referent.
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Keller fachgerecht abdichten
Nachtragliches Abdichten erdberlhrter Bauteile —
Das neue WTA-Merkblatt, Anderungen und Neuerungen

Thomas Platts

Kurzfassung

Die Beseitigung von Feuchteschaden stellt einen wesentlichen Anteil der MalRnah-
men in der Bauwerkserhaltung dar. Hierbei steht neben der reinen Bauwerkserhal-
tung auch die Schaffung neuer hochwertig genutzter, trockener Raumlichkeiten in
ehemals einfachen, feuchten Kellerrdumen im Focus. Damit diese Bauaufgabe ziel-
sicher gelingt, missen die notwendigen nachtraglichen AbdichtungsmaRnahmen
sorgfaltig geplant, ausgefihrt und Uberwacht werden. Fehlschlage in der Baupraxis
zeigen immer wieder, dass gerade in der Planung der nachtraglichen Abdichtung er-
hebliche Versdaumnisse bestehen, so dass schon vor dem ersten Spatenstich der
Grundstein fur eine unzureichende Ausfiihrung gelegt ist und das eigentliche Ziel der
Bauaufgabe nicht erreicht werden kann.

Eine wichtige Grundlage flr die fachgerechte Planung und Ausflihrung von nachtrag-
lichen Bauwerksabdichtungen stellt bereits seit vielen Jahren das WTA-Merkblatt 4-6
,Nachtragliches Abdichten erdberiihrter Bauteile” dar. Seit dem 1. Quartal 2014 liegt
das Merkblatt in einer aktualisierten Fassung vor. Hierin finden sich Neuerungen ge-
genlber der Vorgangerausgabe von 2005 in nahezu allen Kapiteln. So wird der Stel-
lenwert der Planung aufgewertet. Aber auch aktuelle Entwicklungen in den Ausflh-
rungen von Aullen- und Innenabdichtungen sowie den Injektionen werden durch
Aufnahme zusatzlicher Detailbeschreibungen (z. B. Flissigkunststoffe) berticksichtigt
bzw. Maflnahmen zur weiteren Qualitdtssicherung von Baustoffen und Bauweisen
(z. B. Innenabdichtungen mit Dichtungsschlammen) aufgenommen.

Der folgende Beitrag stellt nach einer Einleitung zum Thema nachtragliches Abdich-
ten die wesentlichen Anderungen und Neuerungen des neuen WTA-Merkblatts dar
und bewertet diese aus der Sicht eines Fachplaners und Bausachverstandigen.

1 Einleitung

Bis vor wenigen Jahrzehnten bestanden an den typischen Kellerraum in einem Alt-
bau nur sehr geringe Anforderungen. Man nutzte ihn zur Einlagerung von Kohlen oder
Kartoffeln. Dass diese Raume feucht und muffig waren und sich dartiber hinaus nicht
zur Aufbewahrung feuchteempfindlicher Giter eigneten war allgemein bekannt. In
jungerer Zeit steht in der Kellersanierung neben dem Erhalt alter Bausubstanz vor al-
lem die Schaffung neuer hochwertiger Wohn- und Nutzflachen im Vordergrund.
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Dies hat zur Folge, dass an den erdberihrten Wanden und der Sohle von Bauwer-
ken Abdichtungen erneuert oder haufig sogar erstmalig eingebaut werden.

Trotz der gestiegenen Anforderungen und den damit verbundenen Anderungen der
Bauweisen, werden Ausfiihrungen nachtraglich herzustellender erdberthrter Abdich-
tungen in Deutschland bislang nicht normativ geregelt. Vielmehr wurde in Verbindung
mit der aktuellen Neustrukturierung der Abdichtungsnormen die Thematk des Bau-
ens im Bestand entgegen anfanglicher Planungen zunachst wieder zuriickgestellt.
Zum Teil bestehen nicht einmal bauordnungsrechtliche Mindestanforderungen. Vor
diesem Hintergrund stellen insbesondere die Regelwerke der WTA (Wissenschaft-
lich-Technische Arbeitsgemeinschaft flir Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege
e. V.) einen wichtigen Beitrag zur Planung, Ausfiihrung und Beurteilung nachtraglich
herzustellender Abdichtungen dar.

Auch wenn die Anwendung von WTA-Merkblattern freiwillig ist, ihre verbindliche Be-
rlcksichtigung also der vertraglichen Vereinbarung bedarf, liefern sie den am Bau
Beteiligten abgesicherte Grundlagen, um das Ziel der Baumafinahme fachgerecht zu
erreichen.

Grundsatzlich werden in den Arbeitsgruppen der WTA die Regelwerke in klrzeren
Zeitabstanden als beim DIN auf Aktualitat gepriift und dem Stand der Technik ange-
passt. So liegt das hier betrachtete Merkblatt 4-6 seit Beginn der Arbeiten in 1994
nach 1999 und 2005 seit Januar 2014 bereits in der 3. Uberarbeitung als endgliltige
Fassung vor. (Zum Vergleich: Die fir den Neubau geltende Bauwerksabdichtungs-
norm DIN 18195 spiegelt in den Ausfuhrungsteilen 4 bis 6 in wesentlichen Teilen
noch den Stand der Techn k der Ausgabe 2000 wieder, da bislang hier nur redaktio-
nelle und produktspezifische Anpassungen vorgenommen wurden).

Dieser zeitliche Verzug, aber auch der unterschiedliche Umgang in den Gremien von
DIN und WTA mit neuen oder weiterentwickelten Bauweisen und die hieraus resultie-
renden Differenzen in den zulassigen Ausflihrungen nehmen Planer und Ausflihren-
de gleichermalien in die Pflicht, damit spater (in der Regel nach Fertigstellung) kein
Streit darliber entsteht, ob das Soll erreicht ist. Dies ist insbesondere dann der Fall,
wenn das Ziel und die Art der MaRnahme (Beschaffenheitsvereinbarung) nur unzu-
reichend oder sehr allgemein gultig beschrieben sind. Unbestimmte Formulierungen
wie ,Ausfiihrung nach DIN“ oder ,gemafR den anerkannten Regeln der Technik” ste-
cken bei vielen Bauherrn aber auch Juristen einen Erwartungshorizont ab, denen die
Durchfiihrung einer nachtraglichen Bauwerksabdichtung haufig nicht oder nur mit
sehr hohem Aufwand gerecht werden kann.

Das WTA-Merkblatt 4-6-14 ,Nachtragliches Abdichten erdberiihrter Bauteile® liefert in
der aktuellen Fassung eine Vielzahl von Anderungen und Neuerungen gegeniiber
der Vorgangerausgabe. So wird insbesondere der Stellenwert der Planung und der
Qualitatssicherung erhoht, aber auch Anpassungen an die praktischen Ausfihrungen
und Klarstellungen zu nach derzeitigem Wissensstand ungeeigneten Verfahren vor-
genommen. Im Folgenden werden die relevanten Anderungen in der Gliederung des
Merkblattes aufgezeigt und aus Sicht des Fachplaner und Bausachverstandigen be-
wertet.
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2 Planung

Mit dem WTA-Merkblatt 4-6-14 wird der Stellenwert der Planung im Rahmen der
Bauaufgabe gegeniiber der Vorgangerausgabe 4-6-05 aufgewertet. Dies machen be-
reits die Anderung der Kapiteltiberschrift Voruntersuchungen in den (ibergeordneten
Begriff Planung und der unmissverstandliche Hinweis, dass nachtragliche Abdich-
tungen generell zu planen sind deutlich. In WTA-Merkblatt 4-6-14, Abs. 2.1 heil’t es
weiter:

,Bestandteile der Planung sind:

Voruntersuchungen/ Ursachenanalysen,

— Festlegung der Abdichtungsziele,

Darstellung der Abdichtungsmal3nahme,

Ausweisung des Restrisikos,

Abschétzung des Zeitraumes bis zum Erreichen des Abdichtungserfolges.

Die Planung ist zu dokumentieren”,

Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass beim Fehlen einer Abdichtungsplanung
der Ausfihrende auch die Planungsverantwortung Gbernimmt. Hiermit geht ein er-
hebliches Haftungsrisiko einher, dem sich viele Ausfiihrende aber nach wie vor nicht
bewusst sind [PLATTS, 20054, S. 361 ff].

Alle vorstehenden Ausfihrungen dienen dazu, den Umfang, das Ziel und den An-
spruch der MaRnahme allen Beteiligten deutlich zu machen. Gerade die beiden letz-
ten Punkte (Restrisiko, Trocknungsdauer) sind von entscheidender Bedeutung, wenn
es darum geht, Haftungsrisiken von Planer und Ausfuhrendem auf ein Mindestmaf
zu beschranken.

Die Regelungen zu den notwendigen Vor-, Bauwerks- und Laboruntersuchungen
sowie zu Nutzungsanderungen in WTA-Merkblatt 4-6-14, Abs. 2.2 bis 2.4 umfassen
mit Ausnahme kleinerer redaktioneller Anderungen die bereits in der Vorgéngeraus-
gabe Abschnitt 2 unter der Gesamtuberschrift Voruntersuchungen zusammengefass-
ten Ausflihrungen.

Versaumnisse in den Voruntersuchungen sind eine wesentliche Ursache von Fehl-
schlagen in der Abdichtungssanierung. Das Merkblatt beschreibt daher detailliert
welche Randbedingungen im Einzelnen untersucht werden sollten bzw. welche
Kenntnisse sich der sachkundige Planer fir die Bauaufgabe prinzipiell verschaffen
soll. Dies liefert dem Fachplaner eine hinreichende Leitlinie fiir seine Vorgehenswei-
se zum Erreichen des Planungsziels, kann aber gleichermalien auch herangezogen
werden, um etwaige Versdumnisse in der Planung nachvollziehbar aufzuzeigen.

In WTA-Merkblatt 4-6-14, Abs. 2.5 Ausfiihrungsplanung finden sich in weiten Teilen
die Ausfuhrungen des WTA-Merkblatt 4-6-05, Abs. 3 Abdichtungskonzept, wobei das
Abdichtungskonzept nunmehr klarstellend nur als Bestandteil der Planung beschrie-
ben wird. Diese Anderung macht deutlich, dass auch die Planung einer nachtrégli-
chen Abdichtung generell alle Phasen einer Objektplanung durchlaufen sollte.
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Dennoch stellt das Abdichtungskonzept (welches Ublicherweise den Abschluss einer
Vorplanung dokumentiert) das Kernstiick der Planung der nachtraglichen Abdichtungs-
mafinahme dar. Es wird auf der Grundlage der Ergebnisse der Voruntersuchungen
erstellt und sollte in diesem Zusammenhang, bei Erfordernis mit Variantendarstellun-
gen, bereits alle notwendigen Angaben der vorstehenden Spiegelstrichaufzahlung
beinhalten. In Abb. 1 sind die Bestandteile eines Sanierungskonzeptes nochmals
grafisch zusammengefasst.

Hinsichtlich einer detaillierten Beschreibung fachgerechter Voruntersuchungen und
den Methoden der Feuchtediagnostik sowie allgemein der Sanierungsplanung bei
feuchte- und salzgeschadigtem Mauerwerk wird beispielhaft auf [PLATTS, 2008 und
2012], [BALAK, 2008], [BONK, 2008] oder [WEBER, 2012] verwiesen.
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3 Untergrund

Mit dem WTA-Merkblatt 4-6-14, Abs. 3 wurde dem in der Altbausanierung besonders
wichtigen Aspekt Untergrund ein neues, eigenes Kapitel hinzugefugt. Dies ist sehr zu
begruen, da unzureichende Untergrundvorbereitung eine der haufigsten Ursachen
fur Schaden an nachtraglich ausgefuhrten Abdichtungen darstellen, wie die nachfol-
genden Abb. 2 bis 5 am Beispiel einer kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschich-
tung (KMB) zeigen.

Abb. 2: unverputzte,
erdberihrte Kellerau-
Renwand mit Abdich-
tung KMB, fehlender
Bitumenvoranstrich

Abb. 3: Schmutz und
lose Bestandteile an
der Haftseite der KMB
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Abb. 4: nicht vorberei-
tetes, absandendes
Fugennetz

Abb. 5: unzulassige
Schichtdickenreduzie-
rung infolge nicht
ausgeglichenem Ver-
satz der Steinkanten
[PLATTS, 2005b,

S. 186]

W
{

Die Ausfuhrungen zum Untergrund umfassen grundsatzlich alle im Merkblatt geregel-
ten Stoffe sowohl als AuRen- als auch als Innenabdichtung. Hierbei decken sich die
Anforderungen (Reinigung, Ausgleich von Unebenheiten, SchlieRen von Ausbriichen
und Rissen, Fasen von AuRenecken und Anlegen von Hohlkehlen an Innenecken
etc.) mit den Erfordernissen anderer Technischer Regelwerke wie DIN 18195, 2009-
2011 oder den Richtlinien der Deutschen Bauchemie, wie beispielsweise Deutsche
Bauchemie, 2010.

Da beim Bauen im Bestand haufig uber Jahrzehnte Feuchtebelastung auf die abzu-
dichtenden Wande einwirkte und diese daher bis zur Wassersattigung durchfeuchtet
sein konnen, sei an dieser Stelle noch mal ausdricklich auf folgende Aspekte der
Untergrundvorbereitung hingewiesen:
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— Muss mit riickwartiger Durchfeuchtung der Abdichtung aus dem Untergrund ge-
rechnet werden, sind vor Aufbringen der eigentlichen Abdichtung systemvertragli-
che Zwischenabdichtungen, z. B. aus mineralischen Dichtungsschlammen (MDS)
aufzutragen, um eine fachgerechte Applikation und/oder Austrocknung des eigent-
lichen Abdichtungsstoffes zu gewahrleisten. Hiervon ist im Sohlen-Wand-Anschluss
bzw. im Fundamentbereich immer auszugehen.

— Der nach Angaben des Herstellers maximal zuldssige Feuchtegehalt des Abdich-
tungsuntergrundes ist einzuhalten. Eventuell bestehende Einschrankungen in Hin-
blick auf Tauwasserbildungen auf dem Untergrund sind zu beachten.

— Teerhaltige Altabdichtungen missen generell entfernt und fachgerecht entsorgt
werden (Hinweis: Die Prifung, ob teerhaltige Altabdichtungen vorhanden sind, ist
im Rahmen der Voruntersuchungen durchzufihren).

4 AuBenabdichtung

Gegenuber den bisherigen Regelungen nach WTA-Merkblatt 4-6-05wurde die Aus-
fihrung von AuRenabdichtungen an den technischen Fortschritt weiter angepasst
bzw. prazisiert. Die grundsatzliche Ausbildung einer nachtraglichen AufRlenabdich-
tung zeigt Abb. 6.

Im WTA-Merkblatt 4-6-14 heillt es wortlich:

A AulBenabdichtung

4.1 Verfahrensbeschreibung

[...] Die beschriebenen Verfahren sind in der nachtréglichen Bauwerksabdichtung
allgemein gebréuchlich und haben sich in der Praxis langjéhrig bewéhrt. [...]

4.2 Stoffe

Fir die nachtragliche Abdichtung der freigelegten Bauteile eignen sich alle in DIN
18195-2 aufgefiihrten Stoffe, wie z. B. ...

— Kunststoffmodifzierte Bitumendickbeschichtungen (KMB)

— Nicht rissiiberbriickende mineralische Dichtungsschlémmen (starre MDS)

— Risstiberbriickende mineralische Dichtungsschldammen (flexible MDS)

— Bitumen- und Polymerbitumenbahnen

— Kunststoff- und Elastomerbahnen

— Fliissigkunststoffe (FLK)“

Neben den gangigen Abdichtungsstoffen nach DIN 18195 fir den erdberihrten Be-
reich sowie den mineralischen und flexiblen Dichtungsschlammen (MDS), die bereits
im WTA-Merkblatt 4-6-05 enthalten waren, wurden nunmehr also auch Flissigkunst-
stoffe (FLK) explizit als AbdichtungsmaRnahme im erdberthrten Bereich mit aufge-
fihrt und auch wasserundurchlassige Betone bei den zu verwendenden
Abdichtungsstoffen mit benannt.

Allerdings bestehen die Regelungen zum WU-Beton im WTA-Merkblatt 4-6-14, Ab-
schnitt 4.4.2.3 lediglich aus einem Verweis auf die WU-Richtlinie 2003, so dass von
Regelungen, die Uber das bloRe Zulassen einer WU-Beton-Konstruktion auch als
nachtragliche Abdichtungsmafnahme nicht gesprochen werden kann.
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Dichtungsschlamme
als Sockelabdichtung

hautférmige

Dichtungsschlamme

(z.B. Injektion)

] AN als Schutz gegen
Aulenabdichtung 423 l ruckwartige Feuchte
nach DIN 18195-4 i 'l (bei Erfordemis vollflachig)
Perimeterdémmung _ Fugensanierung / Kratz-
Dranelement mit y spachtelung oder Aus-
Filter - : gleichsputz

: I Mauerwerk

e lI Querschnittsabdichtung
-
Y

"Fundamem / Sohle

!

Abb. 6: Nachtragliche AuBenabdichtung bei Beanspruchung durch aufstauendes Sickerwasser in
Verbindung mit einer Dranung nach DIN 4095
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Abb. 7: Nachtragiiche
AuBenabdichtung bej
Beanspruchung durch
aufstauendes Sicker-
wasser in Verbindung
mit einer Dranung
nach DIN 4095 (Bau-
tenstand)

Abb. 8: Anschiuss ei-
nes nachtraglich ge-
setzten Liftungs-
schachtes mittels
FLK an eine Bestand-
abdichtung aus Bitu-
menbahnen im
Bereich einer erd-
iberschiitteten Decke
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Far FLK werden im WTA-Merkblatt 4-6-14, Abschnitt 4.4.2.5 grundséatzliche Vorga-
ben zur Verarbeitung gemacht. Wichtig ist hier vor allem, dass es sich grundsatzlich
um mindestens zweilagig vollflachig vliesarmierte Systeme handeln muss. Am Markt
ebenfalls erhaltliche nicht armierte FLK stellen damit keine fachgerechte Abdichtung
im Sinne der WTA dar. Es handelt sich bei den vliesarmierten Systemen vielfach um
die gleichen Produkte, wie sie seit Jahren erfolgreich im Dachbereich eingesetzt
werden. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die Europaisch-Technischen-
Zulassungen (ETA) der FLK den erdberihrten Bereich nicht mit einschlieRen. Sollen
FLK im Erdreich verwendet werden, muss die Verwendbarkeit Gber ein allgemeines
bauaufsichtliches Priifzeugnis (abP) entsprechend Bauregelliste A, Teil 2, Nr. 2.51
nachgewiesen werden.

Besonders hervorgehoben wird der Einsatz von FLK im WTA-Merkblatt 4-6-14, Ab-
schnitt 4.5.5 zum partiellen Anschluss der Abdichtung an in der Abdichtungsebene
liegende Durchdringungen, wie z. B. Rohre, Kanéle, Kabel etc. (beispielhaft in Abb. 8).
Bei Anschliissen an systemvertragliche Fremdmaterialien ist eine Uberlappungsbrei-
te von mindestens 10 cm auszufiihren. Hierbei wird der Anwendungsbereich der FLK
angegeben fir

— ,Nichtdriickendes Wasser,
— Aufstauendes Sickerwasser,
— Driickendes Wasser".

Eine Durchdringung auch bei hdherer Beanspruchung ,nur® Uber einen adhasiven
Anschluss mit Flissigkunststoffen herzustellen, vereinfacht den Bauablauf erheblich
und wird in den meisten Fallen damit auch die Kosten fir Durchdringungsanschlisse
reduzieren. Doch selbst wenn eine entsprechende Ausfiihrung nunmehr im WTA-
Merkblatt 4-6-14, Abschnitt 4.5.5 geregelt wird, stellt der Anschluss mit FLK nach
Ansicht des Autors keine technisch gleichwertige Losung zu einer Ausfiihrung mit
Los-Festflansch-Konstruktionen und Ringraumdichtungen dar.

Es wird deshalb empfohlen, im Einzelfall abzuwagen, ob ein Anschluss mit FLK unter
den jeweiligen Einbaubedingungen in Betracht kommen kann. Hierbei sind neben der
anstehenden Wasserbeanspruchung unbedingt auch etwaige Folgen von Feuchte-
schaden in den angrenzenden Raumen und die mdgliche Zugéanglichkeit flr eine
spatere Sanierung in die Entscheidung einzubeziehen. Generell bleibt abzuwarten,
ob sich diese Anderung und Anpassung des Einsatzes von Fliissigkunststoffen
allgemein bei den fachlich Beteiligten durchsetzt. Hinsichtlich der Anwendung von
Flussigkunststoffen im Bereich erdberihrter Bauteile wird dartiber hinaus auf [PLATTS,
2013] verwiesen.

Im WTA-Merkblatt 4-6-14, Abschnitt 4.4.2.2 wird, wie oben bereits ausgefuhrt, auch
die Verwendung von mineralischen Dichtungsschidammen (MDS) auf der Auflenseite
beschrieben. Mit Bezug auf die Richtlinien der Deutschen Bauchemie [Deutsche
Bauchemie, 2002], [Deutsche Bauchemie, 2006] ist die Anwendung von MDS fiir alle
Lastfélle der DIN 18195 vorgesehen. (Hinweis: Mit der Ausgabe 2009 der DIN
18195-2 (Stoffe) und -7 (Abdichtungen gegen von innen driickendes Wasser) wurden
Dichtungsschlammen erstmalig in einer Abdichtungsnorm berlcksichtigt. Die in DIN
18195 bislang geregelten Anwendungen von Dichtungsschlammen beziehen sich
aber nicht auf die AuRenabdichtung.
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Die Wirksamkeit von Dichtungsschldammen basiert auf dem wasserundurchléssigen
Geflige des Zementsteins. Die gegenlber normalem Trockenmortel verbesserte
Wasserundurchlassigkeit ist analog zum WU-Beton auf die Auswahl glinstiger Siebli-
nien zur Erzielung eines geringen Porenvolumens, den Zementgehalt und einen ge-
ringen Wasserzementwert zuriickzufiihren. Durch Zugabe von quellenden Zuschla-
gen kann die Wirksamkeit weiter verbessert werden.

Starre Dichtungsschlamme kénnen nach einer hinreichenden Vorbereitung des Un-
tergrundes, die der anderer Abdichtungsstoffe vergleichbar ist, direkt auf den tragen-
den Baukorper aufgetragen werden. Sie harten auch auf feuchten Untergriinden und
sind einfach zu verarbeiten, wenn sich auch die Herstellung definierter gleichmafiger
Schichtdicken in der Praxis immer wieder als problematisch erweist.

Aufgrund ihrer materialbedingten Sprodheit sind starre Dichtungsschlamme nicht ge-
eignet, auch nur geringe Bewegungen des Untergrundes schadfrei zu Uberbriicken.
Sie dirfen daher nur auf Untergriinden eingesetzt werden, fir die Bewegungen aus-
geschlossen werden kdnnen.

Insbesondere die Eignung von Dichtungsschlammen als gleichwertige Abdichtungs-
mafnahme zu Bitumenwerkstoffen ist unter Fachleuten durchaus umstritten. Gleich-
zeitig suggeriert die Darstellung im WTA-Merkblatt 4-6-14 jedoch eine Gleichwertig-
keit zu den nach DIN 18195 vorgesehenen Stoffen. Nach Ansicht des Autors sollte
nicht zuletzt vor dem Hintergrund der bestehenden Kontroversen und des héheren
erreichbaren Sicherheitsniveaus bitumindsen Abdichtungsstoffen der Vorzug gege-
ben werden, wenn man sich dazu entschieden hat, die erdberiihrten AuRenwénde
freizulegen, um eine neue vollflachige Abdichtung von auflen aufzutragen. Da die
Anwendung von MDS fir den erdberthrten Aufdenbereich derzeit nicht abschliefend
geregelt ist, sollten Planer und Ausfiihrende mit dem Auftraggeber immer eine privat-
rechtliche Vereinbarung treffen, die auf diese Problematiken ausreichend hinweist,
um spatere Auseinandersetzungen Uber geschuldete Leistungen zu vermeiden.

Technisch und gestalterisch sinnvoll ist der Einsatz von Dichtungsschlammen im
Spritzwasserbereich, wenn die Bauwerksabdichtung in Hohe der Gelandeoberkante
enden soll (vergleiche auch Abb. 6). Auch hierzu finden sich im WTA-Merkblatt 4-6-
14, Abschnitt 4.7.4 erganzende Ausfiihrungen.

Ebenfalls neu hinzugekommen ist in Abschnitt 4.5.1 der Anschluss von Lichtschach-
ten an die nachtragliche Bauwerksabdichtung. Hiernach soll die Abdichtung mindes-
tens 15 cm auf die vorbereitete Seite des Lichtschachtes o. A. gefiihrt werden, wenn
dieser nicht Uber eine systemeigene Dichtung verfugt. Um die Wandoberflache im
Inneren des Lichtschachtes beispielsweise vor Spritzwasser durch von oben eindrin-
gendes Niederschlagswasser zu schiitzen, wird weiter empfohlen, diese wie einen
Socke bereich zu schitzen bzw. abzudichten (siehe oben).

Bauwerksabdichtungen sollen das Bauwerk nach Moglichkeit wannenartig umschlie-
Ren. Bei Beanspruchung durch nichtstauendes Sickerwasser genugt auch eine Her-
anfilhrung an eine Horizontalsperre gegen kapillar aufsteigende Feuchte (siehe Abb.
6). Bei nachtraglicher Herstellung der Horizontalsperre wird entweder auf Injektions-
verfahren oder mechanisch eingebrachte Verfahren zurtickgegriffen (die nicht Ge-
genstand des WTA-Merkblattes 4-6-14 sind, sondern in anderen Merkblattern der
WTA geregelt werden).
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Darliber hinaus gibt es noch die elektrophysikalischen Verfahren, die aufgrund ihrer
deutlich geringeren Eingriffe in Bausubstanz und den damit verbundenen geringeren
Herstellkosten fir manch sparsamen Bauherrn interessant erscheinen. Obwohl die
Verfahren in Fachkreisen umstritten sind, wurden sie aber dennoch in das Regelwerk
in Abschnitt 4.7.3 mit aufgenommen und bewertet. Das Fazit zu den elektrophysikali-
schen Verfahren gemal WTA-Merkblatt 4-6-14, Abs. 4.7.3 lautet:

,Der Einsatz von aktiven®“ [...] und ,passiven Verfahren zur Mauerentfeuchtung wird
durch die WTA nicht empfohlen.”

Die klare, wenngleich negative Empfehlung des Merkblatts in Hinblick auf die Eig-
nung und Wirksamkeit elektrophys kalischer Verfahren ist aus Sicht des Planers und
Sachverstandigen ausdriicklich zu begriien, da sie etwaig im Planungs- oder Gut-
achtenprozess vorzunehmende Einschatzungen auf eine breitere Basis stellt.

5 Innenabdichtung

Innenabdichtungssysteme im Sinne der Regelungen des WTA-Merkblattes 4-6-14
sind nachtraglich auf der wasserabgewandten Seite aufgebrachte Abdichtungen im
Wand- und Sohlenbereich, die vorzugsweise mit mineralischen Dichtungsschlam-
men, gegebenenfalls in Verbindung mit Konstruktionen aus Beton mit hohem Was-
sereindringwiderstand, hergestellt werden.

Neben umfanglichen redaktionellen Anpassungen sind in Hinblick auf nachtragliche
Innenabdichtungen insbesondere folgende Anderungen und Neuerungen von Inte-
resse. Im WTA-Merkblatt 4-6-14, Abs. 5.1 Verfahrensbeschreibung heilt es:

L~Sofern eine vertikale AulBenabdichtung technisch oder wirtschaftlich nicht umsetzbar
oder vertretbar ist [...] kann eine Innenabdichtung gemaR [...] hergestellt werden. [...]

5.2 Stoffe [...] Grundsétzlich diirfen nur normenkonforme Abdichtungssysteme oder
Stoffe eingesetzt werden, deren Eignung als Innenabdichtungssystem (ber ein all-
gemein bauaufsichtliches Priifzeugnis (AbP) nachgewiesen ist und die zusétzlich ei-
nen WTA-Eignungsnachweis flir die Anwendung zur nachtréglichen Innenabdichtung
gemal3 Abschnitt 5.4.3 besitzen.”

Hier hat offensichtlich gegenliber der Vorgangerausgabe WTA-Merkblatt 4-6-05,
Abs. 5.1 ein deutliches Umdenken in der Bewertung von Innenabdichtungssystemen
stattgefunden. Insbesondere durch den Wegfall der Passagen

Ldie [...] beschriebenen Innenabdichtungen” sind ,allgemein gebréuchlich und haben
sich langjéhrig in der Praxis bewdhrt und entsprechen den allgemeinen anerkannten
Regeln der Technik.” und

,Sachgerechte nachtrégliche Innenabdichtungen erfiillen die der Abdichtung in
gleichwertiger Weise wie sachgerechte nachtrdgliche AulBenabdichtungen”

bei gleichzeitiger weiterer Spezifizierung der Anforderungen an Stoffe und Ausfiih-

rung sollte in Fachkreisen nunmehr ein breiter Konsens lber die Ausfiihrung von In-
nenabdichtungen erzie bar sein.
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Des Weiteren wird im WTA-Merkblatt 4-6-14, Abs. 5.1 erstmalig eine Beschrankung
der Anwendung von ,einfachen” Innenabdichtungssystemen vorgenommen, wobei
die Grundungstiefe des abzudichtenden Bauteils maximal 3,00 m betragen darf. Bei
Grundungstiefen > 3,00 m sind Sonderlésungen zu planen.

Mauerwerk
Werksteinsockel

OK Geldnde
Querschnittsabdichtung
(Injektion)

Spritzbewurf
Sanierputz WTA
Dichtungsschlamme (MDS)

Ausgleichsputz / Fugen schlieen,
ggf. Kratzspachtelung

g Abb. 9: Nachtragliche
—WU-Betonkonstruktion Innenabdichtung mit
Anschluss an einen
Innentrog aus Beton
mit hohem Wasserein-
dringwiderstand fir ein
Bauwerk in stark
durchlassigen Boden
in Hohe des Bemes-
sungswasserstandes

215¢cm

Abb. 10: Vorbereitung
einer Wandfiache zur
Aufnahme einer nach-
traglichen Innenab-
dichtung mit partieller
Reparatur des Fugen-
netzes sowie Injektion
gegen kapillar aufstei-
gende Feuchte am
Wandkopf
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Auch Innenabdichtungssysteme sollen ein Bauwerk wannenartig umschlieRen. Dies
kann zum Beispiel durch den Anschluss an WU-Beton-Bodenplatten oder —Innen-
troge erfolgen. Hierbei sollen sich Innenabdichtung und WU-Beton-Bauteil um min-
destens 15 cm uberlappen. Die grundsatzliche Ausbildung einer nachtraglichen
Innenabdichtung mit Anschluss an einen WU-Beton-Innentrog oberha b des Grund-
wassers zeigt Abb. 9. In Abb. 10 ist eine durch Strahlen vorbereitete Mauerwerksfla-
che mit nachtraglich eingebrachter Horizontalsperre gegen Kkapillar aufsteigende
Feuchte am Wandkopf dargestellt.

Eine weitere Anderung/Prazisierung findet sich hinsichtlich des Uberganges zu
Querwanden. Hier wird im WTA-Merkblatt 4-6-14, Abs. 5.3.2 nunmehr fur die Lastfal-
le aufstauendes Sickerwasser und driickendes Wasser gefordert, die Querwand ab-
zutrennen und nach Durchfuhrung des Innenabdichtungssystems den Ubergangsbe-
reich wieder zu verschlieRen (Abb. 11). Die nach WTA-Merkblatt 4-6-14, Abs. 5.3.2
ebenfalls zulassige Herstellung eines Ubergangs durch vertikal eingebrachte Injekti-
onsmalnahmen (Abb. 12) wird auf die Anwendung im Lastfall Bodenfeuchte und
nichtstauendes Sickerwasser beschrankt bzw. ist als Sonderlosung separat zu pla-
nen. Diese Unterscheidungen gab es in der Vorgangerausgabe von 2005 noch nicht.

Flachenabdichtung
L mit mineralischer

Dichtungsschlamme
(MDS)

Abb. 11: Innenabdich-
tung mit mineralischer
Dichtungsschiamme
im Bereich einbinden-
der Querwande fir
den Lastfall aufstau-
Abgetrennter und nach Ausbildung der endes Sickerwasser
Innenabdichtung wieder verschlossener und Druckwasser
glz;&z:‘ggbﬂemh zu einer einbindenden durch Abtrennen der

Querwand [WTA-
Merkblatt 4-6-14,
2014, Abb. 5]

Ebenfalls neu ist die Einfuhrung eines weiterfuhrenden  Eignungsnachweis von In-
nenabdichtungssystemen gemal WTA-Prufung®. Damit wird nach den Sanierputzen
und Injektionsstoffen fur eine weitere Produktgruppe eine WTA-Prifung eingefuhrt.
Im Rahmen der Prufung wird das Abdichtungssystem einer riuckseitigen Wasserbe-
anspruchung ausgesetzt. Die Hohe des Prifdrucks und die Versuchsdauer ist ab-
hangig von der Beanspruchungsklasse (Lastfall in Anlehnung an DIN 18195), in der
das System eingesetzt werden soll (vgl. Tab. 1).
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Flachenabdichtung mit
mineralischer Dichtungs-
schlamme (MDS)

Abb. 12: Innenabdich-
tung mit mineralischer
Dichtungsschiamme
im Bereich einbinden-
der Querwande durch
Injektion fiir den Last-
fall nichtstauendes Si-
ckerwasser [WTA-
Merkblatt 4-6-14,
2014, Abb. 5]

Beanspruchungsklasse Prifdruck Prifdauer Verwendbarkeitsbereich *
1 | Bodenfeuchte und nicht 0,5mWwWS 14 Tage 20 cm Wassersaule
Stauendes Sickerwasser (0,05 bar) (0,02 bar)
2 | Driickendes Wasser 7,5mWS 28 Tage 300 cm Wassersaule**
(0,75 bar (0,3 bar)

dividiert durch 2,5

*  Der Verwendbarkeitsbereich ergibt sich aus dem Priifdruck, bei dem die Priifung bestanden wurde,

** entspricht maximaler Griindungstiefe von 3,00 m fiir das Regelsystem

Tab. 1. WTA-Verwendbarkeitsnachweis von Innenabdichtungssystemen in Abhangigkeit von Priif-
druck und Beanspruchungsklasse [WTA-Merkblatt 4-6-14, 2014, Tabelle 7]

Mit den Eignungsnachweisen von Innenabdichtungssystemen wird Planern, Ausfiih-
renden und Sachverstandigen ein weiteres Hilfsmittel an die Hand gegeben, um die
Eignung eines vorgesehenen Materials fur die jeweilige Bauaufgabe zu prifen und

zu bewerten.
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6 Injektionen

Abschnitt 6 des WTA-Merkblattes 4-6-14 befasst sich mit der Thematik der Injektion
zur Bauwerksabdichtung und zwar als

— Flachenabdichtung im Bauteil,
— Injektionsschleier im Baugrund,
— Partielle Injektion im Bauteil.

Abb. 13: Herstellung
einer Flachenabdich-
tung im Bauteil im In-
Jjektionsverfahren

Hier wurden allgemein Anpassungen an den technischen Fortschritt, aber auch for-
male Neuerungen seit 2005 bericksichtigt, wie beispielsweise die verscharften An-
forderungen zum Nachweis der Umweltvertraglichkeit von Bauprodukten, die Auswir-
kungen auf Boden und Grundwasser haben. Daruber hinaus wurde die explizite
Benennung von maoglichen Injektionsstoffen sowie eine Beschre bung der Einsatzbe-
reiche (Beanspruchungsgruppe) und des Bauteilzustands wie sie im WTA-Merkblatt
4-6-05, Tabelle 5 dargestellt waren, nicht wieder mit aufgenommen.

Zwar heil3t es im WTA-Merkblatt 4-6-14, Abschnitt 6.1 Verfahrensheschreibung auch
weiterhin:

JInjektionsverfahren kénnen bei samtlichen Wasserbeanspruchungen angewendet
werden*.

Aber noch mehr als bisher wird dartber hinaus auf den Geltungsbereich anderer
WTA-Merkblatter verwiesen:
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AbdichtungsmaBnahme

Regelwerk

gegen kapillar aufsteigende Feuchte bei Boden-
feuchte und nichtstauendem Sickerwasser

WTA-Merkblatt 4-10 ,Injektionenverfahren mit
zertfizierten Injektionsstoffen gegen kapillaren
Feuchtetransport (in Bearbeitung)

bei hydrostatischem Wasserdruck (aufstauen-

WTA-Merkblatt 5-20-09 ,Gelinjektion”

des Sickerwasser und driickendes Wasser)

an Rissen DIN EN 1504-5:2005-03 ,Produkte und Systeme
fur den Schutz von Betonbauteilen, Injek ion von

Betonbauteilen”

DIN V 18028:2006-06 , Rissfillstoffe nach DIN
EN 1504-05:2005-03 mit besonderen Eigen-
schaften

Tab. 2: AbdichtungsmalBnahmen und Regelwerke von Injektionen zur nachtréglichen Abdichtung
auBBerhalb vom WTA-Merkblatt 4-6-14, Abschnitt 6

InjektionsmalRnahmen sind Sonderverfahren, die eine hohe Anforderung an die
Sachkunde des Planers und/oder Ausfihrenden stellen. NaturgemaR kénnen die
Ausfiihrungen in den Regelwerken der WTA die objektspezifischen Randbedingun-
gen zur richtigen Auswahl der Injektionsverfahren, Injektionsstoffe usw. nicht umfas-
send abbilden oder gar diese notwendige Sachkunde ersetzen. Insofern liefert das
Merkblatt an dieser Stelle konsequenterweise auch keine ,Kochrezepte®, sondern
zeigt nur die prinzipiellen Moéglichkeiten der Ausfiihrung von Injektionen auf.

7 Qualitatssicherung

Wesentliche Neuerung im Abschnitt zur Qualitatssicherung bei nachtraglichen erdbe-
rihrten Bauwerksabdichtungen ist die Aufnahme von Ausflihrungsprotokollen zur
Dokumentation von

— AuRenabdichtungsarbeiten,
— Injektionsarbeiten gegen kapillare Feuchte,
— Innenabdichtungsarbeiten (hier beispielhaft als Abb. 14 beigefiigt).

Diese Formblatter kdnnen insbesondere von Ausfihrenden und Uberwachenden als

Hilfsmittel zur fachgerechten Herstellung und Kontrolle der Bauwerksabdichtungen
herangezogen werden.
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Anlage A3
Formblatt zur Dokumentation von Innenabdichtungsarbeiten

Ausfiihrungsfirma: Abdichtungs-

Bauvorhaben: Produkt

Ausfiihrungszei von: bis: Herstell

rel. Luftfeuchte [%] :

Bauteiltemperatur [*C]:

Wasserbeanspruchung

0 Bedenfeuchte und nichtstavendes Sickerwasser O aufstauendes Sickerwasser
Untergrund

Q Ziegel 0 Kalksandstein 0 Magerbeten O Bimsstein

O Naturstein, Material: O Mischmauerwerk O verputzte Wandflache
Q vorhandener Zementputz Q einschaliges Mauerwerk Q Sonstiges
Besonderheiten

Untergrundvorbereitung

Reinigungsverfahren:

(z.B. Hochdruckreinigung, Feuchtesandstrahlen, usw.)

O Estrichstreifen entfernen 0 Ausgleichsspachtelung

O Nut an der Papplage U Hohlkehle mineralisch

O Nut am Wand/Sohlenanschluss 0O Grundierung Spritzbewurf

Q Kanten fasen 0 Sperrpulzsystem

Sonstiges:

(z.B. temporére Absenkung von Grundwasser etc.)

Vertikale und horizontale Abdichtung zu angrenzenden Bauteilbereichen (einbindende Querwénde
etc.)
O mittels Injektion (Anlage: A2 anfigen) 1 mechanische Trennung J sonstiges

Name des ausfiihrenden Mitarbeiters:

Qualifikationsnachweis des ausfihrenden Mitarbeiters:

Datum, Unterschrift:

Abb. 14: Formbiatt zur Dokumentation von Innenabdichtungsarbeiten [WTA-Merkblatt 4-6-14, 2014,
Anlage A3]
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8 Zusammenfassung

Die Merkblatter der WTA stellen in der Baupraxis eine wichtige, allgemein gliltige
Grundlage fir die Planung, Ausfiihrung und Beurteilung nachtraglicher Bauwerksab-
dichtungen dar und liefern damit den am Bau Beteiligten Sicherheit Giber die zu er-
wartende Bauleistung. Sie schlieRen eine Licke in der Deutschen Normengebung,
die nach derzeitigem Sachstand auch nicht in absehbarer Zeit geschlossen werden
wird, da die Herausgabe einer Abdichtungsnorm fiir das Bauen im Bestand bis auf
weiteres zurlickgestellt wurde.

Mit der aktuellen Ausgabe des WTA-Merkblattes 4-6-14 ,Nachtragliches Abdichten
erdberlhrter Bauteile® liegt eins dieser Regelwerke seit Januar 2014 in einer neuen
endgultigen Fassung vor. Hierin gegenlber der Vorgéangerausgabe vorgenommene
Anpassungen starken unter anderem weiter den Stellenwert in der Planung innerhalb
der Bauaufgabe. Auch die Notwendigkeit den Untergrund fachgerecht vorbereiten zu
mussen, um eine fachgerechte und dauerhafte nachtragliche Bauwerksabdichtung
zu erhalten, wird durch die Schaffung eines neuen, eigenen Kapitels zusatzlich be-
tont.

Durch die Aufnahme neuer Baustoffe, z. B. FLK, in die Liste der Abdichtungsstoffe
wird aktuellen Entwicklungen in der Abdichtungstechnik Rechnung getragen. Ob sich
die im Merkblatt ausgewiesene Moglichkeit, Anschliisse an Durchdringungen auch
im driickenden Wasser mit FLK auszufiihren (und so die nach DIN 18195 hierfur
vorgesehenen Los-Festflansch-Konstruktionen ausreichend ersetzt) allgemein bei
der Mehrzahl der am Bau Beteiligten durchsetzt, bleibt abzuwarten.

Die eingearbeiteten Neuerungen in Hinblick auf Innenabdichtungssysteme (Begren-
zung der Einbindetiefe, zusatzlicher WTA-Eignungsnachweis) sind, genauso wie die
nicht mehr enthaltene Gleichstellung von Auf3en- und Innenabdichtungssystemen,
aus Sicht des Autors als Planer und Bausachverstandiger ausdriicklich zu begrif3en.

Zur Qualitatssicherung werden Ausfiihrenden und Uberwachenden neue Formblatter
an die Hand gegeben.
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Gefalle und Rutschsicherheit von Bodenbelagen — Hygiene
kontra Nutzung?

Klaus-Dieter Pohl

1 Einleitung

Risikobetrachtung aus Sicht der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und
Gastgewerbe (BGN)

Die BGN ist die gesetzliche Unfallversicherung

— der Nahrungsmittel- und Getrankeindustrie,
— des Hotel- und Gaststattengewerbes,

— des Backer- und Konditorenhandwerks,

— der Fleischwirtschaft,

— der Tabakindustrie und

— von Schausteller- und Zirkusbetrieben

mit tber 3.3 Millionen Versicherten in rund 326.000 Unternehmen.

Unternehmen: 205.392 (+0,2 %)*
Betriebsstétten: 306.931 (-0,5 %)
Versicherte: 2.200.417 (+4,5 %)
Vollarbeiter: 950.676 (44,9 %)
Meldepflichtige Unfélle

Arbeitsunfalle: 31579 (+2,7 %)
Wegeunfille: 5793 (-2,4 %)
Arbeitsunfélle je 1.000 Vollarbeiter (1.000-Mann-Quote): 33,2 (-2,1%)
Haufigste Unfallart: Stolper-, Rutsch- und Sturzunfille 30 %
Zweithdufigste Unfallart: Manuelle Handhabung von

Gegenstdnden, z. B, Schnittverletzung durch Glasbruch 24 %

Anzeigen aufVerdacht einer Berufskrankheit

Verdachtsanzeigen insgesamt: 1.470
Am hdufigsten angezeigte Berufskrankheit: Hauterkrankungen*®* 90 %
Anerkannte Berufskrankheiten insgesamt: 65
Am héufigsten anerkannte Berufskrankheit: Hauterkrankungen 55 %

* Anderungen gegeniiber dem Vorjahr

** Durch friihzeitige Unterstiitzung der BGN, u. a. mit dem Haut-Basisseminar (siehe auch S. 7), gelingt es
in vielen Fillen, eine begi berufliche fzuhalten und zu i Die Betrof-
fenen kdnnen in ihrem Beruf weiterarbeiten.

Abb. 1. BGN-Statistik fur Gastgewerbe und Schausteller 2012
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Der Stolper-, Rutsch- und Sturzunfall ist regelmaRig die haufigste Unfallart in der
Nahrungsmittelbranche. Im Jahr 2012 hatte diese Unfallart in der Nahrungsmittelher-
stellung einen Anteil von 36 % und in der Getrankeindustrie sogar von 42 % an allen
gemeldeten Unfallen. Das Hotel- und Gaststattengewerbe liegt mit einem Anteil von
33 % fir 2011 und 30 % fiir 2012 in der gleichen GréRenordnung.

Es verwundert also nicht, dass dieser Unfallart bei den Praventionsmalnahmen der
BGN eine groRe Aufmerksamkeit geschenkt wird. Beispiele dafiir sind Schwerpunkt-
aktionen, regelmaRige Artikel in den Mitgliederzeitschriften und anderen Informati-
onsschriften sowie der Stolper-, Rutsch- und Sturz-Parcours der BGN. Im Jahr 2012
wurde er bei acht Betriebsaktionen aufgebaut und von ca. 1200 Beschaftigten be-
sucht.

Eine tragende Rolle beim sicheren Gehen und Stehen spielt die Beschaffenheit des
FuRbodens. Heute werden jedoch an die moderne GroRkiiche, insbesondere auch in
der Systemgastronomie eine Reihe zusatzlicher Anforderungen gestellt, die einen
Widerspruch zu den Anforderungen an die FuRRbdden hinsichtlich Stolpern, Rutschen
und Stlrzen darstellen.

2 Rechtliche Grundlagen

Im Anhang der Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV) sind im Abschnitt 1.5 ,Fubo-
den, Wande, Decken, Dacher”, Absatze (1) und (2) die grundlegenden Anforderun-
gen an die Gestaltung von FuRbdden formuliert:

,(1) Die Oberfldchen der FulBbéden, Wénde und Decken miissen so beschaffen sein,
dass sie den Erfordernissen des Betreibens entsprechen und leicht zu reinigen sind.
An Arbeitsplédtzen miissen die Arbeitsstétten unter Beriicksichtigung der Art des Be-
triebes und der kérperlichen Tétigkeit eine ausreichende Dammung gegen Wérme
und Kaélte sowie eine ausreichende Isolierung gegen Feuchtigkeit aufweisen.

(2) Die FuBb6den der Raume diirfen keine Unebenheiten, Lécher, Stolperstellen oder
gefahrlichen Schrdagen aufweisen. Sie miissen gegen Verrutschen gesichert, tragféhig,
trittsicher und rutschhemmend sein.”

Worauf es genau bei der Gestaltung der FuBbéden ankommt, wird in der neuen
»1echnischen Regel fur Arbeitsstatten“ ASR A1.5/1,2 ,FulRbdden” konkretisiert.

Im Vorwort heilt es: ,Diese ASR A1.5/1,2 konkretisiert im Rahmen des Anwen-
dungsbereichs die Anforderungen der Verordnung (iber Arbeitsstétten. Bei Einhal-
tung der Technischen Regeln kann der Arbeitgeber insoweit davon ausgehen, dass
die entsprechenden Anforderungen der Verordnungen erfiillt sind. Wé&hit der Arbeit-
geber eine andere Lésung, muss er damit mindestens die gleiche Sicherheit und den
gleichen Gesundheitsschutz fiir die Beschéftigten erreichen.”

Der Ausschuss flr Arbeitsstatten (ASTA) hat die grundlegenden Inhalte der Anhange

der BGR/GUV-R 181 ,Fulbdden in Arbeitsraumen und Arbeitsbereichen mit Rutsch-
gefahr® als ASR in sein Regelwerk tibernommen.
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Abb. 2: Als Stolperstelle gilt
bereits ein Hohenunterschied
von mehr als 4 mm

3 Die Anforderungen aus Sicht der Berufsgenossenschaft

Um einen FuRboden sicher begehen zu kénnen, mussen bestimmte Reibungswerte
zwischen Schuh und FuRboden vorhanden sein. Gleitférdernde Stoffe beeinflussen
die Reibungsverhaéltnisse negativ; die durch den Schuh auf den FulRboden ubertrag-
baren rutschhemmenden Krafte werden geringer. Das MalR des Abbaus der uber-
tragbaren Kréafte ist sehr stark von Konsistenz und Menge des jeweiligen gleitfor-
dernden Stoffes abhéngig, der auf den Boden gelangt. Bei Bodenbelagen mit
ebener, glatter Oberflache kann beispielsweise schon Wasser und Feuchtigkeit zu
einer erheblichen Verminderung der Reibungswerte gegenuber dem trockenen Zu-
stand fuhren. In Arbeitsraumen und -bereichen, die durch Eingange direkt aus dem
Freien betretbar sind, wirken sich z. B. durch Regenwasser nasse Schuhsohlen oder
an ihnen haftender Schnee und anhaftendes Streumaterial mit kdrniger Struktur ent-
sprechend aus. Bei Bereichen, die durch Eingange direkt aus dem Freien betretbar
sind, ist die Rutschgefahr also unter anderem von der Art und der GroRRe vorgeordne-
ter Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnehmer abhangig.

R-WERTE UND V-WERTE FUR FUSSBODEN

Welche Rutschhemmung? Welcher Verdrdngungsraum?
Gastronomische Kiichen
(Hotels, Gaststéitten) R12
Aufbereitungskiichen
(Fastfood-Kiichen, Imbissbetriebe) R12
Spiilrdume fiir die . g. Kiichen R12/V4
Auftau- und Anwdrmkiichen R10
Kaffee- und Teekiichen, Kiichen in Hotel garnis R10
Kiihlrdume/Tiefkiihlrdume
-3 furunverpackte Ware R12
-3 filr verpackte Ware R11
Gastraume Ro
Toiletten R10
Eingangsbereich/Treppen R9 ' Abb. 3: R- und V-Werte fiir
Ro bis R13 = B fur die Rutschh g FuBbodden im Kiichenbereich
V4 = Verdringungsraum (4 cm® pro 10 ¢cm x 10 ¢cm Fliiche) (aus BGN/report 3/2012)
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Bei pastdsen oder faserig-zéhen gleitférdernden Stoffen auf dem Boden, z. B. Fett
oder Fleisch, kann es dazu kommen, dass der Schuh beim Gehen nicht in ausrei-
chendem MafRe Bodenkontakt bekommt, weil der gleitférdernde Stoff an der Auftritt-
stelle als geschlossene Schicht auf der Bodenflache verbleibt. Das Zusammenwirken
verschiedener gleitférdernder Stoffe, z. B. Fett und Wasser, kann die Rutschgefahr
erhdhen.

Von Bedeutung flr die Bewertung der Rutschgefahr sind auch die GroRe des Ar-
beitsraumes oder -bereiches, Art und Anzahl der Gerate, Einrichtungen und Maschi-
nen, Anordnung der Arbeitsplatze, Verkehrswegflihrung, Anzahl der Beschaftigten im
Arbeitsraum oder -bereich, Menge der auf den FuRBboden gelangenden gleitférdern-
den Stoffe, Art der Be- und Verarbeitung sowie des Transportes der gleitférdernden
Stoffe.

Die BGR 111 ,Arbeiten in Kiichenbetrieben* ergénzt die Anforderungen der BGR 181
und der ASR u. a. um eine Anforderung an die Rutschhemmung benachbarter Ar-
beitsflachen. Diese sollten einheitlich mit dem Bodenbelag der jeweils hoheren
Bewertungsgruppe ausgestattet sein. Werden Bodenbelage unterschiedlicher
Rutschhemmung eingesetzt, sollen die Bodenbelage jeweils zwei benachbarten Be-
wertungsgruppen zugeordnet sein, z.B. Bewertungsgruppe R 11 und R 12.

Fir FuRbdden, bei denen mit Flussigkeitsanfall zu rechnen ist, bestehen derzeit in
der BGR 111 mit einem empfohlenen Gefalle von 1-1,5 % gegenuber mindestens
2 % in der BGR 181 und der Technischen Regel fir Arbeitsstatten ASR A1.5/1,2,
noch abweichende Anforderungen. Hier hat selbstverstandlich das staatliche Recht
der ASR Vorrang vor der berufsgenossenschaftlichen Regel.

Die Forderungen an Ablauféffnungen und Ablaufrinnen werden in der BGR 111 kon-
kretisiert und mit Beispielen belegt. So wird verlangt, dass die Abdeckung von Ab-
lauféffnungen und -rinnen die gleiche Rutschhemmung aufweisen sollte wie der an-
grenzende FulRboden, und dass anfallende Flussigkeit unmittelbar in die Ablaufrinne
geleitet und ohne Rickstau abgefiihrt wird.

Flissigkeitsanfall erwartet die BGR 111 ... z. B. in Splilkiichen und unter den Aus-
lauféffnungen der Kochkessel oder Kippbratpfannen ...".

Letzteres bezieht sich auf Gerate, die mit dem Wasserschlauch gereinigt und ber
den Produktauslauf direkt in die Ablaufrinnen entleert werden. Moderne Multifunkti-
onskochgerate verfligen jedoch zunehmend Uber automatische Reinigungssysteme,
die Uber einen integrierten Abwasseranschluss entleert werden. Hier kann auf eine
Ablaufrinne vor den Geraten verzichtet werden.
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4 Hygiene lber alles?

Der Stellenwert der Hygiene nimmt in den letzten Jahren in allen Bereichen stark zu.
Man kann schon fast sagen, sie ist zu einem Modethema geworden. Die in den Me-
dien allgegenwartigen multiresistenten Keime in Krankenhausern erhéhen die Sensi-
bilitat fir das Thema Hygiene in allen Bereichen.

In der Nahrungsmittelherstellung und -verarbeitung treiben die grof3en europaischen
Lebensmitteldiscounter wie Aldi, Lidl, Metro Group, Carrefour Group, Conad und vie-
le andere mit dem International Food Standard (IFS) die Anforderungen an die Pro-
duktsicherheit und dabei insbesondere auch an die Hygiene in die Hohe.

Von dieser Entwicklung bleiben auch die Grof3kiichen nicht unberihrt. So findet man
im aktuellen Entwurf (02/2014) zur Uberarbeiteten Norm EN 1672-2 ,Nahrungsmit-
telmaschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsatze — Teil 2: Hygieneanforderungen und
Reinigungsmaglichkeit* sinngemaR die folgende etwas vereinfachte Anforderung:

Geréte mit einem Gewicht lber 25 kg, deren Unterseite nicht mit der Standfldche
versiegelt ist, miissen eine Bodenfreiheit von 100 mm bei Tisch- und 150 mm bei
Bodengeréten besitzen.

Diese Anforderung gilt nach Erscheinen der Norm fiur alle GroRkichengerate, die
den Maschinenbegriff erflllen, d. h., die motorisch betriebene Bewegungen, wie Um-
luftgeblase bei Kombidampfern, Kippbewegungen bei Kochkesseln oder Korbaushe-
bevorrichtungen bei Fritteusen ausfihren.

Dass solche Anforderungen im Widerspruch zu anderen Faktoren stehen, die fur die
Arbeitssicherheit ebenfalls eine groRe Rolle spielen, liegt auf der Hand. Die héhere
Bodenfreiheit kann die Standfestigkeit der Gerate negativ beeinflussen, die Ergono-
mie der Bedienung beeintrachtigen und ggf. negative Auswirkungen fir die Larment-
wicklung haben.

Die Systemgastronomie setzt aus Griinden der besseren Reinigbarkeit schon seit
langerem auf rollbare Geréate. Fritteusen, Clamshell Grills, Griddleplatten werden zur
Reinigung unterhalb der Standflache einen Meter nach vorn gezogen. Der Nachteil
dieser Loésung liegt darin, dass dafur die elektrischen Anschlussleitungen oft so lang
sind, dass sie beim Zurtickschieben der Gerate angefahren und beschadigt werden.

5 Resiimee

Selbstverstandlich wiirden glattere Bodenbelége, ein stérkeres Gefalle der Boden in
Verbindung mit mehr Bodenablaufrinnen die Hygiene und die Reinigbarkeit verbes-
sern. Doch hatten diese Mafinahmen auf der anderen Seite verstarkt Stolper-,
Rutsch- und Sturzunfélle und Unfélle durch Verlust der Standfestigkeit beim Verfah-
ren von Geraten zur Folge.
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Arbeitsschutzer, Geratekonstrukteure und Betreiber haben die Aufgabe, in einer Ri-
siko- bzw. Gefahrdungsbeurteilung die teilweise gegensatzlichen Argumente abzu-
wagen und zu bewerten. Auch wenn dies oft eine Gratwanderung ist, gibt es den-
noch keine andere Moglichkeit, den widerstreitenden Interessen gerecht zu werden.

Quellen/Literatur

Berufsgenossenschaftliche Regel ,Arbeiten in Kiichenbetrieben® (BGR 111); 2006.

Berufsgenossenschaftliche Regel ,FulRboden in Arbeitsraumen und Arbeitsbereichen
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Arbeitssicherheitsinformation der BGN Unfallsichere Gestaltung von FuBbdéden’
(ASI| 4.40); 2005.

Bundesrecht ,Verordnung Uber Arbeitsstatten” (Arbeitsstattenverordnung — ArbStattV);
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2004-2012: Stv. Leiter der Priif- und Zertifizierungsstelle Nahrungsmittel
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1990-1998:  Projektingenieur im Druckmaschinenbau bei Koenig & Bauer AG,
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Hygiene kontra Nutzung

Erich Zanocco

Einleitung

Es stellt sich immer wieder bei der Planung und Ausflihrung von Bodenbelagen die
Frage, welche Eigenschaften sind bei der vorgesehenen Nutzung zu erfiillen.

Mussen zur Entwasserung der Oberflache Bodeneinlaufe, Entwasserungsrinnen und
wie viele eingebaut werden? Erfordert die Belagsflache zur Reinigung bzw. die Art
der Reinigung (z. B. Reinigung nach Hausfrauenart mit feuchtem Wischtuch oder die
Reinigung mit dem Hochdruckreiniger) ein Oberflachengefélle und welches?

Kann ein zur Entwasserung einer z. B. rutschhemmenden Oberflache, ggf. mit Ver-
drangungsraum (R 13 V 10) ausreichendes Oberflachengefélle die Uberwiegende
Nutzung erheblich negativ beeinflussen?

Beispiel 1

In einem Autohaus werden drei Belagsflachen mit unterschiedlicher gewerblicher
Nutzung eingebaut. In allen Flachen sind vorsorglich Entwasserungsrinnen einge-
baut (Abb. 1, 2, 3).

Im Raum 1 (Priifraum) werden Messungen (z. B. Uberpriifung der Beleuchtung) vor-
genommen. Ein begrenzter Reinigungsaufwand ist anzunehmen.

Anforderung an den Bodenbelag: Die Belagsflache muss eben ohne Gefalle zum si-
cheren Stand der Messgerate, ausgefuhrt werden.

Dabei ist ggf. auftretende Nasse auf der Belagsoberflache durch an den Fahrzeugen
beim Einfahren befindliches und abtropfendes ,Schleppwasser” mechanisch, z. B.
mittels Gummischieber, zur Entwasserungsrinne abzuflihren oder abzusaugen.

Im Raum 2 (KFZ-Werkstatt) werden KFZ-Reparaturen und Wartungsarbeiten an Fahr-
zeugen ausgeflhrt. Die anzunehmende Verschmutzung der Belagsoberflache durch
Fette und Ole erfordern einen erhdhten Reinigungsaufwand meist mit Hochdruckreini-
gungsgeraten. Demzufolge musste der keramische Belag, zur Entwasserung der
Oberflache, ein Gefélle zu den Entwasserungsrinnen von ca. 2 % aufweisen.

Einer derartigen Gefalleausbildung steht entgegen, dass sich die Fahrzeuge oder
Werkzeugwagen unkontrolliert bewegen und zu Schaden oder Unfallen fihren kénnen.
Anforderung an den Bodenbelag: Die Belagsflache ist nutzungsbedingt weitgehend
eben, ggf. mit geringem Gefalle im Bereich der Entwasserungsrinnen auszufihren.
Dabei ist das bei der Reinigung anfallende Wasser auf der Belagsoberflache oder an
den Fahrzeugen beim Einfahren befindliche ,Schleppwasser® mechanisch, z. B. mit-
tels Gummischieber, zur Entwasserungsrinne abzufiihren oder abzusaugen.
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Im Raum 3 (KFZ-Waschraum) werden Fahrzeuge manuell oder durch stationare
Waschautomaten gewaschen und nachbehandelt. Dabei ist, bei Ublicher Nutzung,
ein stetige Wasseranfall erkennbar. Somit ist zum vorausgesetzten Gebrauch eine
Entwasserung der Oberflache erforderlich. Der Einbau eines Oberflachengefélles in
der Belagsflache, zu den Entwasserungsrinnen, von 2 2 % ist herzustellen.

Abb. 1: Prifraum — Ausfiihrung eben ohne
Gefalle

Abb. 2: KFZ-Werkstatt — Ausfiihrung weit-
gehend eben, ggr. mit geringem Gefélle
zur Entwasserungsrinne

Abb. 3: KFZ-Waschhalie — Ausfiihrung
mit Oberfiachengefalle von > 2 %
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Beispiel 2

In einem Verbrauchermarkt werden hinter den Fleisch-, Wurst-, Fisch-, und Kase-
theken Bodeneinlaufe im Abstand von 6 m eingebaut.

1

-
S
S
S
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X
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Abb. 4: Kiichenboden
im Gastronomiebe-
reich — Ausfihrung mit
geringem Gefalle zum
Bodeneinlauf (mit Ge-
ratesockel)

Entsprechend den berufsgenossenschaftlichen Richtlinien far Arbeitsraume und Ar-
beitsbereiche mit Rutschgefahr (BGR 181) sind die Belagsoberflachen in Bedie-
nungsgange fur Fleisch- und Wurstwaren (unverpackt) in der Rutschgefahr-Bewer-
tungsgruppe der R 11 und fur Fische (unverpackt) in der Bewertungsgruppe R 12
auszufuhren.

Zur Entwasserung der Oberflache musste aus Erfahrung ein Gefélle von =2 25 %
ausgefuhrt werden. Dies wurde bedeuten, dass sich das Bedienungspersonal ganz-
tagig uber die ,buckelige® Belagsflache, mit Erhéhungen an den ,Wasserscheiden®
von ca. 7,5 cm bewegen mussten. Dass diese Art der Ausfuhrung fur das Bedie-
nungspersonal weder zumutbar zudem gesundheitsschadlich ist, durfte unstrittig
sein. Somit ist die Belagsflache der ublichen und vorrangigen Nutzung zu unterstel-
len. Die Ausfuihrung ist, wenn Uberhaupt, mit einem geringen Gefalle zu den Boden-
einlaufen zu planen und auszufiihren.

Dabei ist das bei der Reinigung anfallende Wasser auf der Belagsoberflache mecha-
nisch, z. B. mittels Gummischieber, zur Entwéasserungsrinne abzufuhren oder abzu-
saugen. Zudem ist zu bedenken, dass derartige Bedienungsgéange ublicherweise mit-
tels speziellen Maschinen, die in einem Arbeitsgang reinigen und das Schmutzwasser
aufsaugen, bearbeitet werden.

Anders verhélt es sich z. B. bei Belagsflachen der Fleischvorbereitung. Dabei ist ggf.
die keramische Belagsflache in der Rutschgefahr-Bewertungsgruppe der R 12 V 8
auszufuhren. Die Reinigungs- und hygienischen Anforderungen kénnen dabei aus
Erfahrung, ohne den Einbau eines Oberflachengefalles des Bodenbelags von 2 2.5 %,
nur mit erheblichem personellen und maschinellen Aufwand erfullt werden.
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Die Beispiele sollen verdeutlichen, dass bei der Planung eines Bodenbelags — im
Gefalle — die hygienische Anforderungen ebenso zu beriicksichtigen sind, wie die (ib-
liche oder vertraglich vereinbarte Nutzung.

Welche Entscheidungsparameter sind u. a. bei der Planung und Ausfiihrung zu
beriicksichtigen?

— Ist eine Entwasserung der Belagsoberflache bei tblicher Nutzung erforderlich?

— Welches Gefalle ist ggf. zur Entwasserung der vorgesehenen Oberflache (Rutsch-
hemmungsklasse) des keramischen Belags erforderlich?

— Welcher Reinigungsaufwand ist erkennbar, um die hygienischen Anforderungen
an die ggf. rutschhemmende Belagsflache erflllen zu kénnen?

— Welches Gefalle ist noch nutzungsgerecht?

Dabei sind die Anforderung nach BGB § 633 zu beachten:

,Der Unternehmer hat dem Besteller das Werk frei von Sach- und Rechtsméngel zu
verschaffen. Das Werk ist frei von Sachméngel, wenn es die vereinbarte Beschaffen-
heit hat. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart ist, ist das Werk frei von Sach-
méngeln, wenn es fiir den Vertrag vorausgesetzte, sonst fiir die gewéhnliche Ver-
wendung eignet und die Beschaffenheit aufweist, die bei Werken der gleichen Art
Ublich ist und der Besteller nach der Art des Werkes erwarten kann.*

Die Anforderungen nach ATV DIN 18299 sind wie folgt beschrieben:

Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV)
Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art.

2 Stoffe, Bauteile
2.1.3 Stoffe und Bauteile miissen fiir den jeweiligen Verwendungszweck geeignet
und aufeinander abgestimmt sein.

BG-Regel:
(Berufsgenossenschaftliche Regeln fiir Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit).
Fu3béden in Arbeitsrdumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr (BGR 181)

Anwendungsbereich:

Diese BG-Regel findet keine Anwendung auf FuRbdden in Arbeitsraumen, Arbeitsbe-
reichen und betrieblichen Verkehrswegen, die trocken genutzt werden und wo die
Gefahr des Ausrutschens auf Grund gleitférdender Stoffe nicht besteht.

Die Definition eines Nassraumes erfolgt in der DIN 18195-1 — Bauwerksabdichtun-
gen — wie folgt:

3.31 Nassraum:

Innenraum, in dem nutzungsbedingt Wasser in solcher Menge anféllt, dass zu seiner
Ableitung eine FulBbodenentwésserung erforderlich ist. Bader im Wohnungsbau ohne
Bodenablauf zéhlen nicht zu den Nassrdumen.
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Die Ausfiihrungen in der Arbeitsstattenverordnung fiihren u. a. (zusammengefasst)
auf:

— FuRbdden missen den in der Betriebspraxis zu erwartenden Belastungen und
Beanspruchungen standhalten.

— Auf den Fullboden gelangende Flissigkeit in flieRfahiger Menge muss abflieRen
kénnen.

— Dies kann durch leichtes Gefalle des Fulbodens zu Ablauféffnrungen oder Ablauf-
rinnen erreicht werden.

Unter Bericksichtigung der aufgefihrten Normen und Richtlinien, die nicht allumfas-
send und abschlieend sind, ist festzustellen:

Bei der Planung und Ausfiihrung muss im Hinblick auf die vorgesehene oder vertrag-
lich vereinbarte Nutzung haufig ein Kompromiss zwischen den unterschiedlichen An-
forderungen gefunden werden, denen der Bodenbelag entsprechen soll.

Wichtig ist dabei, dass dieser Kompromiss die sicherheitsrelevanten Anforderungen
ausreichend einschlief3t, z. B.

— Uberwiegende oder tbliche Nutzung,

— Haufigkeit des Auftretens von Wasser oder gleitférdernder Stoffe auf dem Boden
und deren Verteilung,

— Uberwiegende oder Ubliche Reinigung und Pflege der Oberflache (z. B. mittels
Wischtuch nach Hausfrauenart, Scheuermaschinen, Scheuersaugmaschinen oder
Hochdruckreinigungsgeraten).

Als Voraussetzung zur Ublichen Nutzung missen Wassereinlaufe in ausreichender
Zahl geplant, vorgesehen und an den Stellen angeordnet werden, wo der Wasseran-
fall zu erwarten ist (z. B. in Betriebskiichen unter den Auslauféffnungen der Koch-
kessel).

Auslaufrinnen sollen so bemessen sein, dass sie die plotzlich anfallenden Wasser-
mengen aufnehmen kénnen, ohne dass der Verkehrsbereich tUberflutet wird.

Uber das auszubildende Oberflachengefalle gibt die ATV 18 352 (Allgemeinen Tech-
nische Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen) keine verbindliche Anweisung.

DIN 18 352 — Fliesen- und Plattenarbeiten — fihrt u. a. auf:
Fliesen, Platten und Mosaik sind senkrecht, fluchtrecht und waagrecht oder mit dem
angegebenen Gefélle unter Beriicksichtigung des angegebenen Hbéhenbezugspunk-

tes anzusetzen oder zu verlegen.

Die Anweisung zur Ausflhrung einer Belagsflache — im Gefalle — verbleibt somit im
Zustandigkeitsbereich der Planung und Bauleitung.
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Im Merkblatt — AuRenbeldge — des Fachverbandes Fliesen und Naturstein im ZDB
sind Angaben zur Gefalleausbildung, die Erfahrungswerten entsprechen, aufgefiihrt.
So werden zur Entwasserung der Oberflache folgende Anhaltswerte empfohlen:

Fliesen und Platten mit ebener Oberflache: 1,0-1,5 % Gefélle
Klinker bzw. grobkeramische Platten: 1,6-2,0 % Gefélle
Bei Fliesen und Platten mit profilierter oder rauher Oberfldche

(z. B. rutschhemmend, gespalten, geflammt, geblirstet): > 2,0 % Gefélle

Im Merkblatt 25.07 der DGfdB (Deutsche Gesellschaft fir das Badewesen) ,Gefal-
leausbildung in Bodenbelagen von Schwimmbadern® werden folgende Aussagen ge-
troffen:

In Duschrdume (1 Bodeneinlauf fiir max. 2 Duschen): 3 % Gefélle
In Umkleiden (1 Bodeneinlauf/ 10,00 m? Belag): 2 % Gefélle
Beckenumgénge: 2 % Gefélle
Max. Gefélle bei kleineren Bereichen — bei erhdhter

Rutschhemmung des Bodenbelags: 5 % Gefélle

Als weitere Empfehlung ist aufgefiihrt:

Bodenablaufabstéande sollen untereinander ca. 5,00 m betragen. (Bemerkung: ,Bu-
ckelbildungen® von ca.7,5 cm Hohe, bei 3 % Gefalle, sind dabei nicht zu verhindern).

Es ist darauf hinzuweisen, dass bei der Festlegung des auszufihrenden Gefélles, die
Toleranzen der DIN 18202 (Winkel- bzw. Ebenheitsabweichungen), die auch fur ge-
neigte, im Gefalle ausgefiihrte Oberflachen zutreffen, zu beriicksichtigen sind. Dabei
wird jedoch der Funktionstauglichkeit besondere Bedeutung zugemessen.

Dem allgemeinen Kenntnisstand ist zu unterstellen, dass es insbesondere bei rau-
hen, profilierten oder strukturierten Fliesen- oder Plattenbelagen, die in Gblichem Ge-
falle ausgefihrt sind, zu Feuchtigkeitsrickstanden auf der Belagsflache kommen
kann. Diese Gegebenheit stellt keinen Mangel dar und ist hinzunehmen!

Diese Erkenntnis greift auch die BGR 181 auf, in dem darin aufgefiihrt wird:

Bei Béden mit stark profilierter oder rauher Oberfldche kann die Ableitung von Fliis-
sigkeiten trotz Gefélle Schwierigkeiten bereiten.

Ein zu starkes Gefélle kann sich andererseits aus Griinden der sicheren Begehbar-
keit verbieten.

In solchen Féllen muss die Fliissigkeit beispielsweise durch ,Absaugen” von der Be-
lagsoberfldche entfernt werden.

Jeder Bodenbelag, besonders Belagsflachen die im Gefalle ausgefiihrt sind und bei
Ublicher Nutzung nass belastet werden, erfordert zur sicheren Begehbarkeit eine
Sorgfaltspflicht im Hinblick auf die Reinigung und Pflege. So sind z. B. gleitfordernde
Stoffe regelmaRig und zeitnah zu entfernen.

Ein Hinweis zur konstruktiven Ausfiihrung kann, bei Konstruktionen im Gefalle, nicht
unerwahnt bleiben.
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Vielfach wird, entgegen der DIN 18560 sowie den allgemein anerkannten Regeln der
Technik, das Gefélle auf waagerecht eingebauten Trenn- oder Dammschichten her-
gestellt.

Die DIN 18560 — Estriche im Bauwesen — (DIN 18560 — Teil 2 — schwimmende Estri-
che), schreibt jedoch bindend vor:

Estriche und Heizestriche auf Dammschichen oder Estriche auf Trennschicht DIN
18560-Teil 4 mussen mindestens der Klasse CT C 25 F4 entsprechen und sind in
gleichbleibender Dicke herzustellen.

Soll im Oberbelag ein Gefalle ausgefihrt werden, muss der tragende Untergrund, un-
terhalb der Abdichtung bzw. der Trenn- oder Dammschicht entsprechend dem Ober-
flachengefalle, hergestellt werden (Geféalleestrich).

Ein weiteres Beispiel soll aufzeigen, wie wichtig eine fachkundige Planung mit praxis-
erfahrener Besprechung vor Ausfuhrung eines Gefallebodens ist.

Aufgabenstellung:
In der Leistungsbeschreibung wird ein keramischer Bodenbelag mit 2 % Gefille
zum Bodeneinlauf gefordert.

Der Fliesenleger hat auf der Grundlage der durftigen Angabe mindestens 3 Mdéglich-
keiten (ohne Zwischenlésungen) einer Ausfiihrung, die ggf. bemangelt wird.

Ausflihrungsvariante 1:

Der Hohenbezugspunkt im Turdurchgang und ringsum die waagerechte Anschluss-
hohe des Wandbelages wird bei der Ausfuhrung des Bodenbelags aufgenommen
und das Gefalle zum Bodeneinlauf ausgebildet.

Da der Bodeneinlauf nicht mittig in der Belagsflache eingebaut ist, ergbt sich
zwangslaufig ein unterschiedliches Oberflachengefalle.

Ergebnis: Gefille von 1,43 % bis 8,0 %
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Ausfiihrungsvariante 2:

Der Hohenbezugspunkt im Tirbereich wird bei der Ausfiihrung des Bodenbelags
aufgenommen und ein gleichmafiges Oberflachengefalle von 2 % zum Bodeneinlauf
hergestellt. Dadurch entstehen zwangslaufig unterschiedlich breite Anschlussfugen
(bis ca. 5,0 cm) zu den waagerecht ausgefiihrten Wandbelagen.

Ausfiihrungsvariante 3:

Der Hohenbezugspunkt im Turbereich wird bei der Ausfiihrung des Bodenbelags
aufgenommen und ein gleichmafliges Oberflachengefalle von 2 % zum Bodeneinlauf
hergestellt. Der Wandfliesenbelag wird um ca. 5 cm tiefer angelegt um die An-
schlussfliesen ringsum auf die Hohe des im Gefalle verlegten Bodenbelags einpas-
sen zu kénnen.

Dadurch werden zwangslaufig die Anschluss-Wandfliesen unterschiedlich (konisch
zulaufend) breit, jedoch die Anschlussfuge zum Wandbelag gleichmafig breit.

Es ist unschwer zu erkennen, dass es in Kombination der aufgefiihrten Ausfihrungs-
varianten weitere Moglichkeiten der Ausfliihrung geben kann.

Bei samtlichen Ausfiihrungsvarianten eines Geféallebodens sollte mit bedacht wer-
den, dass das Aufstellen von Geraten, Tischen, Schranken, Regalen oder Maschinen
meist ohne den Einbau von ,Maschinen oder Geratesockel* oder explizitem Einpas-
sen der ,Fifke", nur bedingt moglich ist.

Ein absolut normativer ,Ausreiser” im Hinblick auf die Gefélleausbildung stellt die DIN
18065 (Stand 2011-06) — Gebaudetreppen — Begriffe, Messregeln, Hauptmalle — dar.

In Pos. 7.6 ist u. a. aufgefihrt:
(Auszug aus der Tabelle 2 — Toleranzen in Geb&uden und Wohngebauden)

Im eingebauten Zustand diirfen die Auftrittsfldchen der Stufen von der waagerechten
Lage maximal abweichen:

— in der Treppenlaufbreite: +0,5% (1,00m = 5,0 mm)
— in der Auftritt-Tiefe: + 1,0 % (28 cm = 2,8 mm)

Dabei umfasst die Normung Innentreppen wie auch bewitterte AuRentreppen. Erfreu-
lich ist, dass diese praxisfremde, schadensanfallige normative Ausfiihrungsvorgabe,
die z. B. bei Bewitterung (Eisbildung) ein erhebliches Unfallpotenzial erkennen Iasst,
nach meiner Kenntnis alsbald geandert wird.
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Fazit

Eine pauschale, allgemein verbindliche Vorgabe von einzubauendem Oberflachen-
gefalle bei Fliesen-, Platten- und Treppenbelagen in Innen- und AuRenbereichen ist
nicht méglich.

Die ubliche oder vertraglich vereinbarte Ausfuihrung, unter Berticksichtigung der vor-
gesehenen Nutzung sowie der Oberflachenbeschaffenheit des Belagsmaterials, kon-
nen ein unterschiedliches Oberflachengefalle erfordern.

Zur mangelfreien, auftragsgerechten Erfullung der Leistung ist eine bzw. sind ggf.
mehrere zielfuhrende, fachkundige und praxisbezogene Ausfuhrungsbesprechungen
unerlasslich.
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Estrichen nach DIN 18560 T 1-4 im eigenen Labor).
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Flachdacher — mit ohne Gefalle

Silke Sous

1 Einleitung

Haufig werden Flachdacher geféllelos ausgefuhrt, um zusatzliche Kosten fur Planung
und Ausfiihrung (gréRere Konstruktionshohen, Probleme bei Anschliissen an aufge-
hende Bauteile, Entwasserung von Kehlen durch Gefalle ...) einzusparen. In vielen
Fallen sind diese Konstruktionen dauerhaft dicht und bleiben auch uber die Ubliche
Nutzungsdauer der Abdichtung schadenfrei. Dem gegentber stehen jedoch Beden-
ken der Bauherren eines moglicherweise erhdhten Schadenspotenzials bei Undicht-
heiten und einer reduzierten Dauerhaftigkeit einer Dachabdichtung bei immer wie-
derkehrender Pfutzenbildung.

Aus diesem Grund ist es trotz jahrelanger Diskussion tber die Gebrauchstauglichkeit
gefallelos ausgefuhrter Dacher notwendig, Méglichkeiten und Grenzen dieser Bau-
weise aufzuzeigen. Im Folgenden sollen die besonders zu beachtenden Aspekte be-
schrieben werden.

Abb. 1: Bei einem gering geneigten Flachdach Abb. 2: Bei einem deutlich geneigten ,Flachdach®
ist mit Pfutzenbildung in der Dachkehle zu ist keine Pfutzenbiidung zu erwarten [OSWALD]
rechnen [OSwALD]

2 Regelwerke — Mindestgefille

Fur nicht genutzte Flachdacher unterscheidet DIN 18531 [1] bezuglich des zulassi-
gen Gefalles je nach Qualitatsklasse: In der Standardanwendungskategorie K1 wird
ein Mindestgefalle von 2 % empfohlen. Bei dessen Unterschreitung muss der Ab-
dichtungsaufwand der hoheren Anwendungskategorie K2 zugrunde gelegt werden,
um eine Einordnung in K1 zu gewahrleisten. Pfutzenfreiheit ist in dieser Kategorie
nicht zwingendes Kriterium. Hingegen wird bei der héheren Anwendungskategorie
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K2 ein Gefélle von mind. 2 % gefordert und auch im Bereich von Kehlen ein Min-
destgefalle von 1 % vorgeschrieben. Langer stehen bleibende und gréRere Pfiutzen
auf der Abdichtungsoberflache werden hier nicht toleriert.

Abweichend von diesen Regelungen fur den Neubau fordert Teill 4 der Dachabdich-
tungsnorm bei Arbeiten an bestehenden Flachdachern im Rahmen von Voruntersu-
chungen eine Uberprifung der Entwésserungs- und Geféllesituation. Ziel ist, festzu-
stellen, ob mit (oft relativ geringem) Mehraufwand bei geféllelosen Dachern — z. B.
partiell begrenzten Gefalledammungen oder einem zusatzlichen Ablauf am Tiefpunkt
der Decke — die Entwasserungssituation deutlich verbesserbar ist.

Die Flachdachrichtlinie [5] regelt die Anforderungen an das Mindestgefalle von
Flachdachern vergleichbar, enthalt aber den Hinwelis, dass eine vollstandige Pfutzen-
freiheit erst ab einer Dachneigung von 5 % zu erwarten ist.

Die Maftoleranzennorm DIN 18202 [4] lasst bei nicht flachenfertigen Oberflachen je
nach Messpunktabstand Unebenheiten von bis zu 2 em zu. Nicht bertcksichtigt sind
hierbei die unvermeidbar (und nicht zu bemangelnden) wéahrend der Gebaudestand-
zeit auftretenden Durchbiegevorgange von Stahlbetondecken, so dass je nach De-
ckenspannweite Mulden bis zu 10 cm Tiefe auftreten kénnen.

3 Geféllelose Dacher - Pfiitzenbildung — Gegengefille

Unstrittig sorgt das Gefalle einer Dachabdichtung fur das zigige Ableiten von Nie-
derschlagen. Bei nahezu waagerechten Flachen wird aufgrund einer langeren Ein-
wirkungsdauer und groRerem Wasserdruck durch eine Fehlstelle in der Abdichtung
eine groRere Menge Wasser dringen als durch dieselbe Liicke der Abdichtung einer
geneigten Flache (s. Abb. 3 und Abb. 4).

-

——t— |
QHH q

| ey

Abb. 3 und Abb. 4: Auswirkung der Gefallegebung auf die Durchldssigkeit von kieinen Fehistellen:
links im Bereich von Pfiitzen: erhebliche Foigen, rechts in einer geneigten Flache: aufgrund geringer
Beanspruchungsdauer geringe Folgen [13]
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Im Bereich von Pfiitzen sind nicht nur die Versagensfolgen bei Undichtheiten deutlich
schwerwiegender, durch nebeneinander liegende Zonen unter Pfitzen und unmittel-
bar besonnten Bereichen der Bahnen entstehen durch unterschiedliche Temperatu-
ren differenzielle Beanspruchungen. Die im Pfutzenwasser gelosten Staube oder
Schadstoffe fordern das Wachstum von Algen oder Mikroorganismen. Diese kénnen
in der Wasserwechselzone zu Ablagerungen und Verkrustungen fihren (s. Abb. 5).

Abb. 5: Typische Verkrustung am Rand Abb. 6: Pfiitzenbildung im Bereich von Dach-
von Pfiitzen [OSWALD] kehlen bei flach geneigten Dachern [OswALD]

Werden Dachflachen geféllelos ausgefiihrt, entstehen zwangslaufig durch abliche
Maltoleranzen und Durchbiegevorgange bei Stahlbetondecken oder weit gespann-
ten leichten Dachkonstruktionen Bereiche mit Gegengefalle (s. Abb. 6). Hier reichen
dann auch unvermeidbare Bahnenuberlappungen der Abdichtung aus, um kleinere
Pfutzenbildungen zu verursachen.

Gegengefallestrecken und tieferen Pfitzen, die auf Deckendurchbiegungen oder zu-
lassige Toleranzen zuriickzufuhren sind, werden vermieden, wenn auch bei gefalle-
los geplanten Dachern eine Mindestneigung von 0,5-0,8 % vorgesehen wird. Hin-
weise aus den Regelwerken gibt es hierzu allerdings nicht.

Zur Vermeidung tieferer Pfutzen im Bereich von Senken sollten die notwendigen
Dachablaufe bereits im Planungsstadium an diesen zu erwartenden Tiefpunkten vor-
gesehen werden. Fur genutzte Dacher ist dies in DIN 18195-5 [2] enthalten. Eine
analoge Vorgehensweise ist zur Schadensvermeidung auch bei nicht genutzten Da-
chern sinnvoll.

Wichtig ist bei Gefélleplanungen nicht nur die zu entwassernde Flache se bst, son-
dern auch die zwangslaufig entstehenden Kehlen mit in das Entwasserungskonzept
einzubeziehen, da sonst an diesen Stelle — wie beschrieben — leicht Gegengefallesi-
tuationen entstehen konnen. Allerdings steht dem haufig der Aufwand bei einachsig
gelagerten Dachern entgegen; Abhilfe schaffen Dammkeile unter der Abdichtung.
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4  Zuverlassigkeitsaspekte und Qualitatsklassen

Die Zuverlassigkeit einer Bauweise wird in starkem Maf3e von der Intensitat der Be-
anspruchung, der Dauerhaftigkeit des verwendeten Materials und der Sorgfalt der
Ausfuhrung beeinflusst. Dennoch kann eine Flachdachabdichtung auch bei Nichtbe-
achtung einer dieser Komponenten ausreichend zuverlassig sein.

Die auf Flachdachflachen einwirkenden Beanspruchungen hangen unmittelbar von
der vorhandenen Dachneigung ab. Wie bereits dargestellt, wird die Abdichtung eines
starker geneigten Daches deutlich weniger beansprucht als die einer geringer ge-
neigten Dachflache.

Das notwendige MaR der Zuverlassigkeit wird bestimmt von der Bedeutung des Ver-
sagens und dem Aufwand zur Schadensbeseitigung. An ein Vordach oder ein Gara-
gendach sind andere Anforderungen hinsichtlich der Dauerhaftigkeit und Zuverlassig-
keit zu stellen als an die Dachflache eines Wohnhauses oder Ublichen Burogebéudes,
dariiber hinausgehende an das Dach eines Museums, einer Produktionsanlage
hochwertiger Guter, eines Archivs oder eines Hochhauses. Neben dem Aspekt der
Versagensfolgen kommt hier noch die Zuganglichkeit im Reparaturfall hinzu. Bei den
genutzten Dachemn haben sich drei Anforderungsstufen an Abdichtungen durchge-
setzt: einfache Anforderungen an Abdichtungen gelten beispielsweise bei Balkonen,
hohe bei Dachterrassen, dariiber hinausgehende bei Dachterrassen, deren Gefélle
<2 %ist.

Fehlstellen in der oberen Lage WWasseyatron
% Lose verlegte Bahnen
ANNRYERRIIINNNINNNN Bahn 2
I, i 3
@ Die vollfléchige Verklebung der Abdichtungslagen miteinander
trennt evil. Fehlstellen in den einzelnen Lag
[ ; - 1/ Verklebte Bahnen
il D 1
RN \\\\\\\\\@ Bahn 2
Fehlistellen in der unteren Lage A ¥ Z 2
Abb. 7: erhebliche Reduzierung des Fehi- Abb. 8: Bedingung fir ein reduziertes Fehl-
stellenrisikos bei mehriagiger Verlegung [13] stellenrisiko ist eine voliflachige Verklebung

der einzelnen Schichten [15]

Fur nicht genutzte Dachflachen sind zwei Qualitatsklassen (Anwendungskategorien)
in der Dachabdichtungsnorm DIN 18531 enthalten. Bedingung zur Gewahrleistung
des hoheren Standards K2 ist ein Mindestgefalle sowie eine Erhohung der Schichtdi-
cke bei Kunststoffbahnen bzw. der Bahnenqualitat und der Lagenzahl bei Bitumen-
bahnen (s. Abb. 7 und 8).
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So sollen die auf die Dachabdichtung einwirkende Beanspruchung das Perforations-
risiko und durch dauerhaft miteinander verklebte Abdichtungslagen das Fehlstellenri-
siko verringert werden. Auch den Dachdetails ist beim héheren Standard eine groRe-
re Sorgfalt zu widmen.

In den jeweiligen Beanspruchungsklassen sind hohe thermische (A = hoch, B = ma-
Rig) bzw. mechanische (I = hoch, Il = maRig) Beanspruchungen definiert, denen ein-
zelne Bahnen in bestimmten Eigenschaftsklassen (E1 bis E4) zugeordnet werden.
Sinn des Ganzen ist die Erhohung der Zuverlassigkeit der Flachdachabdichtung und
die Ausfiihrung fehlertoleranter Systeme.

5 Genutzte Dacher

Fir genutzte Dacher gibt die Abdichtungsnorm 18195 in Teil 5 den Hinweis, dass
Wasser auf der Abdichtungsoberseite dauerhaft wirksam abzuleiten ist, so dass auf
die Abdichtung kein (bzw. nur geringer) hydrostatischer Druck ausgelbt wird. Eine
bestimmte Mindestneigung der zu entwassernden Flache wird hieraus nicht abgelei-
tet. Lediglich bei der Beschreibung der Ausfiihrungsqualitat einer Bitumenbahnab-
dichtung hoch beanspruchter Flachen wird auf ein Mindestgefélle von 2 % bei einer
zweilagigen Abdichtung hingewiesen.

Grundsatzlich ist die Ausflihrung genutzter Dachflachen — hierzu zahlen Dachterras-
sen, begriinte Dachflachen und Parkdacher — ahnlich differenziert zu betrachten wie
die der nicht genutzten Dacher. Kriterium fur die Notwendigkeit einer Gefallegebung
der Oberflache einzelner Schichten ist die Schadenwahrscheinlichkeit der vorhande-
nen Konstruktion und die zu erwartenden Versagensfolgen.

So war es bei den friiher haufig gebauten im Mértelbett verlegten Plattenbelagen er-
forderlich, sowohl die Belags- als auch die Abdichtungsoberflaiche mit einem Gefalle
von 1,5-2 % zu versehen. Zur Vermeidung von Wasseranstauungen sind Dran-
schichten einzuplanen. Da aber auch dadurch dauerhaft in der Konstruktion stehen-
des Wasser, Sinterspuren oder gar Auffrierungen des Belages nicht vollstandig zu
vermeiden sind, haben sich diese Konstruktionen ohne zusatzliche Dranung nicht
bewahrt (s. Abb. 9). Aufgrund der fest miteinander verbundenen Bauteilschichten ist
eine Leckortung im Schadensfall nur unter vollstandiger Zerstérung maglich.

Empfehlenswert ist es daher, Plattenbelage im Splittbett oder auf Punktlagern lose zu
verlegen. Ob ein Gefalle der Belagsoberflache erforderlich ist oder nicht hangt in erster
Linie davon ab, ob eine zligige Entwasserung der Belagsoberflache dauerhaft mdglich
ist. Das Merkblatt Aulenbelage des ZDB [7] fordert bei Fliesen und Platten mit ebener
Oberflache ein Mindestgefalle zwischen 1 und 2 % und gibt den Hinweis, dass es bei
rauen, profilierten und strukturierten Oberflachen dennoch zu Feuchtigkeitsriickstan-
den kommen kann. Bei breiteren Fugen, bei denen die Gefahr des Zusetzens geringer
ist als bei schmalen Fugen, kann ein Oberflachengefalle entbehrlich sein.

Bei begehbaren Belagen liegt die Grenze des mdglichen Gefélles bei etwa 3 %, da die
Nutzbarkeit ansonsten stark eingeschrankt ist. Die zulassige MaRabweichung fur fla-
chenfertige Oberflachen ist geringer als die fir nicht flachenfertige. DIN 18202 [4]
nennt hier ein Mal} von bis zu 15 mm je nach Messpunktabstand.
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In der BTl 1.4 — Bautechnische Information fur Naturwerkstein [8] wird beschrieben,
dass mit zunehmender Rauigkeit ein starkeres Gefélle vorzusehen ist. Es wird ein
Mindestmal von 1,5 % genannt, bei Oberflachenbearbeitungen eine GroRenordnung
zwischen 2 und 3 % angegeben.

Die Abdichtungsoberflache sollte zur Vermeidung von Pfltzen geneigt sein. Insbeson-
dere bei einem Dachaufbau mit Punktlagern besteht bei groferen Wasseransammlun-
gen unterha b des Plattenbelages die Gefahr von Geruchsbelastigungen (s. Abb. 10).

Abb. 9: Deutliche Sinterspuren bei einem im Abb. 10: Platten auf Stelzlager bendtigen kein
Mortelbett verlegten Plattenbelag ohne Gefalle Gefalle, wohl aber die darunter veriegte Ab-
[OswaALD] dichtung [OSWALD]
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Abb. 11: Typischer Dachaufbau mit Extensiv- Abb. 12: Typischer Parkdachaufbau mit grorx-
begriinung [14] formatigen Ortbetonplatten als Umkehrdach-
Konstruktion [14]

Auch bei einer extensiv begriinten Dachflache ist es notwendig, im Untergrund ein
Gefalle von 1,5 % zu beriicksichtigen, da ansonsten die Gefahr der Versumpfung der
Grundacher besteht (s. Abb. 11). Ein geringeres Gefalle kann ggf. mit dickeren Dran-
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schichten kompensiert werden. Hinweise zu den Entwasserungseigenschaften dieser
Schichten sind in der Dachbegriinungsrichtlinie enthalten [6].

Bei Parkdachern variieren die Empfehlungen der notwendigen Geféllegebung von
Belagen und Abdichtungen je nach Bauweise. Bei kleinteiligen Pflasterbelagen ist ein
starkeres Gefalle (ca. 2,5 %) erforderlich als bei groRformatigen Ortbetonplatten bzw.
vorgefertigten Platten (1,5-2 %, s. Abb. 12) oder Schutzlagen aus Gussasphalt
(1,5 %). Kriterium fir den Grad der Neigung ist die Rauigkeit der Belagsoberflache.
Diese beeinflusst entscheidend die Entwasserungsgeschwindigkeit [14].

Eine gefallelose Ausfiihrung ist explizit gefordert bei einer Wasseranstauung unter in-
tensiv begriinten Dachflachen nach DIN 18195-5 [2]. Bei einer Anstauhdhe uber 10 cm
ist ein erhohter Abdichtungsaufwand nach DIN 18195-6 erforderlich, um eine ausrei-
chende Zuverlassigkeit der Konstruktion zu erreichen.

6 Zusammenfassung

Grundsatzlich reduziert eine Gefallegebung der Dachoberseite die auf Abdichtung
einwirkende Beanspruchung: Aufgrund zigiger Entwasserung ist bei einer gréRReren
Neigung der Dachflache von geringeren Schadensfolgen auszugehen als bei gering
geneigten Dachflachen. Je nach vereinbarter Qualitatsklasse bzw. Nutzung des Da-
ches ist die Einhaltung eines Mindestgefélles gefordert.

Dennoch sind gering geneigte oder gar gefallelos ausgefiuhrte Dacher bei entspre-
chend erhéhtem Abdichtungsaufwand herstellbar und bei Ublicher Ausfiihrungssorg-
falt dauerhaft dicht. Dies gilt insbesondere dann, wenn dies zwischen den Parteien
vereinbart wurde! Weitgehende Pflitzenfreiheit kann erreicht werden, wenn Dachab-
laufe in den Tiefpunkten der Dachflache angeordnet werden und die vorhandenen
Kehlen mit einem Quergefélle ausgestattet werden. Eine véllige Pfutzenfreiheit ist
erst zu erwarten, wenn die Dachflache mindestens 5 % geneigt wird.

Bei Dachinstandsetzungen ist zu beachten, dass im Rahmen von Voruntersuchun-
gen die Entwasserungs- und Gefallesituation zu Uberprifen ist. Hier sind also ggf.
MaRnahmen einzuplanen, die eine zligige Entwasserung der Dachflache gewahrleis-
ten. Dieser Grundsatz gilt aber auch fiir neu hergestellte Decken, da vor der Ausfiih-
rung der Abdichtung es sich um zu tUberprufende Untergrinde handelt.

Die Zuverlassigkeit einer Flachdachkonstruktion wird durch die Gefallegebung, aber
auch durch MaRnahmen der Vermeidung der Folgen von Unterlaufigkeit erzielt. Las-
sen sich durch vollflachiges Verkleben aller Bauteilschichten unter einer Abdichtung
untereinander und mit dem Untergrund entweder Folgen von Loéchern (bei einer Ab-
dichtung auf Stah betondecken) vermeiden oder bei eventuellen Fehistellen diese
ohne groRen Aufwand auffinden, ist die wesentliche Voraussetzung fiir eine Repa-
rierbarkeit erfillt. Bei einer unterlaufigen Konstruktion (z. B. bei Dachbahnen aus
Kunststoff, die nicht vollflachig verklebt werden kdnnen) lasst sich eine mogliche
Fehlstelle bei deutlicher Gefallegebung der Konstruktion ebenfalls vergleichsweise
einfach finden, weil die Abtropfstelle im Innenraum zumindest einem definierten Be-
reich der Dachflache als mogliche Lage der Leckstelle zugeordnet werden kann.
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zung und Modemnisierung im Wohnungsbestand, Kostengiinstigen Bauweisen,
die Detailgestaltung bei Innendammungen.
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WDVS-Fassade und ihre Einbauteile

Ulrich Steinert

Kurzfassung

Auf der geraden und ungestorten Fassadenflache sind Warmedamm-Verbundsys-
teme (WDVS) als weitgehend problemlos funktionierende Bauteile bekannt. Erhohte
Sorgfalt in Planung, Ausflihrung und Bautiberwachung ist jedoch dort notwendig, wo
Ein- und Anbauteile das WDVS unterbrechen und es durchdringen. An diesen
Schnittstellen werden detailliert geplante und fachgerecht ausgefiihrte Abdichtungs-
malnahmen notwendig. Es ist zu entscheiden, ob diese Abdichtungen ein- oder
mehrstufig auszuflihren sind und welche Materialien dafiir Verwendung finden mus-
sen.

Der Beitrag méchte aus der rein technischen Sicht auflerdem Hinweise geben, unter
welchen Voraussetzungen von einem Planungs- oder Bauliberwachungsfehler auszu-
gehen ist, wenn an diesen Schnittstellen Mangel oder gar Schaden erkannt werden.

AbschlieRend soll eine Kurzvorstellung des neuen WTA-Merkblatts ,Warmedamm-
Verbundsysteme — Wartung, Instandsetzung, Verbesserung® erfolgen. Plangemaf ist
dieses Merkblatt noch 2014 fir den Gelbdruck vorgesehen.

1 Einleitung

WDVS haben derzeit in der Offentlichkeit keinen guten Ruf. Die teilweise recht hyste-
rische Medien-Berichterstattung der letzten Jahre, weiter angeheizt durch einzelne
Brandereignisse, haben zahlreiche Bedenken ausgelost.

Wir als fachkundige Baubeteiligte sind jetzt am Zug, um verschiedene Medienargu-
mentationen vom Kopf wieder auf die Fille zu stellen. So gibt es zum Beispiel in
Deutschland gesetzliche Regelungen zum Warmeschutz, die nicht ignoriert werden
konnen. Vor allem beim Bauen im Bestand wird es daher kaum mdglich sein, auf
WDVS zu verzichten. Jeder Bauherr hat es aulRerdem selbst in der Hand, anstelle
des schwer entflammbaren Polystyrol-WDVS ein nichtbrennbares Mineralwolle-
WDVS zu beauftragen. Damit ist die Fassade in Fragen der Brennbarkeit auf der si-
cheren Seite. Dass dies meist an den Kosten scheitert, und deshalb rund 85 % aller
WDVS mit Polystyrol-Dammstoffen errichtet werden, darf aber nicht per se der Bau-
art WDVS angelastet werden.

Um das Vertrauen in die nachweislich bewahrte Bauart WDVS wieder ein Stlick

wachsen zu lassen, mochte der nachfolgende Beitrag einen kleinen Teilabschnitt aus
dem groRen WDVS-Gebiet herausgreifen und Hinweise zur fach- und regelgerechten
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Planung und Ausfiihrung geben. Hauptséchlich werden hier die Schnittstellen zwi-
schen WDVS und durchdringenden Einbauteilen behandelt.

Auch das voraussichtlich noch 2014 im Gelbdruck erscheinende WTA-Merkblatt soll
dazu beitragen, Unsicherheiten auszurdumen und Handlungsempfehlungen fiir die
Instandsetzung und Uberarbeitung von bestehenden WDVS zu geben.

2 Fensterbanke
2.1 Gefille

Fensterbanke aller Art zahlen zu den haufig und regelmaRig zu realisierenden Ein-
bauteilen in WDVS-Fassaden.

Unabhangig von der Art und dem gewahlten Material soll das Gefalle mindestens 5°
nach auRen betragen. Dieses Gefélle hat sich in der Baupraxis bewahrt und wird
durch folgende Regelwerke empfohlen:

— Empfehlungen fiir den Einbau/Ersatz von Metall-Fensterbanken (WDVS-Fassade)
(11,

— Leitfaden zur Planung und Ausfihrung der Montage von Fenstern und Haustlren
[2],

— Richtlinie Anschliisse an Fenster und Rollladen bei Putz, Warmedamm-Verbund-
system und Trockenbau [3].

Diese in drei Regelwerken vorgeschlagenen 5° Gefélle entsprechen einer Neigung
von etwa 8,8 %.

Zur zlgigen Ableitung des Niederschlag- und Schmelzwassers — auch unter Wind-
druckeinfluss — sind die Regelwerkvorgaben aus der technisch-praktischen Sicht
sinnvoll. Alle Anschliisse werden dann nur geringfligig mit Druckwasser belastet, die
Spritzwassereinwirkung auf hoher liegende Flachen wird gemindert. Aufierdem wir-
ken sich unvermeidliche Bautoleranzen bei geplanten 5° Gefalle nicht auf den Was-
serablauf aus.

Bei Planung, Ausfuhrung und Abnahme sollte daher auf die Einhaltung dieses Gefal-
les geachtet werden.

Bei der Anwendung der Regelwerke muss jedoch Beachtung finden, dass darin
Empfehlungen fir das ordnungsgemafie Verhalten im Regeffall gegeben werden. In
speziellen Einzelfallen sind nachvollziehbar begriindete Abweichungen mdéglich und
zuldssig. Ist die Schlagregenbelastung gering (Gruppe I), und das Gebaude weist
groBe Dachiiberstande auf, sind auch bei Fensterbanken mit < 5° Gefalle Schaden
an den umliegenden Bauteilen unwahrscheinlich.
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2.2 Anschlusslésungen

Alle Anschlusse der Fensterbanke an das angrenzende WDVS mussen schlagregen-

dicht ausgebildet werden. Dazu bestehen bereits seit den frihen 1990er Jahren
Empfehlungen in verschiedenen Regelwerken.

Im BFS-Merkblatt Nr. 21 aus 1995 [4] wurde dazu bereits eine Skizze verdffentlicht,

wie die Ausbildung unter Verwendung U-férmiger Bordprofile bei Aluminiumfenster-
banken empfohlen wird:

1 Kunststot

mmband,
s b predeietiren o e . Abb. 1: Auszug aus BFS-Merkbiatt

an den Ecken gestoflen Nr. 21 von 1995 [4] (© Bundesaus-
schuss Farbe und Sachwertschutz)

Dabei ist vor allem die rot markierte Schnittskizze wichtig, weil hier die Anordnung
der vorkomprimierten Schaumstoff-Fugendichtbander dargestellt wird. Klar erkenn-
bar ist auRerdem, dass mit einem U-formigen Bordprofil am seitlichen Ende der
Fensterbank die La bung unterschnitten wird und die La bungsdammplatte auf dem

Bordprofil aufsitzen muss. An diesem Detail hat sich bis heute nichts Wesentliches
geéandert.
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Auch die WDVS-Hersteller haben bereits zu dieser Zeit entsprechende Details in ihren
technischen Unterlagen veroffentlicht:

HECK
Fensterbank-Anschiuf3 Bt o

ok } g | Detail 15

Eréuterungen zum Detail
@ Fugenelastikband ® Amie

Abb. 2: Auszug aus Architektenordner HECK Dammsysteme von 1993 [6] (© Heck Wall Systems
GmbH)

Zur Unterschneidung der La bung bestehen jedoch Alternativen. Werden Fenster-
banke nachtraglich montiert, oder es liegen wichtige Grunde vor, die einer Unter-
schneidung entgegen stehen, kann mit L-férmigen Bordprofilen der Anschluss aber
Dichtschnire/Dichtbander und plasto-elastische Dichtstoffe erfolgen.

Dichtstoff

Dichtband

Abb. 3: Schnittskizze aus dem
WDVS-Atlas [5]

(© CAPAROL Farben Lacke
Bautenschutz GmbH)

Bei Fensterbanken aus Natur- oder Kunststein sind die Anschlusslésungen ebenso
sorgfaltig zu planen und auszufuhren. Grundsatzlich wird auch hier die Unterschnei-
dung der Labung empfohlen, um die La bungsdammplatten mit einem vorkompri-
mierten Dichtband auf die Fensterbank aufsetzen zu kénnen.
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Es kann erforderlich werden, eine weitere, zweite Abdichtungsebene in Wannenform
unter den Fensterbénken zu planen und auszufuhren, beispielsweise:

— bei lagebedingter sehr hoher Schlagregenbelastung, Ausrichtung der Fassade zur
Wetterseite®,

— bei generellen Zweifeln an der langfristigen Funktion der Abdichtungen in der ers-
ten Abdichtungsebene, z. B. bei aufgesteckten Bordprofilen und/oder befurchteten
,Gewerkelochern®,

— bei feuchteempfindlichen Unterkonstruktionen, z. B. im Holzrahmenbau.

Abb. 4: Typisches ,Gewerkeloch®
im dreidimensionalen Eck

Diese zweite Abdichtungsebene muss jedoch folgende Bedingungen erfillen:

— wannenférmige Ausbildung mit Aufkantungen an den Laibungen und am Blend-
rahmen des Fensters/der Tur,

— wasserdichter Anschluss zur Laibung und zum Blendrahmen,

— Gefalle der Brustungsoberflache nach aullen,

— Fensterbank darf nur streifen- oder punktférmig auf der Brustung verklebt werden,

— gof. eindringendes Wasser muss unter der Fensterbank austreten und ablau-
fen/abtropfen konnen — kein Dichtband an der Vorderkante, vielmehr Fuge an-
ordnen.

Eine so gestaltete Ausfuhrung hat zur Folge, dass bei starkem Winddruck auf die
Fassade das Regenwasser auch unter die Fensterbank getrieben wird. Die wannen-
formige zweite Abdichtungsebene muss also rundum dicht sein.

2.3 Fazit zu Fensterbanken in WDVS

Fensterbanke sollten unabhangig vom Material mit einem Gefalle von 5° (8,8 %)

nach auflen eingebaut werden. Nachvollziehbar begrindete Ausnahmen von dieser
Regel sind im Einzelfall jedoch zulassig.
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Im Optimalfall sind schlagregendichte Anschlisse zum WDVS in der ersten Abdich-
tungsebene zu schaffen. Bei der Verwendung von Fensterbanken mit angeschweil3-
ten Bordprofilen, ausreichender Unterschneidung der Laibung und sorgféltiger An-
ordnung der Dichtbander ist dies gut realisierbar.

Wird die einstufige Abdichtung nicht méglich oder als zu risikoreich eingeschatzt,
sind wannenformige Abdichtungen unter der Fensterbank mit Gefalle und Ablauf-
moglichkeit als zweite Abdichtungsebene vorzusehen. Hier muss auf wasserdichte
Anschliusse der Abdichtung zu den angrenzenden Bauteilen (Blendrahmen, Laibun-
gen) geachtet werden.

3 Fassaden-Einbauteile

3.1 Gefille

Fur jegliche Fassaden-Einbauteile, die zunehmend auch aus gestalterischen Griin-
den grofRflachig eingesetzt werden, gelten die vorbeschriebenen Gefalleregeln ana-
log. Wird dies missachtet, kann Wasser unter hydrostatischem Druck auf die WDVS-
Anschlisse einwirken.

Abb. 5. Stehendes Wasser auf dem
Einbauteil
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3.2 Anschlusslésungen

Alle Fassaden-Einbauteile, die in die WDVS-Fassade integriert werden sollen oder
diese durchdringen, mussen ebenfalls schlagregendicht angeschlossen werden. Bei
kleinflachigen Einbauteilen haben sich vorkomprimierte Schaumstoff-Fugendicht-
bander bewahrt. Hier funktioniert diese einstufige Abdichtung bei sorgféaltiger Ausfih-
rung héaufig Gber viele Jahre schadenfrei.

Bei groflachigen Einbauteilen sind einstufige Abdichtungslosungen jedoch mit Risi-
ken behaftet, weil selbst bei Wahrung der handwerklichen Sorgfalt kleine Fehlstellen
unvermeidlich sind.

In Regionen mit Schlagregenbeanspruchungsgruppe | und auf ,wetterabgewandten”
Fassadenseiten ist dies meist akzeptabel. Bei hoherer Schlagregenbelastung wird
die einstufige Abdichtung zum Problem.

Abb. 6: Erhebliche Durchfeuchtun-
gen im Eckbereich wegen des
StumpfstoBes der Anputzleisten

Der in Abb. 6 erkennbare Fassadenausschnitt liegt in einer Region mit Schlagregen-
beanspruchungsgruppe |, ist aber nach Westen ausgerichtet. Die Abdichtung wurde
einstufig allein mit einfachen Standard-Anputzleisten vorgesehen.

Das fehlende Gefélle der Einbauteile (vgl. Abb. 5) und der nicht schlagregendichte
Stumpfsto® der Anputzleisten im Eckbereich haben Wassereintritte und Hinterfeuch-
tungen des WDVS verursacht.

Die Verwendung einfacher Standard-Anputzleisten ist bei den hier vorhandenen
Fenstergréen bis 11,50 m? und Langen der Metalleinbauteile bis 5,65 m ebenso kri-
tisch. Verformungsdifferenzen aus thermischen Einflissen auf die dunkel beschichte-
ten Metallprofile kénnen durch die einfache Anputzleiste mit ihrem dinnen PE-
Dichtband nicht schadenfrei aufgenommen werden. Die Spannungen haben zu Ablo-
sungen vom Metallprofil, zu einer Aufweitung der Stumpfst6Re und zu Rissbildungen
in der Putzschicht gefuhrt. Damit ist der Feuchte- und Schlagregenschutz der einstu-
figen Abdichtungslésung nicht mehr gewahrleistet.

EIPOS-Tagungsband Immobilienbewertung und Sachverstand am Bau 2014 139

am 21.01.2026, 21:31:46. © Urheberrechtich geschatztsr Inhat r
tersagt, m mit, flir oder in Ki-Syster



https://doi.org/10.51202/9783816792284

In diesem Fall ware eine zweistufige Abdichtung erforderlich gewesen. Die zweite
Abdichtungsebene ist mit einem vorkomprimierten Schaumstoff-Fugendichtband in
der Ebene der Dammplatten (hinter der Anputzleiste) sicher realisierbar. Ein ausrei-
chendes Gefélle hatte zur Schadenfreiheit ebenfalls beigetragen. Anstelle der einfa-
chen Standard-Anputzleisten waren Teleskop-Anputzleisten mit Gelenk sinnvoll ge-
wesen. Diese Teleskopleisten konnen an den Stofen ineinander geschoben und
damit praktisch Uberlappt werden. Die Wasserdurchlassigkeit der StumpfstoRe wird
damit deutlich reduziert. AuRBerdem konnen Uber das Gelenk der Teleskop-
Anputzleisten thermisch bedingte Verformungsdifferenzen abgebaut werden.

3.3 Fazit zu Einbauteilen in WDVS

Einbauteile missen ebenso wie Fensterbanke ein ausreichendes Gefalle von min-
destens 5° nach auf’en aufweisen.

Vor allem bei grof¥flachigen Einbauteilen sind einstufige Abdichtungen zum WDVS
haufig mit Risiken behaftet. Im Regelfall werden zweistufige Abdichtungslésungen er-
forderlich.

In diese Uberlegungen muss die lagebedingte Witterungsbelastung der Fassaden
zwingend einbezogen werden. Zwischen einer nach Osten ausgerichteten Fassaden-
flache im mitteldeutschen Tiefland und einer nach Westen orientierten Fassade im
Grofiraum Minchen bestehen dazu erhebliche Unterschiede.

4 Notwendigkeit der Detailplanung

GroRflachige Einbauteile in WDVS, wie z. B. die vorstehend gezeigten Fensterum-
rahmungen, sind als technische Sonderausfiihrungen zu werten. Sie sind unter Be-
ricksichtigung der erforderlichen Anschlussausbildung im Detail zu planen und aus-
zuschre ben. Geschieht dies nicht, entstehen zwangslaufig spontan gebastelte
Baustellenldsungen, die in den meisten Fallen risikobehaftet sind.

Werden die Detailplanungen unterlassen, liegt aus der rein technischen Sicht ein
Planungsfehler vor.

Detailplanungen sind nur dann entbehrlich, wenn es sich um allgemein bekannte,
einfache und ,alltagliche* Standardlésungen handelt. Die Ubliche Aluminium-
Fensterbank, eingebaut mit Unterschneidungen der Laibungen, ist beispielhaft als
allgemein bekannte, einfache und ,alltagliche* Standardidsung anzusehen.

Fir diese Standardlésungen bieten auch die WDVS-Hersteller auf ihren Internetsei-
ten aussagekraftige Detailplane an.
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5 Intensitat der Bauiliberwachung

Grundsatzlich weisen WDVS-Leistungen einen vergleichsweise hohen Schwierig-
keitsgrad auf und zahlen nicht zu den einfachen Bauleistungen wie etwa Ubliche An-
strich- und Innenputzarbeiten. Die WDVS-Arbeiten sind u. a. auf Ubereinstimmung
mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu prifen. Abweichungen von der
Zulassung kénnen Einfluss auf die Standsicherheit und damit auf die Verkehrssi-
cherheit haben. AuRerdem koénnen der Feuchte- und Warmeschutz beeintrachtigt
werden.

Bereits daraus begriindet sich eine héhere Intensitat der Bautiberwachung.

Werden zusatzlich noch Sonderldsungen in Form von speziellen Einbauteilen reali-
siert, ist auch dafur eine Baulberwachung in héherer Intensitat erforderlich.

Aus der rein technischen Sicht muss die Bauuberwachung Regelabweichungen im
Rahmen der Ausfiihrung dann erkennen, wenn Material in groferen Mengen fehler-
haft geliefert und eingebaut bzw. Leistungen in gréBeren Mengen Uber einen lange-
ren Zeitraum regelwidrig realisiert werden. Dies muss dann auch im Rahmen der
stichprobenartigen Prifung der WDVS-Leistungen auffallen, angezeigt und die Ab-
stellung/Veranderung gepruft werden.

6 Neues WTA-Merkblatt

Die Idee zur Erarbeitung eines WTA-Merkblatts zum Thema WDVS entstand im
Sommer 2007. Im April 2008 fand die erste Sitzung der neu geschaffenen Arbeits-
gruppe statt. Die Realisierung ist soweit fortgeschritten, dass wahrscheinlich noch in
2014 der Gelbdruck erscheint.

Das Merkblatt wird folgenden Titel haben:
»Warmedamm-Verbundsysteme — Wartung, Instandsetzung, Verbesserung®.

Nach einer kurzen Einleitung und verschiedenen Begriffsdefinitionen werden zu-
nachst die grindliche Inspektion und eine Bestandserfassung am bestehenden
WDVS empfohlen. Dazu stehen als Unterstutzung Checklisten fir die Aufnahme vor
Ort zur Verfligung.

Auf Basis dieser Erkenntnisse zum bestehenden WDVS kann gezielt die Instandset-
zung geplant werden. Im Merkblatt sind dazu Tabellen enthalten, aus denen zu ver-
schiedenen Verschleil3- oder Schadensstufen konkrete Hinweise zur Instandsetzung
zu entnehmen sind. AbschlieRend enthalt das Merkblatt Empfehlungen und Hinweise
fur die technische und energetische Verbesserung eines bestehenden WDVS.

Die interessierte Fachoffentlichkeit ist zu einer regen Diskussion Uber die Inhalte des
Merkblatts aufgerufen. Mit dem Merkblatt wird ein Stlick Neuland betreten. Die Mit-
glieder der Arbeitsgruppe sind daher fir alle konstruktiven Einspriiche dankbar. Auf
diese Weise kann es gelingen, ein gut nutzbares Regelwerk zu etablieren, das hof-
fentlich bald zu den allgemein anerkannten Regeln der Technik gezahlt werden kann.
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7 Zusammenfassung

Einbauteile in WDVS muiissen ein ausreichendes Gefalle nach auen aufweisen. Der
zugige Wasserablauf verhindert Druckwassereinwirkungen auf die Anschlisse und
mindert den Spritzwassereinfluss auf hoher liegenden Flachen.

In verschiedenen Regelwerken wird Ubereinstimmend ein Mindestgefalle von 5° ge-
nannt, in speziellen Einzelfallen sind jedoch auch geringere Neigungen mdéglich.

Alle Einbauteile missen zum WDVS aufRerdem schlagregendichte Anschliisse erhal-
ten. Bei kleineren Einbauteilen haben sich einstufige Abdichtungen tber vorkompri-
mierte Dichtbander bewahrt. Bei grof3flachigen Einbauteilen, die zunehmend auch
aus gestalterischen Griinden vorgesehen werden, ist die einstufige Abdichtung mit
Risiken behaftet. Hier werden zweistufige Abdichtungen empfohlen. Die dafur zu
verwendenden Materialien und die konstruktive Ausbildung sind sorgfaltig im Detail
zu planen und auszuschreiben.

Detailplanungen sind entbehrlich, wenn allgemein bekannte, einfache und ,alltagli-
che* Standardldsungen vorgesehen sind. Dies ist beispielsweise beim Einbau von
Aluminiumfensterbanken mit Unterschneidung der Laibung der Fall.

WDVS-Arbeiten erfordern grundsatzlich auch eine hdhere Intensitat der Bauliberwa-
chung. Die Arbeiten sind nicht mit einfachen Bauleistungen wie Anstrich- und Innen-
putzarbeiten vergleichbar. Dies gilt umso mehr, wenn in das WDVS noch grof3flachi-
ge Einbauteile integriert werden sollen. Hier ist die Ausfihrung der Abdichtungen
verstarkt zu berwachen.

Das neue WTA-Merkblatt
»Warmedamm-Verbundsysteme — Wartung, Instandsetzung, Verbesserung®

hat das Ziel, fur die breite Fachoffentlichkeit ein gut nutzbares Regelwerk zu etablie-
ren, das hoffentlich bald zu den allgemein anerkannten Regeln der Technik gezahlt
werden kann. Es ware erfreulich, wenn die derzeit bestehenden Unsicherheiten bei
der Uberarbeitung von WDVS mit Hilfe des Merkblatts reduziert werden kénnen.
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Wasser weg vom Haus!

Dietmar Ulonska

Kurzfassung

Der Aufsatz beschre bt die fachgerechte Herstellung von Betonpflasterdecken unter
besonderer Berucksichtigung der ordnungsgemalen Entwasserung fur diese Bau-
weise. Auf die fur Betonpflasterbauweisen zu beachtenden Technischen Regel-
werke und auf die Besonderheit, dass die Gesamtkonstruktion ausreichend wasser-
durchlassig sein muss, wird eingegangen. Wichtige und praxisgerechte Hinweise fur
die Ausfuhrung von Betonpflasterdecken runden den ersten und gréReren Teil des
Aufsatzes ab. Im Anschluss wird die versickerungsfahige Betonpflasterbauweise,
insbesondere vor dem Hintergrund des neuen FGSV-Merkblattes fir Versickerungs-
féahige Verkehrsflachen (M VV), hinsichtlich der Grundlagen zu Einsatzgrenzen, Pla-
nung und Ausfuhrung behandelt.

1 Einleitung

Pflasterdecken haben im Bereich kommunaler und privater Flachenbefestigungen
den weitaus groRten Anteil im Vergleich zu anderen Befestigungsarten, z. B. mit As-
phalt- oder Ortbetondecke. Dies ist inshesondere auf die gestalterische Vielfalt, mit
der Pflastersteine angewendet werden konnen, aber auch auf eine Reihe von bau-
technischen Vorteilen zurtckzufiihren. Die meisten Vorteile weisen Betonpflaster-
steine auf, daher haben sie seit Jahrzehnten den weitaus grof3ten Marktantelil.

Abb. 1: WohnstraBen
sind ein beliebtes
Einsatzgebiet fiir
Betonsteinpflaster
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Zur Vermeidung von Schaden an Pflasterbauweisen sind die Kenntnis der einschla-
gigen Technischen Regeln und deren Anwendung eine unabdingbare Vorausset-
zung. Dies gilt bei der Planung, der Ausschreibung, der Auswahl und Festlegung der
zu verwendenden Baustoffe sowie der Bauausfuhrung gleichermalen. Pflasterbau-
weisen mussen unter Berucksichtigung der ortlichen Gegebenheiten, der zu erwar-
tenden Verkehrsbeanspruchung und der vorgesehenen Nutzungsdauer hergestellt
werden. Dieser Aufsatz beschreibt die regelgerechte Herstellung von Pflasterdecken
aus Betonsteinen. Er behandelt ausschlieRlich die Regelbauweise, d. h. die unge-
bundene Ausfuhrung.

2 Planung und Ausfiihrung
21 Technische Regeln

Pflasterbefestigungen sind mehrschichtig aufgebaute Oberbaukonstruktionen zur
Aufnahme von statischen und dynamischen Verkehrslasten. Fur die meisten Anwen-
dungsfalle gentigen eine Frostschutzschicht und eine zusatzliche Tragschicht. Alter-
nativ kann bei Verwendung von Schotter- oder Kiestragschichten auch nur eine
Tragschicht vorgesehen werden. Nur in besonderen Fallen werden zwei Tragschich-
ten auf der Frostschutzschicht und ggf. ein Unterbau bzw. verbesserter Unterbau
ausgefuhrt.

Pflasterflachen erreichen bei sachgerechter Planung und Ausfuhrung sowie unter der
fur die Planung vorausgesetzten Beanspruchung durch den Verkehr eine Nutzungs-
dauer, die der anderen Bauweisen fur Verkehrsflachen entspricht. Hierbei ist es
wichtig, dass die fur Pflasterbauweisen gultigen technischen Regeln ausreichend be-
achtet werden. Abb. 2 zeigt den typischen Aufbau einer Pflasterbefestigung mit An-
gabe wichtiger Regelwerke.

stein

\ ZTV Pflaster-St8
Dacks r N IS IS DiN 18318, M FP 1

Oberbau W Z T RStO
Tragschicht(en)  zrvsossts®)

l Pflaster- — Fugenfillung Bettung

ggf. Unterbau

ZTV E-StB

Untergrund
Abb. 2: Typischer Auf-
bau einer Pflasterbe-
festigung mit Angabe
wichtiger Regelwerke

*) ggf. Technische Regeln fur gebundene Tragschichten

146 EIPOS-Tagungsband Immobilienbewertung und Sachverstand am Bau 2014

216.73.216.36, am 21.01.2026, 21:31:46. © Urhebermechtiich geschatzter Inhak 2
tersagt, m mit, flir oder in Ki-Syster



https://doi.org/10.51202/9783816792284

2.2 Dimensionierung von Pflasterbauweisen

Die Dimensionierung von Verkehrsflachenbefestigungen erfolgt prinzipiell auf der
Grundlage der Richtlinien fiir die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsfla-
chen (RStO). Sie beschreiben technisch geeignete und wirtschaftliche Bauweisen flr
Asphalt-, Ortbeton- und Pflasterbauweisen unter Bericksichtigung der zu erwartenden
Beanspruchung, der ortlichen Gegebenheiten und des vorgesehenen Nutzungszeit-
raumes. Der Charakter und der Status der RStO — Einfiihrung durch das zustandige
Bundesministerium in dessen Zustandigkeitsbereich; Anwendung fur Verkehrsfla-
chen inner- und auflerorts — bedeutet, dass sich diese Richtlinie praktisch aus-
schlieRlich an den offentlichen Auftraggeber fir den in seiner Zustandigkeit befindli-
chen VerkehrswegebaumalRnahmen wendet. Gleichwohl sollten die RStO — in
Ermangelung alternativer Regelwerke — auch fiir private Bauvorhaben, bis hin zu
Flachenbefestigungen im privaten Wohnumfeld, herangezogen werden. So kénnen
z. B. Grundstiickzufahrten mit Blick auf eine der in den RStO beschriebenen Belas-
tungsklassen und z. B. nicht befahrene Flachen mit Blick auf die fir Gehwege gel-
tenden Hinweise dimensioniert werden.

2.3  Unterlage der Pflasterdecke

Die Unterlage der Pflasterdecke muss tragfahig, standfest, wasserdurchlassig, frost-
sicher sowie profilgerecht und eben sein. Trifft nur eine dieser Eigenschaften nicht
zu, ist die Unterlage mangelhaft, und die Pflasterdecke sollte darauf nicht ohne ent-
sprechende Nacharbeiten hergestellt werden. Eine der wichtigsten Voraussetzungen
ist eine ausreichende Wasserdurchlassigkeit. Erfahrungsg;eméfs liegt diese vor, wenn
die Unterlage einen Infiltrationsbeiwert von ki = 1 - 10™ m/s aufweist. Die Bestim-
mung des Infiltrationsbeiwertes kann z. B. mit dem Tropf-Infiltrometer erfolgen. Aber
auch ein vergleichsweise einfaches und vor allem baustellengerechtes Verfahren —
die Bestimmung des so genannten Wasserschluckwertes — reicht in vielen Fallen fir
eine qualitative Abschatzung der Wasserdurchlassigkeit aus.

Hierzu wird — kurz gesagt — ein Messring mit einem bestimmten Durchmesser auf die
Oberflache der zu prifenden Schicht gelegt, seitlich abgedichtet und mit zwei Litern
Wasser befillt. Dann wird die Zeitspanne bis zum augenscheinlichen Verschwinden
des Wasserspiegels gemessen. Wie das Ergebnis dieser sehr einfachen Prifung zu
bewerten ist, geht aus Abb. 3 hervor. Das Verfahren ist im Merkblatt fiir Versicke-
rungsfahige Verkehrsflachen (M VV) beschrieben.
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Abb. 3: Bewertungshilfe fiir einen vor Ort ermittelten ,Wasserschiuckwert”

2.4 Oberflachenentwasserung und Entwéasserungsrinnen
2.41 Entwasserungsplanung

Wesentlicher Bestandteil der Planung von Pflasterdecken sind die Uberlegungen zur
Entwasserung. Diese sollte — in FlieRrichtung des Wassers betrachtet — aus folgen-
den Tellen bestehen: geneigte Pflasterdecke — Rinne — Ablauf. Des Weiteren ist
dafur zu sorgen, dass das Wasser von angrenzenden Hausem/Gebauden weg zu
den Entwasserungsrinnen flieRt. Die Planungsgrundsatze fur die Entwasserung von
Verkehrsflachen sind in den Richtlinien fur die Anlage von Stra3en — Teil Entwasse-
rung (RAS-Ew) beschrieben. Abb. 4 zeigt einen beispielhaften Aufbau einer Befesti-
gung in geschlossener Ortslage sowie die Anordnung der Entwasserungseinrichtun-
gen in Anlehnung an die RStO.
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<Geh-/Radweg+— Fahrbahn 4+Geh-/Radweg-‘

Unterbau bzw. o iy
Untergrund ehanum |
22,5% >2,5% q

- - I —

—— Tragschicht
— Decke
L Tragschicht L Tragschicht
(z.B. Verfestigung) (z.B. Verfestigung)
Tragschicht Tragschicht
(z.B. Frostschutzschicht) (z.B. Frostschutzschicht)

Abb. 4: Beispielhafter Aufbau einer Befestigung in geschlossener Ortslage mit Entwasserungseinrich-
tungen in Aniehnung an die RStO; Querneigung der Pfiasterdecke = 2,5 %

2.4.2 Regelneigungen

Zur ordnungsgemalen Entwéasserung der Pflasterdecke muss diese mit einer aus-
reichenden Neigung hergestellt werden. Se bst durch unvermeidbare Ausfuhrungsto-
leranzen und durch geringe Nachsetzungen sollten sich auf der Pflasterdecke keine
Wasserpfutzen bilden, da von diesen ein hohes Schadenspotenzial fur die Gesamt-
konstruktion ausgeht. Zu groRe Neigungen haben ebenfalls Nachteile. Ab einer Nei-
gung von etwa 10 % besteht die Gefahr, dass bei Starkregenereignissen Fugenma-
terial in groReren Mengen ausgespult wird. Bereits ab einer Neigung von etwa 3 %
konnen Schnee- und Eisgléatte erhebliche Probleme fur die Verkehrsteilnehmer hin-
sichtlich der Nutzungssicherheit mit sich bringen.

Betonpflasterdecken sind mit einer abflusswirksamen Neigung von in der Regel 2,5 %
herzustellen. Dies kann durch Querneigung oder durch kombinierte Quer- und Langs-
neigung erfolgen. Ausfihrungsbedingte Abweichungen von der planméafigen Nei-
gung durfen nicht mehr als 0,4 % betragen. Verwindungsbereiche sind mdglichst
kurz zu halten. Hier sollte die Schragneigung nicht unter 0,5 % ausgefuhrt werden.

2.4.3 Entwasserungsrinnen

Zur Ableitung des anfallenden Wassers von einer Verkehrsflache wird haufig eine
Langsentwasserung durch Bord- oder Muldenrinnen erforderlich. Diese werden ent-
lang oder zwischen Verkehrsflachen angelegt. Sie haben die Aufgabe, das von den
Verkehrsflachen zuflieRende Wasser aufzunehmen und es StraRenablaufen oder di-
rekt dem Vorfluter zuzuleiten.
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Man unterscheidet offene und geschlossene Entwasserungsrinnen. Als Bauprodukte
fur offene Rinnen kommen z. B. Pflastersteine, Rinnenplatten, Muldensteine und
Bordrinnensteine zur Anwendung. Fur geschlossene Rinnen kommen z. B. Kasten-
und Schlitzrinnen zur Anwendung.

Fahrbahn Gehweg
Mértetfuge

Rinnenpfiastersteine, vermortelt Bordstein mit d > 80 mm

Haftbrucke

- Pflaster
Pflaster o € Z Kies- oder
L : . . Schottertrag-
Bettung T ot T . PERR . schicht
Kies. oder i 2 2 Untergrund
Schottertrag-
schicht

qQ’)
—— - Fundament und Rickenstitze aus Beton mit
Untergrund einer Druckfestigkeit >= 15 N/mm?
*} erforderliche Quemeigung in % Ein ggf. an eine Pl ist hier nicht dargestelt.

Abb. 5: Beispiel fur eine zweizeilige Entwasserungsrinne in Kombination mit einer Randeinfassung
aus Hochbordsteinen

Entwasserungsrinnen sind vor der Herstellung der Flachenbefestigungen auszufuh-
ren und dabei auf ein Fundament aus Beton zu setzen. Sie mussen eine Langsnei-
gung von mindestens 0,5 % aufweisen und sind — sofern sie auch als Randeinfas-
sung dienen — mit einer Ruckenstutze auszufuhren. Entwasserungsrinnen sind mit
Bewegungsfugen im Abstand von hochstens 12 m, bei befahrenen Rinnen von 4 bis
6 m, herzustellen. Ist eine Entwasserungsrinne Tell einer Randeinfassung, sind die
Bewegungsfugen auch durchgehend durch die Randeinfassung anzuordnen. Bei
Entwasserungsrinnen, die von Schwerfahrzeugen uberfahren werden kénnen, ist der
baulichen Ausbildung des Fundamentes besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass befahrbare Entwésserungsrinnen
widerstandfahiger sind und eine langere Nutzungsdauer aufweisen, wenn die Bautei-
le vor dem Versetzen auf den frischen Fundamentbeton mit einer Haftbricke an der
Unterseite versehen wurden. Leider wird das noch nicht haufig genug ausgeschrie-
ben und insofern nur vergleichsweise selten praktiziert. Hierzu wird aller Voraussicht
nach das Merkblatt fir Flachenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbelagen
in ungebundener Ausfihrung und deren Einfassungen (M FP) in seiner fur Ende
2014 erwarteten Neufassung entsprechende Empfehlungen geben.

Muldenrinnen, die regelmafig uberfahren werden, sollten — neben der Ausfuhrung
mit Haftbriicke — aus kleinteiligen Elementen, z. B. Pflastersteinen, hergestellt wer-
den, da diese eine gunstigere Lastabtragung in das Fundament bewirken, als groR3-
teilige Elemente, wie z. B. Muldensteine (Abb. 6 bzw. Abb. 7).
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Rinne aus Betonsteinen

Fugen vermértelt

Frostschutz-
schicht
og0¥doqr 02088050
\ Untergrund
*) erforderliche Querneigung in % Fundament aus Beton mit einer Druckfestigkeit >= 15 N/mm?
Ein ggf. i an eine P ist hier nicht

Abb. 6: Beispiel filr eine Muldenrinne aus Pfiastersteinen zwischen regelmaBig befahrenen
Verkehrsfiachen

Beton-Muldenstein

q*) q%)
; S ____ Bettung
e A B . - '~ Kies- oder

e e ©  Schottertrag-

B A qy | schicht
Frostschutz-

schicht

q%) g9
Untergrund
Fundament aus Beton mit

*) erforderliche Querneigung in % einer Druckfestigkeit >= 15 N/mm?

Ein ggf. erforderlicher Anschluss an eine Planumsentwasserung ist hier nicht dargestellt.

Abb. 7: Beispiel fir eine Muidenrinne aus Pflastersteinen zwischen nicht oder selten befahrenen
Verkehrsfiachen

EIPOS-Tagungsband Immobilienbewertung und Sachverstand am Bau 2014 151

173.216.36, am 21.01.2026, 21:31:46. © Urheberechtlich geschatzter Inhaf 2
m mit, flir oder in Ki-Syster



https://doi.org/10.51202/9783816792284

2.5 Randeinfassungen

Pflasterdecken bendétigen eine ihrem Nutzungszweck und ihrer Beanspruchung an-
gepassten Randeinfassung. Sie dient als Einfassung und Begrenzung und bildet die
optische und konstruktive Trennung unterschiedlicher Nutzungsbereiche der Ver-
kehrsflache. Daruiber hinaus sind Randeinfassungen oftmals Bestandteil der Wasser-
fuhrung im Zuge der Entwasserung der Verkehrsflache (siehe z. B. Abb. 5).

Wahrend des Betriebes der Verkehrsflache missen Randeinfassungen sowohl die
von der Pflasterdecke ausgehenden Horizontalkrafte, z. B. durch Bremsen oder Kur-
venfahrten, als auch die durch Be-, Uber- und Anfahren entstehenden Kréfte schad-
los aufnehmen kénnen. Besonders hohe Krafte, die z. B. bei einem Anprall durch ein
von der Fahrbahn abkommendes Schwerfahrzeug entstehen, kénnen von der Rand-
einfassung — auch bei fachgerechter Ausfihrung — in der Regel nicht schadlos auf-
genommen werden. Dies Uberfordert den Zweck der Randeinfassung; sie ist kein
Rickhaltesystem, wie z. B. die Schutzwand im Mittelstreifen einer Autobahn.

Randeinfassungen sind vor der Herstellung der Flachenbefestigungen auszufihren
und dabei auf ein Fundament aus Beton zu setzen und mit einer Rickenstutze aus
Beton zu versehen. Einfassungen kdnnen ohne Bewegungsfugen hergestellt werden.
Sie sind jedoch mit Bewegungsfugen herzustellen, wenn sie mit einer Entwasse-
rungsrinne kombiniert sind.

Bankett Pkw-Stellflache

Oberboden Rand- oder Bordstein mit d =< 80 mm

Fullboden 9%
q") -
et ( ” " ] Pflaster
Bettung
> ! Kies- oder
c Schottertrag-
s 5 schicht
A&y ety
\\ A
y Frostschutz-
X o schicht
\ q7)
\ -
\‘-\_ Untergrund
X
‘— Fundament und Rickenstiitze aus Beton
*) erforderliche Querneigung in % mit einer Druckfestigkeit >= 8 N/mm?

Abb. 8: Beispiel filr eine Randeinfassung durch Tiefbordsteine; Entwasserung der Pfiasterdecke in
eine unbefestigte Flache (,iber die Schuiter”)
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2.6 Die Betonpflasterdecke

Betonpflasterdecken mussen tragfahig, standfest und eben sein. Dicke und Form der
Pflastersteine sowie deren geometrische Anordnung in der Flache (Verband) haben
erheblichen Einfluss auf die Standfestigkeit der Pflasterdecke und sind in Abhangig-
keit von der zu erwartenden Verkehrsbelastung zu wahlen. Fur Verkehrsflachen,
welche von Schwerfahrzeugen befahren werden, sollte die Stein-Nenndicke mindes-
tens 80 mm betragen. In den Belastungsklassen Bk1,8 und Bk3,2 (RStO) sollten
Pflastersteine mit einer Nenndicke von mindestens 100 mm verwendet werden. Zu-
dem sollten Steinformen und/oder Verbande gewahlt werden, die eine gute Lastver-
teilung in vertikaler Richtung gewahrleisten. Sind hohe Schubbeanspruchungen zu
erwarten, z. B. bei Bushaltestellen, in Bereichen mit haufigen Brems- und/oder Be-
schleunigungsvorgangen, in Bereichen mit Langsneigung ab 6 %, bei Wendestellen,
sind Verbundpflastersteine vorzuziehen. Die Stein-Nenndicke sollte hier in keinem
Fall 100 mm unterschreiten. Steine mit Nenndicken unter 80 mm kdnnen fir Geh-
und Radwege oder sonstige Flachen verwendet werden, wenn die Benutzung durch
Kraftfahrzeuge weitgehend ausgeschlossen werden kann.

Die Verbundwirkung von speziellen Verbundpflastersteinen vermindert die Gefahr
von Schaden, wie z. B. das Kippen der Steine (so genanntes Sagezahnpflaster).
Dem kann auch bzw. zudem entgegengewirkt werden, wenn die Steine im Diagonal-
oder Fischgratverband angeordnet werden. Wichtig bei allen diesen Uberlegungen
ist, dass sich eine Verbundwirkung im Pflaster nur dann aufbauen kann — und zwar
unabhangig von Art, Form und GréRe der Steine, wenn die Fugen die richtige Breite
aufweisen und vollstandig sowie kompakt gefiillt bleiben.

Als Bettungsmaterial ist ein kornabgestuftes Baustoffgemisch 0/4, 0/5 oder 0/8 ge-
mafR den TL Pflaster-StB zu verwenden. Dabei sind die anwendungsbezogenen An-
forderungen bzw. Empfehlungen geman den ZTV Pflaster-StB zu beachten. Das Bet-
tungsmaterial muss so beschaffen sein, dass es ein gutes Einriitteln der Steine
ermdoglicht und im verdichteten Zustand ausreichend wasserdurchlassig ist.

Als Fugenmaterial ist ein kornabgestuftes Baustoffgemisch 0/2, 0/4, oder 0/5 geman
den TL Pflaster-StB zu verwenden. Dabei sind die anwendungsbezogenen Anforde-
rungen bzw. Empfehlungen gemall den ZTV Pflaster-StB zu beachten. Das Fugen-
material muss so beschaffen sein, dass es sich moglichst vollstandig in die Fugen
einarbeiten lasst und dem Aussaugen mdglichst groen Widerstand entgegensetzt.
Es sollten mdglichst immer Baustoffgemische aus gebrochenen Gesteinskérnungen
verwendet werden.

Auf die Produktdatenblétter flir Bettungs- und Fugenmaterialien wird hingewiesen.
Alle Anforderungen an ein bestimmtes Bettungs- oder Fugenmaterial sind auf jeweils
einem Blatt Ubersichtlich zusammengefasst. Im Jahr 2006 erstmals verdffentlicht,
wurden diese auferst hilfreichen Datenblatter zwischenzeitlich an die RStO 12 an-
gepasst und stehen, z. B. unter www.betonstein.org/service, zur Verfigung.

Die Einhaltung der richtigen Fugenbreiten und dauerhaft vollstandig gefiillte Fugen
sind die wichtigsten Voraussetzungen fir eine standfeste Pflasterdecke. Bei Beton-
pflastersteinen mit Nenndicken unter 120 mm betragt die Fugenbreite mindestens
3 mm und hdchstens 5 mm; mit Nenndicken ab 120 mm mindestens 5 mm und
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hochstens 8 mm. Die Untergrenze stellt sicher, dass sich die Fugen gut (vollstandig)
fullen lassen. Die Obergrenze stellt sicher, dass die Abstiitzung der Steine unterei-
nander noch in ausreichendem MalRe erfolgen kann. Die GroRRe der durch die Fugen
aufnehmbaren Krafte ist abhéngig von der Qualitat der Fugenfiillung, d. h. von der
Art des Fugenmaterials, dem Grad und der Kompaktheit der Fugenfillung. Mit ab-
nehmender Qualitdt der Fugenfillung nimmt die Belastung der Bettung zu, weil die
eingeleiteten Krafte auf benachbarte Steine nicht mehr so gut Ubertragen werden
konnen. So kénnen beispielsweise Kornzertrimmerungen in der Bettung auch die
Folge einer mangelhaften Fugenfillung sein.

Eine profilgerechte Lage der Betonpflasterdecke muss gegeben sein, und die zulds-
sigen Abweichungen von der Ebenheit durfen nicht Gberschritten werden. Abwei-
chungen der Oberflache von der Sollhéhe dirfen an keiner Stelle mehr als 2 cm be-
tragen. Unebenheiten der Oberflache innerhalb einer 4 m langen Messstrecke durfen
nicht grofRer als 10 mm sein. Betonpflasterdecken sind an den Fugen hdhengleich
herzustellen. Die zulassige Abweichung bei hohengleichen Anschlissen, d. h. von
Stein zu Stein, betragt im Allgemeinen 2 mm. Betonpflasterdecken mussen neben
Randeinfassungen und Einbauten 3 bis 5 mm Uber deren Oberflache liegen, neben
Wasser filhrenden Rinnen 3 bis 10 mm Uber der Rinne.

2.7 Hinweise fiir die Ausfiihrung von Betonpflasterdecken

Das Bettungsmaterial sollte gleichmaRig gemischt und gleichmaRig durchfeuchtet
angeliefert und zligig eingebaut werden. Es ist Gberhoht einzubauen, so dass die
Sollhéhe der Pflasterdecke nach dem Abritteln erreicht wird. Die Bettung sollte im
verdichteten Zustand durchgangig eine gleichmaRige Dicke aufweisen. Diese sollte
mindestens 3 cm, hochstens aber 5 cm betragen. Die Bettungsdicke darf dort, wo
sich Unebenheiten der oberen Tragschicht und der Pflasterdecke ungunstig Gberla-
gern geringer als 3 cm sein, den Wert von 2 cm aber nicht unterschreiten. Der obere
Wert von 5 cm darf nicht Uberschritten werden, da sonst die Gefahr von Verformun-
gen der Decke unter Lasteinfluss besteht.

Das abgezogene Pflasterbett darf weder betreten noch befahren werden. Betonpflas-
tersteine werden von der verlegten Flache aus verlegt. Auf gleichmaRige Fugenbrei-
ten ist zu achten. Ein gleichmaRiger Fugenverlauf ist durch ausreichendes Schniren
in Langs- und Querrichtung sicherzustellen.

Gegebenenfalls vorhandene Abstandshilfen an den Betonsteinen ersetzen nicht die
Einhaltung der vorgeschriebenen Fugenbreiten (Abb. 9). Die Press- oder Knirschver-
legung ist nicht fachgerecht und nicht zulassig. Sie wiirde das flexible Tragverhalten
der Pflasterdecke behindern und birgt die Gefahr von Kantenabplatzungen an den
Steinen. Maschinell verlegte Steinlagen sind bei Bedarf auszurichten, dabei aber
nicht press zusammen zu treiben.
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Abstandshilfe und Stein stoRen nicht aneinander;
d. h. Sol-Fugenbreite nach DIN 18318

Abb. 9: Fugenausbiidung bei Betonpflastersteinen mit Abstandshiifen;
oben: nicht fachgerecht; unten: fachgerecht

Die Steine sind fluchtgerecht, héhengleich und im vereinbarten Verband zu verlegen.
Dieser ist Gber die gesamte Flache gleichmaRig auszufuhren. Dies gilt auch bei ma-
schineller Verlegung. Vom vereinbarten Verband darf nur in Anschlussbereichen ab-
gewichen werden — zum Erreichen handwerklich einwandfreier Anschlisse, z. B. an
Schragen oder Rundungen. Das Rastermal® der Steine und die Verlegebreiten sind
aufeinander abzustimmen, um unnoétige Schneidearbeiten zu vermeiden. Wenn mog-
lich, ist der genaue Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Stein-
reihen vor Beginn der eigentlichen Verlegearbeiten zu ermitteln. Missen Pass-Steine
hergestellt werden, dirfen diese nicht zu klein und nicht zu spitzwinklig sein (Abb. 10).

Abb. 10: Handwerklich
richtige Ausfihrung
bei einem schrag ver-
laufenden Anschluss
des Pfiasters
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Das Verfiillen der Fugen muss kontinuierlich mit dem Fortschreiten der Verlegearbei-
ten erfolgen. Dazu wird Fugenmaterial auf das Pflaster aufgebracht, gleichmaRig ver-
teilt und in die Fugen eingefegt. Um eine vollstandige Fugenfiillung zu erreichen, wird
das Fugenmaterial unter begrenzter Wasserzugabe eingeschlammt. Nach dem Ab-
rutteln sind die Fugen bei Bedarf erneut zu flllen. Fugenachsen miissen einen
gleichmaRigen Verlauf aufweisen.

Das Abriitteln der Betonpflasterdecke kann vor oder nach dem Einschlammen des
Fugenmaterials erfolgen. Erfolgt es vorher, missen die Fugen mit Fugenmaterial
soweit gefiillt sein, dass sich die Steine durch den Rittelvorgang nicht verschieben
konnen. Erfolgt es nachher, missen die Bettung und deren Unterlage zunachst aus-
reichend abgetrocknet sein. In jedem Fall ist die Flache vor dem Abritteln sauber
abzukehren und sollte moglichst trocken sein, um Rittelflecken zu vermeiden. Insbe-
sondere farbiges Pflaster und solches mit besonderer Oberflachenbehandlung darf
nur im trockenen Zustand und unter Verwendung einer Kunststoffschiirze abgerittelt
werden. Das Abrutteln erfolgt von den Randern beginnend zur Mitte hin in mehreren
nebeneinander liegenden, sich Uberlappenden Bahnen bis zum Erreichen der Stand-
festigkeit. Flachenruttler missen fir die jeweilige, zu verdichtende Pflasterdecke ge-
eignet sein. Unverfugte Pflasterflachen dirfen nicht abgerittelt werden.

Hinsichtlich Art und GréRe des fur die Bauaufgabe geeigneten Flachenruttlers wird
auf entsprechende Herstellerangaben verwiesen, z. B. ,Empfehlungen Pflasterbau®
der BOMAG GmbH.

Zum Abschluss der Pflasterarbeiten sollten die vollstandig gefullten Fugen zusatzlich
noch einen Fugenschluss erhalten. Dazu wird eine feinkornreiche Gesteinskérnung
0/2 auf das Pflaster gleichmaRig aufgebracht und eingeschlammt (Einfegen reicht
nicht aus). Dabei werden feinste, z. T. bindige Partikel in die verbliebenen Hohlraume
der Fugenflllung eingetragen und stabilisieren diese zusatzlich, wodurch die Wider-
standsfahigkeit der Fugenflllung gegen Aussaugen verbessert wird. Es ist ein Fu-
genschlussmaterial zu verwenden, welches nicht zu Verfarbungen der Steinoberfla-
che fuhrt.

3 Versickerungsfahige Pflasterbauweisen
3.1 Allgemeines

Die Anlage von versickerungsfahigen Pflasterbauweisen bringt — neben dem eigent-
lichen Nutzen als Verkehrsflache — den Zusatznutzen, dass das Niederschlagswas-
ser im naturlichen Wasserkreislauf verbleibt. Dies kann eine Reihe von Vorteilen mit
sich bringen:

— Engpésse im Kanalnetz und Uberflutungen werden reduziert.

— Belastungen fir Klaranlagen und Gewasser werden gemindert.

— Entlastung von Entwésserungs- und Abwasserbehandlungsanlagen; mithin eine
Senkung von deren Bau- und Betriebskosten.

— Anrechnung als Kompensationsmafinahme bei der Entsiegelung von Flachen.

— Im Rahmen von NeubaumaRnahmen stellen versickerungsféhige Verkehrsflachen
eine Eingriffsminimierung dar.
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Die Grundlage der nachfolgenden Ausfuhrungen ist das FGSV-Merkblatt fir Versi-
ckerungsfahige Verkehrsflachen (M VV), welches im September 2013 erschienen ist
und das bis dahin gultige Merkblatt fiir wasserdurchiassige Befestigungen von Ver-
kehrsflachen aus dem 1998 ersetzt hat.

Hochwasserabfluss
A A "T
Inhattsabnahme, . Scho;lelabsenkung
|
| ———— Bel Ableltung
———— Bei Versickerung
i
/
/
/ :
y Abb. 11: Wasserwirt-
\ schaftliche Effekte der
> umweltgerechten
q..l Scheltelriickveriagenung Zeit Bewirtschaftung von
Gt sanke Borgurst Regenwasser (Quelle:
Dr. Sénke Borgwardt)

3.2 Prinzip und Einsatzgrenzen

Eine versickerungsfahige Bauweise ist keine Entwasserungsmaflnahme im eigentli-
chen Sinne, sondemn lediglich Bestandteil einer solchen und insofern auch Bestand-
teil einer Regenwasserbewirtschaftung oder eines Regenwassermanagements. Die
klassischen Elemente einer Entwasserungsmalnahme (,Prinzip Waschbecken*) sind
Speicher, Ablauf und Uberlauf, welche ihrerseits als Entwéasserungseinrichtungen zu
bezeichnen sind.

— Der Ablauf einer versickerungsfahigen Konstruktion ist der ausreichend durchlas-
sige Untergrund oder die alternativ anzuordnende Planumsentwéasserung, denn
das in die Konstruktion eindringende Wasser darf nicht innerha b der Konstruktion
verbleiben (Tragfahigkeitsverlust).

— Der Uberlauf ist eine Entwasserungseinrichtung nach den RAS-Ew, die fur den
Oberflachenabfluss einzuplanen ist, der z. B. durch Starkregenereignisse und/oder
einer verschmutzungsbedingten Abnahme der Durchlassigkeitsleistung der Decke
entstehen kann.

— Der Oberbau einer versickerungsfahigen Konstruktion ist sozusagen der Speicher,
wenngleich dies nicht im eigentlichen Wortsinn verstanden werden darf, denn
,Speicher” wirde bedeuten: dauerhaft Wasser in der Konstruktion = Tragfahig-
keitsverlust = Nutzungsausfall. Der Oberbau darf lediglich ein Zwischenspeicher
sein, der das eindringende Wasser verzogert, aber immer noch so zugig an den
Ablauf weiterg bt, um die volle Funktionsfahigkeit der Verkehrsflache erhalten zu
koénnen.
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Die Anwendung von versickerungsfahigen Verkehrsflachen darf nur bei zu erwarten-
dem geringem Schmutz- bzw. Schadstoffeintrag erfolgen. Insofern ist die Anwen-
dung durch das eingangs erwahnte M VV grundsatzlich auf Verkehrsflaichen gemafR
der Belastungsklasse Bk0,3 sowie auf fuRlaufig genutzte Flachen begrenzt. Die An-
wendung innerhalb der Belastungsklasse Bk1,0 ist bei Ausschluss einer Grundwas-
sergefahrdung mdglich (Einzelfallprifung). Fur Flachen, die dem Umgang mit oder
der Lagerung von wassergefahrdenden Stoffen dienen, ist diese Bauweise auszu-
schlieRen. Die Grundsatze des Boden- und Gewasserschutzes sind bei dieser Bau-
weise generell zu beachten, da innerhalb der Konstruktion die belebte Bodenzone
als biologisch aktiver Filter gegen Schadstoffeinleitungen ins Grundwasser fehlt.

3.3 Planungs- und Ausfiihrungsgrundlagen

Bei der flr einen eventuell eintretenden Oberflachenabfluss zu dimensionierenden
Entwasserungseinrichtung nach den RAS-Ew ist grundsatzlich ein Abflussbeiwert
zwischen g = 0,3 und y = 0,5 zugrunde zu legen. Ein geringerer Abflussbeiwert kann
angesetzt werden, wenn ein entsprechender wissenschaftlicher Nachweis dies be-
legt.

Die Neigung der versickerungsfahigen Pflasterdecke kann gegeniiber der Regelnei-
gung von 2,5 % abgemindert werden, sie sollte jedoch nicht unter 1,0 % betragen.
Eine groRe Neigung der versickerungsfahigen Pflasterdecke hingegen steht dem Ziel
einer mdglichst hohen Versickerung entgegen. Eine Neigung von mehr als 5 % ist
daher nicht empfehlenswert.

Die Bemessungsregenspende betragt 270 /(s - ha) und muss dauerhaft in den Un-
tergrund versickern kénnen. Daraus ergibt sich rechnerisch ein erforderlicher Infiltra-
tionsbeiwert des gesamten Oberbaus von k; = 2,7 - 10”° m/s. Entsprechend der empi-
rischen Annahme, dass die Wasserdurchlassigkeit ki etwa doppelt so groB} ist, wie
der Infiltrationsbeiwert k; (ks = 2 - k;), ergibt sich ein erforderlicher Wasserdurchlassig-
keitsbeiwert flir den gesamten Oberbau von k¢ = 5,4 - 10® m/s. Mit hinreichender Ge-
nauigkeit hat das M VV die diesbezlglichen Anforderungen wie folgt festgelegt:

— Wasserdurchlassigkeit: k=5 - 10° m/s
— Infiltrationsbeiwert: ki=3-10°m/s

Die Anforderungen kénnen bei Bedarf auch anhand der Grtlichen Regenspenden ob-
jektbezogen angepasst werden. Ortliche Regenspenden konnen beim Deutschen
Wetterdienst erfragt werden.

Der Untergrund muss die oben genannten Anforderungen ebenfalls aufweisen und
sollte zudem eine Dicke (Machtigkeit) = 1 m aufweisen. Sind diese Anforderungen
nicht gegeben, kommen eine Erhéhung der Frostschutz- oder Tragschicht oder die
Anordnung von Planumssickerschichten nach den RAS-Ew mit Dréanage und An-
schluss an einen Vorfluter in Frage.

Weitere Empfehlungen zur Planung und Ausfiihrung sind dem M VV zu entnehmen.
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Abb. 12: Regelaufbau fiir eine versickerungsfahige Verkehrsfiache mit Betonpflasterdecke
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Vertraue, aber priife nach
Kompetenznachweise im Sachverstandigenwesen

Im Bauwesen und in der Immobilienbewertung spielen Sachverstandige eine immer
wichtigere Rolle. Die zunehmende Differenzierung und Spezialisierung unseres Wis-
sens fuhrt dazu, dass fundierte Entscheidungen ohne Einbeziehung externen Sach-
verstandes nicht mehr moglich sind. Die Nachfrage nach Sachverstandigen steigt,
die Zahl der am Markt tatigen Sachverstdndigen nimmt stetig zu. Allerdings ist
~Sachverstandiger” in Deutschland keine geschitzte Berufsbezeichnung. Entschei-
der haben nur begrenzte Mdglichkeiten, die Gutachten oder Beratungsleistungen von
Sachverstandigen nachzuprifen oder inhaltlich nachzuvollziehen. Transparente Zu-
lassungsverfahren sichern offentlichen und privaten Auftraggebern ein hohes Maf3 an
Entscheidungssicherheit bei der Auswahl von Sachverstandigen.

Im Bauwesen und in der Immobilienbewertung sind vier Gruppen von Sachverstan-
digen von Bedeutung:

freie Sachverstandige,

Staatlich anerkannte Sachverstandige,

offentlich bestellte und vereidigte Sachverstandige,
Zertifizierte Sachverstandige.

Freie Sachverstandige

Personen mit entsprechenden personlichen und fachlichen Voraussetzungen, mit
Fachkenntnis und Sachkunde sowie Berufserfahrung kénnen als freie Sachverstan-
dige tatig werden. Freie Sachverstandige unterliegen weder einem gesetzlich gere-
gelten Pflichtenkatalog, einer behérdlichen Uberpriifung der Sachkunde, einer
Nachweispflicht personlicher Integritat noch einer behérdlichen Zulassung oder einer
staatlichen Bestellung. Die Mitgliedschaft in einer Sachverstéandigenorganisation oder
in einem Verband kann ein Qualitatssiegel darstellen, wenn mit der Mitgliedschaft
zugleich der Nachweis der besonderen Sachkunde, die Anerkennung und Beachtung
von Standesregeln sowie eine Fortbildungspflicht verbunden sind.

Staatlich anerkannte Sachverstiandige

Staatlich anerkannte Sachverstandige sind in ausgewahlten Bereichen des Bauwe-
sens von Bedeutung, im Brandschutz sind das bspw. Prifingenieure und Priifsach-
verstandige. In den Bereichen Schaden an Gebauden und Immobilienbewertung
spielen sie keine Rolle.

Der Begriff ,Staatlich anerkannter Sachverstandiger” ist gesetzlich geschuitzt. Die

Anerkennung erfolgt (iber die zusténdige Landesbehérde. Uber die Eignung ent-
scheidet ein Prifungsausschuss in einem Prifungsverfahren. Die Anerkennung gilt
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bis auf Widerruf. Von der zustdndigen Landesbehdrde werden staatlich anerkannte
Sachverstandige entsprechend eines festgelegten Pflichtenkataloges (bspw. regel-
maRige Fortbildungspflicht) bei ihrer Tatigkeit iberwacht.

Offentlich bestellte und vereidigte Sachverstindige

Die Bezeichnung ,06ffentlich bestellter und vereidigter Sachverstandiger” ist gesetz-
lich geschutzt. Die offentliche Bestellung und Vereidigung erfolgt durch ein férmliches
Verwaltungsverfahren, die Zustandigkeit obliegt Korperschaften des offentlichen
Rechts und ist in den einzelnen Bundeslandern unterschiedlich geregelt. Im Rahmen
definierter Prifungsverfahren sollen die Sachverstéandigen ihre personliche und fach-
liche Qualif kation nachweisen. Die offentliche Bestellung ist befristet auf 5 Jahre,
ausgenommen hiervon sind Sachverstandige, die auf der Grundlage friiherer Sach-
verstandigenordnungen unbefristet bestellt wurden. Die &ffentliche Bestellung kann
auf Antrag verlangert werden. Die Sachverstandigen haben sich fortzubilden und den
notwendigen Erfahrungsaustausch zu pflegen. Die offentliche Bestellung ist nur in
Deutschland und Osterreich bekannt.

Zertifizierte Sachversténdige

Die Personenzertifizierung stellt insbesondere unter den freien Sachverstandigen ein
Qualitatssiegel dar. Genauso wie bei der 6ffentlichen Bestellung und der staatlichen
Anerkennung erhalten Zugang zur Zertifizierung nur Kandidaten, die Uber ausge-
pragte Fachkompetenz und langjahrige Berufserfahrung verfiigen.

Sie mulssen sich einem geregelten Prufungsverfahren unterziehen. Ein Zertifikat ist
flr einen festgelegten Zeitraum gliltig. Zur nachhaltigen Sicherung der Kompetenz
der zertifizierten Sachverstéandigen werden deren erbrachte Leistungen regelméaRig
Uberprift. Kontinuierliche Weiterbildung ist verpflichtend. Dies wird streng Gberwacht.

Die Arbeitsweise der Zertifizierungsstellen und damit die Durchfiihrung der Zertifizie-

rungsverfahren ist in der DIN EN ISO/IEC 17024 international einheitlich geregelt.
Eine internationale Anerkennung des Zertifikats ist damit gewahrleitstet.
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Freie
Sachverstandige

Staatlich
anerkannte
Sachverstandige

Offentlich
bestellte und
vereidigte

Zertifizierte
Sachverstandige™

Sachverstandige

Besondere Sachkunde und
Erfahrung auf dem Sachgebiet

Unparteiisch, unabhangig,
weisungsfrei, gewissenhaft

Anerkennung durch
Prufungsverfahren

SR NERNEEN

Regelmatige unabhangige
Uberwachung

Befristung der Anerkennung

Wiederkehrende Prufungs-
verfahren

D U N NN

AR N N N NN

International anerkannte
Vergleichbarkeit

* mit Zertifizierungsverfahren konform zur Norm DIN EN ISO/IEC 17024

Tab. 1: Sachverstandigengruppen im Vergleich

Vergleichbarkeit und Verlasslichkeit durch Normung

Die internationale Norm DIN EN ISO/IEC 17024 beschre bt allgemeine Anforderungen
an Stellen, die Personen zertifizieren. Sie wurde mit dem Ziel erarbeitet, eine weltweit
anerkannte Vergleichbarkeit der Personenzertifizierungsstellen zu erreichen. Spezielle
fachliche Anforderungen fur die Zertifizierung von Sachverstandigen beinhaltet die DIN
EN ISO/IEC 17024 dagegen nicht.

Der in der DIN EN ISO/IEC 17024 standardisierte Prozess der Begutachtung und der
periodischen Wiederbegutachtungen der Kompetenz der zertifizierten Personen
schafft Vergleichbarkeit der Zertifizierungsprogramme und Verlasslichkeit bei den
Zertifizierungsverfahren. Abb. 1 zeigt beispielhaft den Ablauf des Verfahrens zur Zer-
tifizierung von ,Sachverstandigen fur Immobilienbewertung (EIPOSCERT)".

Mit der Zertifizierung bestatigt die Zertifizierungsstelle, dass die zertifizierte Person
die Anforderungen eines Zertifizierungsprogrammes erfullt. Im Bereich Immobilien-
bewertung gibt es ein so genanntes normatives Dokument', das fur Zertifizierungs-
stellen in der Regel die Grundlage fur ihr Zertifizierungsprogramm im Bereich Immo-
bilienbewertung bildet. Fur die Bereiche Schaden an Gebauden und Brandschutz
sind Entwurfe fur Zertifizierungsprogramme bei der Deutsche Akkreditierungsstelle
(DAKKS) eingereicht worden und werden derzeit gepruft.

1 Normatives Dokument (Stand: 25.07.2006) des ehemaligen Sektorkomitees PG der Trager-
gemeinschatt fir Akkreditierung (TGA), heute Deutsche Akkreditierungsstelle (DAKKS).
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ERSTZERTIFIZIERUNG
ANTRAGSTELLUNG:
Nachweis Bildungsabschluss und Berufserfahrung

h

EINREICHUNG ZULASSUNGSGUTACHTEN:
Nachweis der Fachkompetenz bei Gutachtenerstellung

h

ABSOLVIEREN DER SCHRIFTLICHEN UND MUNDLICHEN
ZERTIFIZIERUNGSSPRUFUNG:
Nachweis der Fachkompetenz gemaB Priifstoffverzeichnis

w

ERHALT ZERTIFIKAT UND STEMPEL:

Bestatigung der Fachkompetenz fiir den Markt

v

UBERWACHUNG

EINREICHUNG ZULASSUNGSGUTACHTEN,
BESUCH WEITERBILDUNG:
Nachweis der dauerhaften Qualifikation

Zeitraum: 5 Jahre

e

REZERTIFIZIERUNG

ABSOLVIEREN DER MUNDLICHEN REZERTIFIZIERUNGSPRUFUNG:
Verteidigung Zulassungsgutachten, Nachweis der aktuellen Kenntnisse

-

VERLANGERUNG ZERTIFIKAT UND STEMPEL

Abb. 1: Verfahren zur Zertifizierung von ,Sachversténdigen fiir Immobilienbewertung (EIPOSCERT)“
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Vertrauen und Kontrolle durch Akkreditierung

Um verlasslich zu zertifizieren, ist Kompetenz vonnoten. Zertifizierungsstellen kon-
nen ihre Kompetenz durch Akkreditierungen nachweisen. Das Managementsystem
und das eingesetzte Personal werden dafur von der Akkreditierungsstelle begutach-
tet. Die DAKKS ist die nationale Akkreditierungsstelle der Bundesrepublik Deutsch-
land, die einzig und allein Personenzertifizierungsstellen nach der DIN EN ISO/IEC
17024 akkreditieren darf und damit bescheinigt, dass die Zertifizierungsverfahren
konform zu der Norm durchgefiihrt werden. Durch jahrliche Audits wird dies Uber-
wacht.

Sachverstandige, die sich zertifizieren oder rezertifizieren lassen wollen, sollten die
Zertifizierungsstelle sorgfaltig auswahlen und dabei Wert auf ein akkreditiertes Zerti-
fizierungsprogramm legen.

EIPOS ist Kompetenzzentrum fiir Sachverstandige

Fast 30.000 Experten aus der Bau- Immobilienbranche haben in den vergangenen
23 Jahren Seminare und Lehrgénge fir Sachverstandige beim Weiterbildungsanbieter
EIPOS besucht. EIPOS GmbH ist ein Unternehmen der Firmengruppe der Techni-
schen Universitat Dresden. Hier konnen Sachverstandige sich in zweistufigen Fach-
fortbildungen etwa zum Sachverstandigen fur Immobilienbewertung, fur vorbeugenden
Brandschutz oder fur Schaden an Gebauden qualifizieren. Mit der Zertifizierung kommt
nun eine wichtige dritte Qualifikationsstufe hinzu. Die Personenzertifizierungen werden
von der neu gegrindeten unabhangigen und unparteiischen EIPOSCERT GmbH
durchgefuhrt (Abb. 2).

EIPOSCERT Zertifizierter Sachverstandiger

ch

GmbH Immobilienbewertung, £ cht b na
DIN IS0 1702

! Berufserfahrung als .
' Sachverstandiger '

Sachversténdiger
E Erwerb von Spezialwissen

Sachverstandiger/Fachplaner

E Erwerb von Fachwissen

Voraussetzungen:

Abb. 2: Sachverstandigen-Qualifizierung bei EIPOS
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EIPOSCERT fihrt samtliche Verfahren zur Personenzertifizierung streng nach den
Vorschriften der DIN EN ISO/IEC 17024 durch. Die Akkreditierung aller Zertifizierungs-
programme ist bei der DAKKS beantragt. Fir das Zertifizierungsprogramm Immobilien-
bewertung wurde die Akkreditierungsempfehlung durch die Begutachter der DAKkS
bereits ausgesprochen.

Bei EIPOSCERT kénnen Sachversténdige sich in den folgenden Bereichen zertifizie-
ren lassen:

— IMMOBILIENBEWERTUNG, mit Schwerpunkt Marktwertermittlung;

— BRANDSCHUTZ, mit den Schwerpunkten vorbeugender oder gebaudetechnischer
Brandschutz;

— SCHADEN AN GEBAUDEN.

Fir jedes Zertifizierungsprogramm werden ein Programmausschuss und ein Pri-
fungsausschuss berufen. Die Mitglieder sind mit ihrer Fachkompetenz und Erfahrung
Experten im jeweiligen Zertifizierungsbereich. EIPOSCERT gewahrleistet Sachver-
standigen eine unabhangige, unparteiliche und faire Prifung. Die Zertifikate stellen
einen Qualitatsnachweis dar und schaffen bei Auftraggebern und anderen Marktteil-
nehmern Vertrauen in die Kompetenz des Sachverstandigen.

Dipl.-Geogr. Anja Mai, M.Sc. Dipl.-Ing. Cordula Bélitz
Leiterin der Zertifizierungsstelle Referentin Zertifizierungsverfahren
EIPOSCERT GmbH EIPOSCERT GmbH
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Autorenverzeichnis

Adam, Brigitte MRICS
Sachverstandigenbiiro, Russelsheim

Jansen, Giinther
Vorsitzender Richter am OLG Hamm i.R., Miinster

Kropp, Sebastian Dipl.-Ing.

Universitat Bonn, Professur fiir Stadtebau und Bodenordnung, Institut fiir Geodasie und
Geoinformation

Kunze, Andreas Dipl.-Ing.
Sachverstandigenbiiro, Rabenau

Orth, Jurgen CIS HypZert
Geschaftsflihrender Gesellschafter am Frankfurter Institut fiir Immobilienwirtschaft GmbH

Platts, Thomas Dipl.-Ing.
6.b.u.v. SV fiir Warmeschutz, Feuchteschutz, Abdichtungen von Bauwerken, Berlin

Pohl, Klaus-Dieter

Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe, Geschéaftsbereich Pravention,
Prif- und Zertifizierungsstelle, Mannheim

Sous, Silke Dipl.-Ing.
staatlich anerkannte Sachverstandige fir Schall- und Warmeschutz, Stolberg

Steinert, Ulrich Dipl.-Ing. (FH)
O6buv SV fir Putze und Warmedammverbundsysteme, Wirtschaftsmediator, Leipzig

Ulonska, Dietmar Dipl.-Ing.
Betonverband Stralle, Landschaften, Garten e.V., Bonn

Zanocco, Erich

Offentlich bestellter und vereidigter Sachverstéandiger fiir das Fliesen-,
Platten- und Mosaiklegerhandwerk, Freudenstadt
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EIPOS-Publikationen

Lieferbare Tagungsbande und Monografien

2013

EIPOS GmbH und 7 Autoren

Tagungsband des EIPOS-Sachverstandigen-

tages Holzschutz 2013

Beitrage aus Praxis, Forschung und Weiterbil-
dung

2013, 136 S., zahlr. farbige Abb., Kartoniert
Fraunhofer IRB Verlag

ISBN 978-3-8167-9132-4

EIPOS GMBH (Hrsg.) und 14 Autoren
Tagungsband der EIPOS-
Sachversténdigentage Brandschutz 2013
Beitrage aus Praxis, Forschung und Weiterbil-
dung

204 Seiten, EIPOS-Eigenverlag, 2013,

ISBN 978-3-9814551-2-0

EIPOS GmbH und 18 Autoren

Tagungsband der EIPOS-Sachverstindigen-
tage Bauschadensbewertung und Immo-
bilienbewertung 2013

Beitréage aus Praxis, Forschung und Weiterbil-
dung

2013, 263 S., zahlr. farbige Abb., Kartoniert
Fraunhofer IRB Verlag

ISBN 978-3-8167-9022-8

2012

EIPOS GmbH und 9 Autoren

Tagungsband des EIPOS-Sachverstan-
digentages Holzschutz 2012

Beitrage aus Praxis, Forschung und Weiterbil-
dung

146 Seiten, IRB-Verlag, ISBN 978-3-8167-
8839-3, ISBN 978-3-8167-8840-9 (E-Book)

EIPOS GMBH (Hrsg.) und 12 Autoren
Tagungsband der EIPOS-Sachverstan-
digentage Brandschutz 2012

Beitrage aus Praxis, Forschung und Weiterbil-
dung

240 Seiten, EIPOS-Eigenverlag, 2012, ISBN
978-3-9814551-1-3

LEHMANN, GUNTER

Wissenschaftliche Arbeiten

zielwirksam verfassen und prasentieren

4., voll. neu bearb. Aufl. 2012, 276 S., Forum
EIPOS, Band 13, expert verlag, Renningen
ISBN-13: 978-3-8169-3184-3

EIPOS GmbH und 11 Autoren

Tagungsband der EIPOS-Sachverstan-
digentage Bauschadensbewertung und
Immobilienbewertung 2012

Beitrage aus Praxis, Forschung und Weiterbil-
dung

185 Seiten, IRB-Verlag, ISBN 978-3-8167-
8693-1, ISBN 978-3-8167-8694-8 (E-Book)

2011

MANKEL, W. (Hrsg.) und 11 Autoren
Tagungsband der EIPOS-Sachverstan-
digentage Bauschadensbewertung und
Immobilienbewertung 2011

Beitrage aus Praxis, Forschung und Weiterbil-
dung

170 Seiten, EIPOS-Eigenverlag, 2011,

ISBN 978-3-9809371-8-4

LEHMANN, G.

Wissenschaftliche Arbeiten

Zielwirksam verfassen und prasentieren

3., voll. neu bearb. Aufl. 2011, ca. 260 S. Forum
EIPOS, Band 13, expert verlag, Renningen,
2011

ISBN-13: 978-3-8169-3093-8

2010

MANKEL, W.

Brandschutz I

Beitrage aus Praxis, Forschung und Weiterbil-
dung

Unt. Mitarb. v. 12 Aut. 2010, 261 S., FORUM
EIPOS, Band 22, expert verlag, Renningen,
2010, ISBN-13: 978-3-8169-3034-1

MANKEL, W.

Schutz des Holzes IV

Beitrage aus Praxis, Forschung und Weiterbil-
dung

Unt. Mitarb. v. 13 Aut. 2010, 174 S. FORUM
EIPOS, Band 23, expert verlag, Renningen,
ISBN-13: 978-3-8169-3035-8

HERTEL, G. H. (Hrsg.) und 11 Autoren
Immobilien- und Bauschadensbewertung Il
Beitrage aus Praxis, Forschung und Weiterbil-
dung.

165 Seiten, FORUM EIPOS, Band 21, expert
verlag, Renningen, 2010,

ISBN 978-3-8169-3019-8
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2009

HERTEL, G. H. (Hrsg.) und 11 Autoren
Immobilien- und Bauschadensbewertung Il
Beitrage aus Forschung, Praxis und Weiter-
bildung.

270 Seiten mit CD, FORUM EIPOS, Band 18,
expert verlag, Renningen, 2009,

ISBN 978-3-8169-2948-2

HERTEL, G. H. (Hrsg.) und 13 Autoren
Brandschutz Il

Beitréage aus Praxis, Forschung und Weiterbil-
dung

DIN A5, ca. 200 Seiten, mit CD, FORUM EIPOS,
Band 19, expert verlag, Renningen, 2009,

ISBN 978-3-8169-2950-5

HERTEL, G. H. (Hrsg.) und 10 Autoren

Schutz des Holzes Il

Beitrage aus Praxis, Forschung und Weiterbil-
dung

DIN A5, ca. 120 Seiten, mit CD, FORUM EIPOS,
Band 20, expert verlag, Renningen, 2009,

ISBN 978-3-8169-2951-2

2008

HERTEL, G. H. (Hrsg.) und 10 Autoren
Schutz des Holzes Il

Beitrage aus Praxis, Forschung und Weiter-
bildung

DIN A5, 108 Seiten, mit CD, FORUM EIPOS,
Band 17, expert verlag, Renningen, 2008,
ISBN 978-3-8169-2882-9

HERTEL, G. H. (Hrsg.) und 13 Autoren
Brandschutz |

Beitrage aus Praxis, Forschung und Weiter-
bildung

DIN A5, 190 Seiten, mit CD, FORUM EIPOS,
Band 16, expert verlag, Renningen, 2008,
ISBN 978-3-8169-2881-2

HERTEL, G. H. (Hrsg.) und 15 Autoren
Immobilien- und Bauschadensbewertung
Beitrage aus Forschung, Praxis und Weiter-
bildung.

DIN A5, 194 Seiten mit CD, FORUM EIPOS,
Band 15, expert verlag, Renningen, 2008,
ISBN 978-3-8169-2833-1

FIEDLER, H.-J.

Bodenwissenschaften und Landschafts-
6kologie Béden, Standorte, Okosysteme
Soil Sciences and Landscape Ecology Soils,
Sites, Ecosystems

Woérterbuch — Dictionary

DIN A5, 270 Seiten, 2. Auflage, FORUM
EIPOS, Band 9, expert verlag, Renningen,
2008, ISBN 978-3-8169-2756-3

2007

HERTEL, G. H. (Hrsg.) und 12 Autoren

Schutz des Holzes |

Beitrage aus Praxis, Forschung und Weiterbil-
dung

DIN A5, 180 Seiten, FORUM EIPOS, Band 14,
expert verlag, Renningen, 2007,

ISBN 978-3-8169-2808-9

LEHMANN, G.

Wissenschaftliches Arbeiten

Zielwirksam verfassen und prasentieren

DIN A5, 220 Seiten, 2., durchges. Auflage, mit
Layout-Vorschlagen auf CD-ROM,

FORUM EIPOS, Band 13, expert verlag, Ren-
ningen, 2007, ISBN 978-3-8169-2656-6

2006

BRAKLING, E.; O DTMANN, K.
Kundenorientiertes Prozessmanagement —
So funktioniert ein erfolgreiches Unterneh-
men

DIN A5, 208 Seiten, FORUM EIPOS, Band 12,
expert verlag, Renningen, 2006,

ISBN 978-3-8169-25282-6

2005

LEHMANN, G.

Reden - aber wie?

Empfehlungen fiir das wirkungsvolle Ubermit-
teln von Gedanken

DIN A5, 146 Seiten

FORUM EIPOS, Band 11, expert verlag,
Renningen, 2005

FIEDLER, H.-J.

Boden und Landschaft — Soil and Lands-
cape

Worterbuch — Dictionary

DIN A5, 190 Seiten, 1. Auflage, FORUM
EIPOS, Band 9, expert verlag, Renningen,
2005, ISBN 978-3-8169-2367-1
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2004

REESE, U.

Verstandliche Textgestaltung

Kleiner Leitfaden fir Schreiber, die gelesen
werden wollen

DIN A5, 138 Seiten, FORUM EIPOS, Band 10,
expert verlag, Renningen, 2004,

ISBN 978-3-8169-23682-8

2003

HARLER, D.

Baupraktische Methoden zur Untersuchung
von Rissen an Fassaden

DIN A4, 42 Seiten, Broschur, EIPOS-Eigen-
verlag, 2003

LEHMANN, G.

Zielwirksam akquirieren

Von der Kontaktaufnahme bis zur Angebots-
prasentation

DIN A5, 148 Seiten, FORUM EIPOS, Band 5,
expert verlag, Renningen, 2003,

ISBN 978-3-8169-2130-1

2001

LEHMANN, G.

Flihrungs- und Entscheidungstechniken fiir
das Team

Der Teamfihrer als Moderator

DIN A5, 128 Seiten, FORUM EIPOS, Band 8,
expert verlag, Renningen, 2001,

ISBN 978-3-8169-1996-4

FIEDLER, H.-J.

Boden und Bodenfunktionen

in Okosystemen, Landschaften und Ballungs-
gebieten

DIN A5, 598 Seiten, FORUM EIPOS, Band 7,
expert verlag, Renningen, 2001,

ISBN 978-3-8169-1875-2

LEHMANN, G.

Das Interview

Erheben von Fakten und Meinungen im Unter-
nehmen

DIN A5, 82 Seiten, FORUM EIPOS, Band 6,
expert verlag, Renningen, 2001,

ISBN 978-3-8169-2418-0

2000

LEHMANN, G.

Sachgerecht verhandeln

Der Weg zum Interessenausgleich

DIN A5, 116 Seiten, FORUM EIPOS, Band 4,
expert verlag, Renningen, 2000,

ISBN 978-3-8169-1849-3

LEHMANN, G.

Prasentation von Leistungsangeboten
Gute Leistungen gut verkaufen

DIN A5, 93 Seiten, FORUM EIPOS, Band 3,
expert verlag, Renningen, 2000,

ISBN 978-3-8169-1771-7

GRORE, H.

Umweltmanagement in der Bauwirtschaft
Me hodik und Arbeitshilfen

DIN A5, 105 Seiten, FORUM EIPOS, Band 2,
expert verlag, Renningen, 2000,

ISBN 978-3-8169-1773-1

GRORE, H.; EHRIG, S.; LEHMANN, G.
Umweltschutz und Umweltmanagement in
der gewerblichen Wirtschaft

EMAS und ISO 14001 in Praxis und Entwick-
lung — ein Leitfaden

DIN A5, 191 Seiten, FORUM EIPOS, Band 1,
expert verlag, Renningen, 2000,

ISBN 978-3-8169-1772-4
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Firmen-Produktinformation

Spezialist fur Sanierung, -
[Renovierung und Modernisierung

Gesundes Wohnen mit unseren Naturbaustoffen aus Kalk

7 +D-94469 D d E-Mail: info@mkl-technologycom [

[ SoldTechnolody 1 Tel. 0991-99 89 5-0 - Fax 0991-99 895-11 woww.mkl-technology.com O]
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Firmen-Produktinformation

Mehwert, Iompetenz und Leistung
MIKL SolidTechnology GmbH

Sanierung, Renovierung und Modernisierung von Gebduden ist der Kern der Produkt- und
Serviceleistungen von MKL.

Mit unserem Sortiment kann der Kunde sein renovier bedirftiges Mauerwerk im Wohn- und
Arbeitsbereich wieder einer gesunden Nutzung zufiihren.

Haufig ist aufsteigende Feuchtigkeit mit den Folgen:

Schimmel, Modergeruch, Salze und Schadstoffe auf der Oberflache von Putz und Farbe der Grund zum
Renovieren, Sanieren, Modernisieren im Innen- und AuRenbereich.

MKL bietet hochwertige und zuverldssige Produkte aus bestem Luft- und Sumpfkalk, und Silikat an; alle
sind ,,baubiologisch einwandfrei und absolut schadstofffrei" gepriift. Es handelt sich um Erzeugnisse, die
aufeinander abgestimmt sind.

MicroPore

Entfeuchtongsputs’

+ nachher

Ihr Partner flr Sanierung, Renovierung und Modernisierung

WM KL

Marienthal 7 T.+49(0)991-99895-0 Iinfo@mki-technology.com

[ SolidTechnology ] 94469 Deggendorf F.+49(0)991-99895-11 www.mkl-technology.com
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Europiéisches Institut fiir postgraduale Bildung GmbH ‘. EIPOS
Ein Unternehmen der TUDAG Technische Universitat Dresden AG

Weiterbildungsangebote und Publikationen

= M.Sc. Immobilienmanagement
(DIU, BA Sachsen)

® M.Eng. Vorbeugender Brandschutz
(DIU, HTW Dresden)

Brandschutz: Vorbeugender Brandschutz,
Gebaudetechnischer Brandschutz ...

Bauwirtschaft: Bauschaden, Bautenschutz und
Bausanierung, Holzschutz, Energieeffizienz, Baudenkmale ...
Immobilienwirtschaft: Immobilien-Projektentwicklung,
Immobilienbewertung, Bau- und Immobilien-Projektmanagement ...

Unternehmensfuhrung: Regionalmanagement,
Kommunikationstechniken ...
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	4.2 Zahlungsansprüche des Unternehmers

	5 Vergütungsrecht
	5.1 „Vorkalkulatorische“ Preisfortschreibung
	5.2 Abgrenzung der geschuldeten Leistung von der Zusatzleistung
	5.3 Komplexe Bauablaufstörungen – Anforderungen an die Darlegungs- undBeweislast bei Bauzeitverlängerungs- bzw. Mehrvergütungsansprüchen
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